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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 5 Minuten 

V o r  s i t z e n  d e r  Dr. Herbert Scham­
beck: Ich e r Ö f f n e  die 503. Sitzung des Bun­
desrates. 

Das Amtliche Protokoll der 502 . Sitzung des 
Bundesrates vom 7. Juni 1988 ist aufgelegen, 
unbeanstandet geblieben und gilt daher als 
genehmigt. 

E n t s c h u I d i g t haben sich· die Bundes­
räte Ing. Nigl und Edith Paischer. 

Angelobung 

Vorsitzender: Laut Mitteilung des Präsiden­
ten des Steiermärkischen Landtages hat Herr 
Bundesrat Alexander Haas mit Wirkung vom 
15 .  Juni dieses Jahres auf sein Mandat ver­
zichtet. Die Nachfolge hat der vom Steiermär­
kischen Landtag in seiner Sitzung vom 
6. Dezember 1986 gemäß Artikel 35 B-VG 
gewählte Ersatzmann Dr. Vincenz Liechten­
stein angetreten. 

Das neue Mitglied des Bundesrates ist im 
Hause anwesend. Ich werde daher sogleich 
seine Angelobung vornehmen. 

Nach Verlesung der Gelöbnisformel durch 
die Schriftführung wird die Angelobung mit 
den Worten "Ich gelobe" zu leisten sein. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verle­
sung der Gelöbnisformel. (Sch riftfüh rerin 
Ma ria D e r  f 1 i n g e r  verliest die Gelöbnis ­
fo rmel. - Bundes rat D r. L i  e c h t en s t ei n 
leistet die Angelobung mit den Wo rten "Ich 
gelobe".) 

Ich begrüße Herrn Bundesrat Dr. Vincenz 
Liechtenstein recht herzlich in unserer Mitte. 
(A llgemeiner Beifa ll.) 

Einlauf 

Vorsitzender: Eingelangt sind weiters fünf 
Schreiben des Bundeskanzleramtes betref­
fend Ministervertretungen. 

Ich ersuche die Schriftführung um Verle­
sung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Maria Derflinger: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat am 26. Mai 
1988, Z1. 1005-02/26, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für auswärtige Angelegenheiten 
Vizekanzler Dr. Alois Mock innerhalb des 
Zeitraumes vom 14. bis 16. Juni 1988 den Bun­
desminister für Umwelt, Jugend und Familie 
Dr. Marilies Flemming und am 30. Juni sowie 
am 1 .  Juli 1988 den Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten Robert Graf mit 
der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Das nächste Schreiben: 

"Der Herr Bundespräsident hat am 26. Mai 
1988, Z1. 1005-14/20, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für wirtschaftliche Angelegen­
heiten Robert Graf innerhalb des Zeitraumes 
vom 13. bis 16. Juni 1988 den Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Josef 
Riegler mit der Vertretung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" . 

Das dritte Schreiben: 

"Der Herr Bundespräsident hat am 26. Mai 
1988, ZI. 1005-12/17, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für Wissenschaft und Forschung 
Dr. Hans Tuppy am 15. und 16. Juni 1988 den 
Bundesminister für Föderalismus und Ver­
waltungsreform Dr. Heinrich Neisser mit der 
Vertretung. 

503. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)4 von 81

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 503. Sitzung - 16. Juni 1988 219 19 

Schriftführerin Maria Derflinger 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Wies müller 

Ministerialrat" 

Das vierte Schreiben: 

"Der Herr Bundespräsident hat am 26. Mai 
19 88, Zl. 1005- 11/13, folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich für die Dauer der Verhinderung des Bun­
desministers für Landesverteidigung Dr. 
Robert Lichal innerhalb des Zeitraumes vom 
1 5. bis 17 .  Juni 19 88 den Bundesminister für 
Justiz Dr. Egmont Foregger mit der Vertre­
tung. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Das fünfte Schreiben: 

"Der Herr Bundespräsident hat am 31 .  Mai 
19 88, Zl. 1005-011 18 ,  folgende Entschließung 
gefaßt: 

Auf Vorschlag des Bundeskanzlers betraue 
ich gemäß Artikel 69 Absatz 2 des Bundes­
Verfassungsgesetzes für den Fall der gleich­
zeitigen Verhinderung des Bundeskanzlers 
und des Vizekanzlers innerhalb des Zeitrau­
mes vom 14. bis 16. Juni 19 88 den Bundesmini­
ster für Inneres Karl Blecha mit der Vertre­
tung des Bundeskanzlers. 

Hievon beehre ich mich mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Für den Bundeskanzler 

Dr. Wiesmüller 

Ministerialrat" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 

Ich begrüße herzlich in unserer Mitte die 
Frau Bundesminister Dr. Hilde Hawlicek. 
(Allgemeiner Beifal1.) 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind, sowie 

Gemeinsame Berichte der von Nationalrat 
und Bundesrat in die Parlamentarische Ver­
sammlung des Europarates gewählten Mit­
glieder, der zu Veranstaltungen der Interpar­
lamentarischen Union entsendeten Mitglieder 
des Nationalrates und des Bundesrates sowie 
der Teilnehmer an den Treffen des EFTA-Par­
lamentarierkomitees (Interparlamentarische 
Berichte 19 86) und ein 

Beschluß des Nationalrates vom 9. Juni 
19 88 über einen Vertrag betreffend die Abän­
derung des Artikels 27 lit. a) des Europäi­
schen Übereinkommens zur friedlichen Beile­
gung von Streitigkeiten im Verhältnis zwi­
schen Österreich und Italien. 

Ich habe diese Vorlagen den in Betracht 
kommenden Ausschüssen zur Vorberatung 
zugewiesen. Soweit die Ausschüsse ihre Vor­
beratungen abgeschlossen haben und schrift­
liche Ausschußberichte vorliegen, habe ich 
diese Beschlüsse auf die Tagesordnung der 
heutigen Sitzung gestellt. 

Wird zur Tagesordnung das Wort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzender: Aufgrund eines mir zugekom­
menen Vorschlages beabsichtige ich, die 
Debatte über die Punkte 2 bis 4, 5 bis 14 sowie 
16 und 17 der Tagesordnung zusammenzufas­
sen. 

Die Punkte 2 bis 4 sind Gesetzesbeschlüsse 
des Nationalrates vom 9 .  Juni 19 88 betreffend 
Änderungen des Schulorganisationsgesetzes 
und des Schulunterrichtsgesetzes, des Land­
und forstwirtschaftlichen Bundesschulgeset­
zes sowie des Religionsunterrichtsgesetzes. 

Die Punkte 5 bis 14 sind Änderungen des 
Marktordnungsgesetzes 19 85, des Landwirt­
schaftsgesetzes 19 76, des Viehwirtschaftsge­
setzes 19 83 und des Zolltarifgesetzes 19 88, des 
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 19 52 , 
des Versorgungssicherungsgesetzes, des 
Mühlengesetzes 19 81, des Energielenkungsge­
setzes 19 82 , des Preisgesetzes, des Schrottlen­
kungsgesetzes 19 85 sowie des Erdöl-Bevorra­
tungs- und Meldegesetzes und des Erdölbe­
vorratungs-Förderungsgesetzes. 

Die Punkte 16 und 17 sind ein Übereinkom-
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Vorsitzender 

men über die zivilrechtlichen Aspekte inter­
nationaler Kindesentführung und ein Bundes­
gesetz zur Durchführung dieses Übereinkom­
mens. 

Wird dagegen ein Einwand erhoben? -
Dies ist nicht der Fall. 

Es bleibt somit bei der bekanntgegebenen 
Zusammenfassung der Debatten. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1988'betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten, das Landeslehrer-Dienstrechtsge­
setz 1984, das Gehaltsgesetz 1956 und das Ver­
tragsbedienstetengesetz 1948 geändert wer­
den (155/A und 617/NR sowie 3492/BR der 

Beilagen) 

Vorsitzender: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 
1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten, das Landeslehrer-Dienstrechtsge­
setz 1984, das Gehaltsgesetz 1956 und das Ver­
tragsbedienstetengesetz 1948 geändert wer­
den. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Rosa 
GfÖller. Ich ersuche sie höflich um den 
Bericht. 

Berichterstatterin Rosa Gföller: Hoher 
Bundesrat! Die derzeit geltende Fassung des 
Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, 
BGBL Nr. 101/1959, sieht für die örtliche Fest­
legung der für die slowenische Minderheit im 
besonderen in Betracht kommenden Volks­
und Hauptschulen eine amtliche Minderhei­
tenfeststellung vor und enthält als Über­
gangsregelung, daß bis zum Vorliegen einer 
solchen Minderheitenfeststellung jene 
Gemeinden maßgebend sind, in denen zu 
Beginn des Schuljahres 1958/59 der Unter­
richt an Volks- und Hauptschulen zweispra­
chig erteilt wurde. Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates soll nun 
das Erfordernis der Minderheitenfeststellung 
beseitigt werden und die oben erwähnte Über­
gangsregelung als endgültige Regelung gel­
ten. 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß 
sieht weiters eine Einbeziehung der Vorschul­
klassen in die Bestimmungen über die zwei­
sprachigen Volksschulen vor, wobei Vorschul­
gruppen mit einem Unterricht an drei Tagen 
ab vier Schülern geführt werden dürfen. 

Für die zweisprachigen Volksschulen soll 
künftig die Zahl der Schüler in einer Klasse 
auf der Vorschulstufe und der 1. bis 3. Schul­
stufe sieben Schüler nicht unterschreiten und 
zwanzig Schüler nicht übersteigen. Wenn auf 
der 1. bis 3. Schulstufe mindestens neun Kin­
der zum zweisprachigen Schulunterricht 
angemeldet beziehungsweise nicht angemel­
det sind, so sind auf diesen Schulstufen Paral­
lelklassen zu führen. In Klassen der 1 .  bis 
3. Schulstufe, in welchen zum zweisprachigen 
Unterricht angemeldete Schüler gemeinsam 
mit nicht angemeldeten Schülern unterrichtet 
werden, ist ein weiterer Lehrer zu bestellen. 
Bei jenen Schülern, die zum zweisprachigen 
Unterricht angemeldet sind und deren Kennt­
nis der slowenischen Sprache nicht ausrei­
chend ist, ist ein zusätzlicher Förderungsun­
terricht in Slowenisch anzubieten, der ab drei 
Schülern zu führen ist. 

Ferner sieht der Gesetzesbeschluß vor, daß 
bei der Erstellung der Lehrpläne für den 
Bereich des Minderheiten-Schulgesetzes für 
Kärnten die Didaktik des zweisprachigen 
Unterrichts darzulegen und der Aspekt des 
interkulturellen Lernens zu verankern sind. 

Hinsichtlich des oben erwähnten Zweitleh­
rers sieht der gegenständliche Gesetzesbe­
schluß vor, daß dieser an der Pädagogischen 
Akademie beziehungsweise am Pädagogi­
schen Institut des Bundes in Kärnten spe­
zielle Vorbereitungs- und Fortbildungskurse 
über Theorie und Praxis der Teamarbeit, 
soziales Lernen als Unterrichtsprinzip und 
Wissen über das Kulturgut der Slowenen 
erhält. Außerdem sind auf freiwilliger Basis 
Sprachkurse in Slowenisch anzubieten. 

In der im gegenständlichen Gesetzesbe­
schluß enthaltenen Novelle zum Landesleh­
rer-Dienstrechtsgesetz ist vorgesehen, daß 
sich die Lehrverpflichtung des oben erwähn­
ten Zweitlehrers für jede Klasse, in der er als 
Zweitlehrer verwendet wird, um eine Wochen­
stunde, höchstens jedoch um zwei Wochen­
stunden vermindert. Die im vorliegenden 
Gesetzesbeschluß enthaltene Novelle zum 
Gehaltsgesetz 1956 sieht hinsichtlich der Leh­
rer an zweisprachigen Schulklassen mit der 
Befähigung zur Unterrichtserteilung in bei­
den Sprachen - bei tatsächlicher zweispra­
chiger Unterrichtserteilung - eine Dienstzu­
lage von 685 S vor. Lehrer mit Zusatzausbil­
dung in Slowenisch sollen einen Anspruch auf 
eine Dienstzulage in der Höhe von 150 S 
erhalten. Für den Bereich des Vertragsbe­
dienstetengesetzes sind ebenfalls entspre­
chende Zulagen für Lehrer mit der Befähi­
gung zur Unterrichtserteilung in beiden Spra-
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chen beziehungswei�e mit Zusatz ausbildung 
in Slowenisch vorgesehen. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß soll mit 
1. September 1988 in Kraft treten, bestimmte 
Bestimmungen im Schuljahr 1988/89 sollen 
jedoch nicht schon für alle Schulstufen 
anwendbar sein. Hinsichtlich der Ausfüh­
rungsgesetzgebung des Landes Kärnten ist 
keine Frist enthalten. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 8. Juni 1988 betreffend ein Bundes­
gesetz, . mit dem das Minderheiten-Schulge­
setz für Kärnten, das Landeslehrer-Dienst­
rechtsgesetz 1984, das Gehaltsgesetz 1956 und 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948 geändert 
werden, wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein . 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rat Dr. Helga Hieden-Sommer. Ich erteile ihr 
dieses. 

9.19 

Bundesrat Dr. Helga Hieden-Sommer 
(SPÖ, Kärnten): Sehr geehrter Herr Vorsit­
zender! Frau Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Als Kärntnerin freut es 
mich besonders, daß wir hier heute im Bun­
desrat das Minderheiten-Schulgesetz für 
Kärnten einstimmig - wie ich annehme -
beschließen werden. Ich freue mich auch dar­
über, daß es im Nationalrat fast einstimmig 
beschlossen wurde. 

Ich glaube, daß der vorliegende Gesetzesbe­
schluß zum Minderheiten-Schulgesetz ein 
Beweis dafür ist, daß Verantwortungsbewußt­
sein und Gesprächsbereitschaft auf allen Sei­
ten dazu beitragen können, einen tragbaren 
Kompromiß zu finden, denn er ist das Ergeb­
nis ursprünglich sehr unterschiedlicher Ziel­
setzungen, standen doch am Ausgang, wie 
schon oft in der leidvollen Geschichte des 
Minderheitenkonfliktes, sehr unterschiedli­
che Wünsche, der Wunsch der slowenischen 
Minderheit bezüglich einer zweisprachigen 
Schule für alle Kinder im zweisprachigen 
Gebiet gegenüber dem Wunsch deutschspre-

chender Eltern, die nicht wollten, daß ihre 
Kinder in zweisprachigen Klassen unterrich­
tet werden, nach getrenntsprachigen Klassen. 

Wir sollten auch offen zugeben, daß es 
immer wieder die Versuchung beziehungs­
weise die Gefahr gegeben hat, die Minderhei­
tenproblematik, vor allem die Schulfrage in 
parteitaktische Überlegungen und Vorgehen 
einzubeziehen. Ich glaube, auch aus dieser 
Sicht müssen wir uns freuen, daß es zu einem 
solch breiten Konsens gekommen ist. 

In Anbetracht der jahrelangen Bemühun­
gen, aber auch des jahrelangen Konfliktes 
war, glaube ich, die Zielsetzung, die Landes­
hauptmann Wagner von allem Anfang an ver­
treten hat, nämlich alles zu unternehmen, um 
einen gemeinsamen Weg zu finden, richtig. Es 
haben sich der Einsatz, die vielen Gespräche, 
die langen Verhandlungen, die Arbeit der 
Expertenkommissionen gelohnt. Die Tatsa-. 
che, daß auch Abgeordneter Smolle als Ver­
treter der Minderheit in Kärnten und Teile 
der slowenischen Organisationen dem Kom­
promiß zustimmen, auch wenn sie aus ihrer 
Sicht feststellen, daß der Kompromiß keine 
optimale Lösung für sie ist, beweist doch, daß 
ein Weg beschritten wurde, der auch für die 
slowenische Volksgruppe viel Positives 
bringt, also von großer Bedeutung ist. Ich 
glaube, daß dieser Komprorniß auch interna­
tional gesehen von Bedeutung ist. 

Da die wesentlichen Merkmale des vorlie­
genden Gesetzesbeschlusses des Nationalra­
tes bereits von der Berichterstatterin darge­
legt worden sind, möchte ich nun einen ganz 
kurzen historischen Rückblick seit 1945 
geben, um Ihnen vor Augen zu führen, wie 
sich die Minderheitenfrage im Schulbereich 
entwickelt hat. 

Im Oktober 1945 wurde eine Verordnung 
zur Neugestaltung des Unterrichts an zwei­
sprachigen Volksschulen im südlichen Gebiet 
Kärntens erlassen. Aufgrund dieser erhielten 
in den betreffenden Gebieten an allen Volks­
schulen alle Kinder in den ersten drei Schul­
stufen Unterricht in deutscher und auch slo­
wenischer Sprache. Es hat dann immer wie­
der Proteste von seiten deutschsprechender 
Eltern, die ihre Kinder nicht zweisprachig 
unterrichtet wissen wollten, gegeben, vor 
allem nach 1955, in besonders starkem Aus­
maß 1958. Aufgrund der Proteste hat dann der 
Kärntner Landeshauptmann 1958 die Rege­
lung eingeführt, daß die Möglichkeit der 
Abmeldung vom Slowenischunterricht 
besteht, und 1959 wurde das Minderheiten­
Schulgesetz mit der Bestimmung der Anmel-
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dung zum Slowenischunterricht beschlossen. 
Als betroffenes Gebiet wurde aber festgelegt, 
daß alle zweisprachigen Volksschulen zu gel­
ten haben, die vor der Möglichkeit zur Abmel­
dung erfaßt waren, wo also vorher zweispra­
chiger Unterricht stattgefunden hat. Heute 
gibt es in diesem Gebiet 84 Schulen, an 65 
davon gibt es Anmeldungen zum Slowenisch­
unterricht, wobei die Zahl der Anmeldungen 
von einem Schüler bis zu allen Schülern einer 
Klasse schwankt, was darauf hinweist, daß 
die Situation für den Unterricht sehr unter­
schiedlich ist, vor allem wenn man die unter­
schiedlichen Sprachkenntnisse berücksich­
tigt. 

Nun kurz etwas zur Schulrealität, die im 
Zwischenbericht des Unterrichtsministeriums 
dargelegt wurde. Ich glaube, daß gerade die 
Arbeit der Experten, auch im Ministerium, 
ganz wesentlich zur Versachlichung beigetra­
gen hat, es ermöglicht hat, in mehreren Punk­
ten doch zu einem Kompromiß zu kommen. 

Im Geltungsbereich nach dem Minderhei­
ten-Schulgesetz sind etwa 20 Prozent der 
Schüler der ersten, zweiten und dritten Schul­
stufe, wo es den zweisprachigen Unterricht 
gibt, zum zweisprachigen Unterricht angemel­
det, und zwar an 82 Schulen. Die Quote 
schwankt ganz leicht von Jahr zu Jahr , in den 
letzten Jahren aber nicht sehr entscheidend. 
An 65 dieser Schulen gab es auch 1986/87 
Anmeldungen. Es sind 140 der 196 Klassen in 
diesem Gebiet betroffen, um einmal auch die 
Größenordnung zu sehen; und zwar waren in 
diesen 140 Klassen 874 Kinder von der ersten 
bis zur dritten Schulstufe zum zweisprachi­
gen Unterricht angemeldet. Um diese Unter­
schiedlichkeit in der Zahl der Anmeldung 
noch einmal zu illustrieren: In 21 Klassen 
waren jeweils mehr als die Hälfte der Kinder 
angemeldet, in 26 Klassen alle Schüler und in 
86 Klassen weniger als die Hälfte, in 14 Klas­
sen gab es nur einen angemeldeten Schüler, 
sonst die volle Streubreite. In diesen zwei­
sprachigen Klassen gab es insgesamt 1 478 
einsprachige Kinder. 

Was die Lehrer betrifft, so hatten im Schul­
jahr 1985/86 181 Volksschullehrer eine Lehr­
amts- beziehungsweise eine Lehrbefähigungs­
prüfung und 9 eine Reifeprüfung aus Slowe­
nisch. Ich führe das deshalb an, weil die 
Frage der Ausbildung der Zweitlehrer in den 
Verhandlungen eine besondere Rolle gespielt 
hat. Heute - auch das ist wichtig zu wissen 
- machen zirka drei Lehramtskandidaten 
oder Absolventen pro Jahr eine Lehrbefähi­
gungsprüfung aus Slowenisch. 

Nun möchte ich ganz kurz zur Frage der 
Zweisprachigkeit und der Einstellung, in zwei 
Sprachen erzogen zu werden, etwas sagen. Es 
ist leider eine Tatsache, daß viele deutsch­
sprachige Kärntner kein besonderes Inter­
esse daran haben, daß ihre Kinder in der 
Sprache der Minderheit erzogen werden, auf­
wachsen. Ich glaube aber, daß man sehen 
muß, daß das nicht nur ein Problem "Mehr­
heit - Minderheit" ist, sondern daß da auch 
andere Faktoren eine Rolle spielen. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang etwa 
darauf hinweisen, daß auch kein besonderes 
Interesse besteht, die Sprache des Nachbar­
staates Italien zu erlernen, denn wenn ich mir 
anschaue, an wie vielen Schulstandorten Ita­
lienisch zum Beispiel in der Hauptschule 
gelehrt wird, dann stelle ich da ein Manko 
fest. Es wäre daher wünschenswert, daß mehr 
Verständnis geschaffen wird, sozusagen die 
Einsicht, daß das Sich-verständigen-Können, 
die Sprache des anderen zu können, auch 
heißt, daß man einander besser kennenlernen 
kann, was dann bekanntlich auch den Kon­
takt fördert und durch den Kontakt die Sym­
pathie füreinander. 

Es gibt aber auch ganz pragmatische 
Gründe. Eine zweisprachige Schule zu besu­
chen, heißt, mehr Prüfungsfächer zu haben, 
mehr lernen zu müssen. Auch das mag für 
einige der Grund sein, daß sie gegen eine 
zweisprachige Ausbildung sind, weil sie diese 
Mehrarbeit nicht leisten wollen. 

Ich möchte auch noch eine gesellschaftspo­
litische - wenn man so sagen kann - Ursa­
che nennen: Da das Slowenische eine slawi­
sche Sprache ist, Slowenien ein Teil Jugosla­
wiens ist und Jugoslawien zum Ostblock 
gehört, spielt wahrscheinlich indirekt da und 
dort auch die Einstellung zum Ostblock, viel­
leicht auch zum Kommunismus, mit. Ich 
glaube, man sollte offen sehen, daß so etwas 
mitspielt. 

Daß das nicht nur etwas ist, was in Kärnten 
eine Rolle spielt, glaube ich, sieht man zum 
Beispiel dar an, daß immer, wenn es um die 
EG geht, gesagt wird: Wir sind auf dem Weg 
nach Europa. Auch hier bei diesem Ausspruch 
wird, und zwar von allen Österreichern, 
Osteuropa weggelassen. Es zeigt sich einfach 
die seit 1945 vorherrschende Orientierung 
nach dem Westen, die auch mit sich gebracht 
hat, daß Englisch ganz im Vordergrund des 
Fremdsprachenunterrichts steht, denn es gibt 
ja bekanntlich nicht besonders viele, die etwa 
Russisch lernen. Und Russisch ist - im 
Gegensatz zu Slowenisch - eine slawische 
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Sprache mit einer weltweit wesentlich größe­
ren Bedeutung. 

Ich sage das nicht, um die Konflikte, die es 
zwischen Minderheit und Mehrheit in Kärn­
ten gibt, wegzuleugnen, sondern ich will 
damit nur aufzeigen, daß auch - abgesehen 
von diesen Konflikten, die historische Wur­
zeln haben - ganz pragmatische und allge­
mein gesellschaftspolitische Entwicklungen 
und Einstellungen eine Rolle spielen. 

Nun kurz noch etwas zum erzielten Kom­
promiß. Ich habe schon gesagt, die vielen 
Gespräche und Verhandlungen haben sich 
gelohnt. Es hat ja, wie Sie alle wissen, Hea­
rings im Kärntner Landtag gegeben. Es sind 
die Schulen im gemischtsprachigen Gebiet 
besucht worden, die die unterschiedliche, kon­
krete Situation zeigten. Es hat die Experten­
kommissionen beim Land und beim Bund 
gegeben. Ich glaube, daß bei dem Erreichten 
doch ganz entscheidende Punkte sind, die 
nicht nur einen neuen positiven Ansatz in 
Kärnten zwischen Minderheit und Mehrheit 
ermöglichen, sondern daß auch tatsächlich 
Bestimmungen enthalten sind, die besonders 
für die slowenische Minderheit von Bedeu­
tung sind. 

Ich möchte hier hervorheben, daß der § 10 
des Minderheiten-Schulgesetzes geändert 
wurde, wie auch schon die Berichterstatterin 
ausführte, sodaß nun das dort festgelegte 
Erfordernis einer Minderheitenfeststellung 
als endgültige Regelung beseitigt wurde und 
die Übergangsregelung, daß nämlich die am 
Beginn des Schuljahres 19 58/59 erfaßten 
Volks- und Hauptschulen zum zweisprachigen 
Gebiet gehören, jetzt Dauergesetz wird. 

Oder: Genauso wichtig, aber vielleicht nicht 
so im Vordergrund der Diskussion gestanden, 
ist, daß eine Vorschule für zweisprachige Kin­
der eingerichtet wird und daß es nun zur Aus­
arbeitung von Unterrichtsmaterialien für den 
zweisprachigen Unterricht kommt, die nach 
dem letzten Stand der didaktischen Erkennt­
nisse gestaltet sind. 

Ich möchte zu zwei Punkten, die sehr lang 
im Konfliktbereich der Verhandlungen 
gestanden sind, etwas sagen. Zuerst zur Tei­
lungsziffer: Das Kärntner Pädagogenmodell 
hat zunächst die Teilungsziffer sie ben vorge­
sehen, das heißt, daß in einer Klasse sieben 
Kinder zum zweisprachigen Unterricht ange­
meldet sind und ebenso mindestens sieben 
nicht angemeldet sind. Es ist jetzt die Ziffer 
neun dafür festgelegt worden. Ich glaube, daß 
man hier auch von der Realität ausgehen und 

sehen muß, daß ein Unterschied von einem 
Schüler, also acht oder neun, in Wirklichkeit 
oft nur zwei Klassen im Schuljahr betreffen 
kann, also wirklich keine besonders gravie­
renden Unterschiede ergibt. Ich glaube auch, 
daß solche Erkenntnisse, die gerade die 
Expertenkommissionen so genau erhoben 
haben, dazu beigetragen haben, daß hier eine 
Einigung möglich war und daß beide zunächst 
starr erscheinenden Standpunkte in dieser 
Frage doch zu einem Kompromiß führen 
konnten. 

Ich möchte da noch eine Anmerkung 
machen: Man muß sich darüber im klaren 
sein, daß zu einer geänderten Anmeldung 
manchmal ganz andere Gründe als die eigent­
lich vermuteten führen. Es könnte ja  zum Bei­
spiel sein, daß es da und dort einen Lehrer 
gibt, der Ängste hat, mit einem zweiten Leh­
rer in einer Klasse zu unterrichten, weil er 
keine Erfahrungen in diesem Bereich hat, 
sodaß es vielleicht aufgrund solcher Ängste 
dazu kommt, Eltern zu motivieren, ihre Kin­
der anzumelden, nicht, weil man trennen will, 
sondern weil man vielleicht verhindern will, 
gemeinsam mit einem Kollegen in der Klasse 
zu stehen. 

Ich komme dann noch auf den Zweitlehrer 
zurück, das heißt, ich kann gleich darauf ein­
gehen: Der Zweitlehrer war ja bis zuletzt ein 
entscheidender Punkt der Auseinanderset­
zung, und zwar ist es um die Ausbildung des 
Zweitlehrers gegangen. Von der slowenischen 
Minderheit wurde eine verpflichtende sprach­
liche Ausbildung gefordert. Ich glaube, auch 
hier ist es gut, wenn man die Realität sieht. 
Es gibt nicht sehr viel mehr Lehrer, die die 
Lehrbefähigung haben, als es derzeit zwei­
sprachige Klassen gibt. 

Es ist wahrscheinlich der Weg, junge Leh­
rer oder auch in Dienst stehende zu animie­
ren, diese Prüfung zu machen, der richtige. 
Auch ich persönlich bin der Meinung, daß es 
wünschenswert ist, wenn der Zweitlehrer die 
Sprache beherrscht, und zwar gut beherrscht. 
Es wird die Zusammenarbeit erleichtern. 

Ich glaube, wenn das Gesetz mit dem glei­
chen Geist der Bereitschaft, sich mit dem 
anderen zu verständigen, umgesetzt wird, 
dann sollte es auch bei der Umsetzung gelin­
gen, Lehrer zu gewinnen, die bereit sind, 
nicht nur den Slowenischsprachkurs zu 
machen, der auf freiwilliger Basis angeboten 
wird, sondern auch die Prüfung abzulegen. 
Wie ich höre, sollen schon 30 Lehrer für den 
ersten Sprachkurs angemeldet sein. 
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Es wird natürlich notwendig sein, daß 
deutschsprechende Lehrer die Prüfung 
machen. Vielleicht werden sich aber auch 
Abgänger des slowenischen Gymnasiums, die 
ein Studium an den Universitäten beginnen 
wollen, aus der Überlegung, daß zweispra­
chige Lehrer gebraucht werden, dem Lehr­
amts studium zuwenden. 

Alles in allem glaube ich, daß dieses Gesetz 
ein Erfolg - wie ich schon gesagt habe - des 
Verhandeins, des Kompromisses und der 
Bereitschaft, neue Akzente zu setzen, ist. Ich 
persönlich wünsche mir vor allem, daß bei der 
Umsetzung des Gesetzes mit der gleichen Ein­
stellung vorgegangen wird wie bei den Bera­
tungen, sodaß sich auch dort der gleiche 
Erfolg einstellt. 

Denn ganz sicher ist es so, daß, wie bei 
allen demokratischen Bemühungen, das 
Gesetz allein zu wenig ist. Mindestens eben­
soviel wie die Gesetzwerdung erfordert die 
Umsetzung an Anstrengung und Bereitschaft 
zur Verständigung, von Vorurteilen abzuge­
hen und die Maßnahmen, die Verständnis för­
dern, voranzutreiben. 

In diesem Sinne werden. nicht nur die 
Kärntner Bundesrätinnen, sondern alle Bun­
desräte der sozialistischen Fraktion ihre 
Zustimmung geben, verbunden mit der Hoff­
nung, daß dieses Gesetz tatsächlich ein Mei­
lenstein zu einer besseren Entwicklung ist 
und Konflikte in Hinkunft vermieden werden. 
(Allgemeiner Beifa l1.) 9.41 

Vorsitzender: Zu Wort hat sich weiters Herr 
Bundesrat Dr. Linzer gemeldet. Ich erteile es 
ihm. 

9.41 

Bundesrat Dr. Milan Linzer (ÖVP, Burgen­
land): Herr Vorsitzender! Frau Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Meine Damen und 
Herren! Die Bundesregierung hat in ihrer 
Regierungserklärung vom 28. Jänner 1987 
deutlich zum Ausdruck gebracht, daß den eth­
nischen Minderheiten ein besonderes Augen­
merk geschenkt und in ständigem Dialog mit 
den Volksgruppen die Voraussetzungen für 
die Erhaltung ihrer Identität und ihres 
Bestandes gewährleistet werden müssen. 

Wir wissen, glaube ich, alle, daß, geschicht­
lich bedingt, die Volksgruppenproblematik 
sehr, sehr sensibel ist und vielfach auch mit 
Emotionen und Vorurteilen behandelt wird. 
Es ist daher erfreulich und meiner Meinung 
nach richtig, daß dem zur Debatte stehen­
den Minderheiten-Schulgesetz monatelange 

außerparlamentarische Diskussionen· und 
Verhandlungen vorausgegangen sind. Dazu 
gehören insbesondere das bekannte Volksbe­
gehren, weiters die Arbeiten einer ministe­
riellen Expertenkommission ebenso wie die 
Vorarbeiten der Kärntner Landesregierung 
und des Kärntner Landtages. Schließlich 
wurde aufgrund einer Parteienvereinbarung 
zwischen den Fraktionen der Öster­
reichischen Volkspartei, der Sozialistischen 
Partei, der Freiheitlichen Partei - in der 
Folge hat sich dieser Vereinbarung auch Kol­
lege Smolle angeschlossen - ein Initiativan­
trag eingebracht, welcher nach wochenlangen 
intensiven Beratungen dann zu dem vorlie­
genden Gesetzesbeschluß erhoben worden ist. 

Meine Damen und Herren! Meine Vorred­
nerin hat schon die Ziele und den Modus die­
ses Gesetzes angeführt, das eine qualitative 
Verbesserung des Unterrichtes für alle Kin­
der an zweisprachigen Schulen Kärntens 
erreichen soll. Lassen Sie mich aus meiner 
Sicht, und zwar als Angehöriger der kroati­
schen Minderheitenvolksgruppe des Burgen­
landes, auch einige Anmerkungen zu diesem 
Minderheiten-Schulgesetz Kärntens machen: 

Es stellt zweifellos einen wesentlichen 
Reformschritt in der Kärntner Schulfrage 
dar, wenn es sich auch, wie meine Vorredne­
rin angeführt hat, lediglich um eine Kompro­
mißlösung handelt, allerdings um eine Kom­
promißlösung, die von einer breiten Zustim­
mung getragen wird. 

Ich selbst habe seinerzeit in meiner Jugend 
eine kroatische Volksschule besucht, eine 
Volksschule mit mehreren Schulstufen, wo 
wir in Kroatisch, aber auch in Deutsch unter­
richtet wurden. Es war sicherlich damals 
sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube sagen 
zu können, daß das Modell, das nunmehr in 
Kärnten zur Anwendung kommen wird, 
durchaus praktikabel sein wird. Es ist zwar 
dem extremen Verlangen nach einer soge­
nannten Einheitsschule nicht Rechnung 
getragen worden, aber dieses Modell der Füh­
rung von Parallelklassen, wenn sich sieben 
Kinder zum Slowenischunterricht anmelden, 
und zwar unter Beiziehung eines Zweitleh­
rers, kann sicherlich sehr zielführend sein, da 
ohnehin auch, korrespondierend damit, 
gemeinschaftsfördernde Maßnahmen in ver­
schiedenen Nebengegenständen gesetzt wer­
den. 

Die Problematik dieses Gesetzes und vor 
allem auch der Umsetzung liegt wohl darin, 
daß bei den Schülern - das ist in Kärnten 
genauso wie bei uns - sehr differenzierte 
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Kenntnisse der Sprache vorzufinden sind. Es 
gibt Kinder, die von den Eltern zum Slowe­
nischunterricht angemeldet werden. die kaum 
slowenisch sprechen können. sozusagen Neu­
linge; dann gibt es Kinder mit geringen Slo­
wenischkenntnissen, und es gibt Kinder. die 
die slowenische Sprache aufgrund dessen. 
daß diese Sprache in ihrer Familie und in 
ihrem Elternhaus gepflegt worden ist, sehr 
gut beherrschen. Alle diese Niveauunter­
schiede auf einen Nenner zu bringen. wird die 
sehr verantwortungsvolle und schwierige Auf­
gabe des sogenannten Zweitlehrers sein. 

Und wir hören, daß sich die Kärntner Lan­
desregierung auch bereit erklärt hat, die Leh­
rerfortbildung zu intensivieren, insbesondere 
durch Abhaltung von Kursen. Andererseits 
hören wir, daß bis dato gerade so viele Zweit­
lehrer vorhanden sind, daß man die derzeit 
notwendigen Parallelklassen führen kann. 
Hier besteht zweifellos ein Nachholbedarf, 
dem ehestens Rechnung getragen werden 
muß. 

Meine Damen und Herren! Im zweisprachi­
gen Gebiet Kärntens - meine Vorrednerin 
hat das schon ausgeführt - kann man sich in 
Zukunft zum zweisprachigen Unterricht 
anmelden, das heißt, die Eltern können ihre 
Kinder anmelden, und zwar in jenen Gemein­
den beziehungsweise Volksschulen, in denen 
mit Beginn des Schuljahres 19 58/59 die Bewil­
ligung zum Unterricht der slowenischen Spra­
che erteilt wurde und zweisprachig unterrich­
tet worden ist. Das ist nunmehr nicht mehr 
abhängig von Volkszählungen - ein sehr, 
sehr wichtiger Fortschritt - ,  sondern eine 
gesamtflächendeckende Lösung für das 
gesamte Gebiet Kärntens. 

Lassen Sie mich, damit Sie einen besseren 
Überblick bekommen, auch einige Zahlen 
nennen und einen Situationsbericht geben: In 
Kärnten besuchen 26 000 Kinder die Volks­
schulen, davon 5 500 Kinder im zweisprachi­
gen Gebiet Kärntens. Von diesen 5 500 Kin­
dern erhalten 874 zweisprachigen Unterricht. 
Es gibt 137 zweisprachige Klassen und 42 
Klassen der 4. Schulstufe. Wir wissen, daß in 
den Schulstufen 1 bis 3 zweisprachig unter­
richtet wird, ab der 4. Schulstufe gibt es dann 
nur mehr den Unterricht in deutscher Spra­
che mit vier Stunden Pflichtfach aus Slowe­
nisch. 

Meine Damen und Herren! Die Problematik 
liegt auch darin, daß sehr viele Volksschulen, 
vor allem in kleineren Gemeinden Kärntens, 
eher nieder organisiert sind, das heißt, es sind 
mehrere Schulstufen in einer Klasse zusam-

mengefaßt. Das bedeutet natürlich: mehrere 
Schulstufen, mehrere Lerneinheiten der 
Schüler und außerdem dann allenfalls die 
Parallelklassen. Es wird dadurch organisato­
risch zweifellos zu einigen Problemen kom­
men, aber es ist sicherlich so, daß man aus 
Fehlern eben: lernen sollte . 

. Man sollte wissen, daß es eine Kommission 
beim Bundesministerium für Unterricht gibt. 
Diese Kommission wird über die Erfahrun­
gen, die dieses Gesetz den Kärntnern bringt, 
dem Unterrichtsausschuß im Nationalrat in 
den nächsten drei Jahren laufend berichten, 
damit dann nicht nur die moderne Pädagogik 
und Didaktik hier weiter angewendet werden 
und umgesetzt werden können, sondern 
damit eventuelle Umsetzungsfehler ausge­
merzt werden können. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
dieses Gesetz für Kärnten aus der Sicht 
sowohl der Mehrheit, aber auch aus der Sicht 
der Minderheit ein brauchbares, gutes Instru­
ment ist, das den Kärntner Slowenen bei 
ihren Bemühungen um die Erhaltung ihrer 
Sprache und ihrer Identität helfen kann. 

Lassen Sie mich nunmehr auch einige ver­
gleichende Bemerkungen zur Situation im 
Burgenland machen. Zunächst muß ich allge­
mein sagen, daß durch diese Diskussion des 
Kärntner Minderheiten-Schulgesetzes für die 
Minderheiten in Österreich überhaupt eine 
Menge an Öffentlichkeitsarbeit gemacht wor­
den ist, und zwar sehr, sehr positiv, denn wir 
haben feststellen können, daß vor allem die 
Medien, aber auch die gesamte Öffentlichkeit 
dem Thema Minderheiten, der Minderheiten­
schulproblematik sehr, sehr positiv gegen­
übergestanden sind. 

Die Problematik der Minderheiten im Bur­
genland ist allerdings eine wesentlich andere 
als in Kärnten, allein geschichtlich bedingt. 
Wir wissen, in Kärnten gab es am Ausgang 
des 19. Jahrhunderts und auch in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts große Nationali­
tätenprobleme. Wir Burgenländer sind davon 
im wesentlichen verschont geblieben, obwohl 
wir an sich ein sehr heterogen zusammenge­
setztes Volk sind. Wir sind nicht nur dreispra­
chig - wir haben zwei Minderheiten: die 
Ungarn und die Kroaten -, sondern wir 
beherbergen auch drei Religionen, nämlich 
neben der katholischen Religion noch die Cal­
viner und auch die Protestanten des Augsbur­
ger Bekenntnisses. 

Aber im wesentlichen haben wir natürlich 
- und das wird immer wieder betont -

1702 
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Ruhe, Frieden und Eintracht und ein friedli­
ches Nebeneinander und Miteinander, wie­
wohl wir bedauerlicherweise feststellen müs­
sen, daß die kroatische Volksgruppe - und 
dasselbe gilt natürlich auch für die ungari­
sche Volksgruppe - in ihrem Bestand sehr, 
sehr gefährdet erscheint. 

Wir wissen, daß die rechtliche Basis für die 
Kroaten und für die Ungarn im Burgenland 
genauso wie für die Kärntner Slowenen auch 
der § 7 des Staatsvertrages 1955 ist. Ferner 
gibt es die Bestimmungen des Volksgruppen­
gesetzes. Bei uns im Burgenland ist wohl in 
den vergangen"en 33 Jahren vieles geschehen, 
es sind auch von staatlicher Seite einige Ver­
pflichtungen, die der Staatsvertrag festgelegt 
hat, erfüllt worden, aber die Kroaten des Bur­
genlandes fühlen sich bei weitem noch nicht 
völlig zufriedengestellt, denn bis dato sind 
ihnen noch nicht alle Rechte, die ihnen aus 
dem Staatsvertrag zufließen, gegeben wor­
den. 

Die Durchsetzung dieser Rechte macht nun 
Schwierigkeiten - wie natürlich vielfach 
auch in den anderen Bundesländern - ,  weil 
auch bei uns die Kroaten und die Kroatenver­
treter keinen entsprechenden Konsens, keine 
Einigkeit erzielen können. Ich bedaure das 
und führe das vor allem darauf zurück, daß 
die Minderheitenfrage auch bei uns zu sehr 
auf parteipolitische Basis gezerrt worden ist. 
Mir ist schon klar, daß natürlich nicht alle 
Angehörigen einer Minderheit einer Partei 
angehören können. Aber in ihren Zielen und 
in ihren Bemühungen um den Fortbestand 
und die Sicherung der Volksgruppe sollten sie 
doch an einem Strang ziehen, wenn sie als 
Vertreter dieser Volksgruppe glaubwürdig 
sein wollen. 

Meine Damen und Herren! Dieses Problem 
ist auch in der Nationalratsdebatte angezogen 
worden. Ich sehe mich gezwungen - ich bitte 
um Verständnis dafür, ich werde mich bemü­
hen, das in gebotener Kürze darzustellen - ,  
einige Richtigstellungen vorzunehmen, und 
zwar insbesondere einige Richtigstellungen, 
die Aussagen des Kollegen Sinowatz in dieser 
Debatte betreffen. 

Meine Damen und Herren! Ich habe schon 
erwähnt, daß von den Kroatenvertretern eine 
unterschiedliche Haltung zur Kroatenfrage 
eingenommen wird. Wir haben natürlich auch 
verschiedene Institutionen, verschiedene Ver­
einigungen, die sich bemühen, die Interessen 
dElr Kroaten zu vertreten. Eine dieser Vereini­
gungen ist das sogenannte Präsidium der 
sozialistischen Bürgermeister und Vizebür-

germeister, der Gemeinderäte der kroatisch­
sprechenden und zweisprachigen Gemeinden 
des Burgenlandes. Verzeihen Sie, es ist das 
ein fürchterlicher Name, aber er ist nicht von 
mir geschaffen worden. Dieses Präsidium ist 
immer wieder von seinen Vertretern, von den 
Präsidenten, den Bürgermeistern, aber insbe­
sondere nunmehr auch vom Kollegen Sino­
watz als die einzige Organisation genannt 
worden, die berufen ist, die Interessen der 
Kroaten im Burgenland zu vertreten. Kollege 
Sinowatz meinte weiter, daß diese Mitglieder 
des Präsidiums deswegen die Autorität und 
das Mandat hätten, weil sie vom Volk gewählt 
wären, während die anderen Vereine - es 
gibt natürlich mehrere - lediglich sozusagen 
von Funktionären geführt werden, welche 
sich gegenseitig wählen. Er meinte also quasi, 
es gäbe jeweils nur einen Funktionärskader, 
der sich in den betreffenden Wahlversamm­
lungen selbst wählt. 

Meine Damen und Herren! Das ist zweifel­
los ein unrichtiger Standpunkt, und ich 
möchte Ihnen auch sagen, warum: Dieses Prä­
sidium der sozialistischen Bürgermeister 
setzt sich derzeit wohl auch aus einigen Bür­
germeistern und Vize bürgermeistern zusam­
men, aber auch aus vielen Funktionären, die 
vielleicht irgendwann einmal Bürgermeister 
oder Vizebürgermeistr oder Gemeinderäte 
gewesen sind. Ich kenne eine Menge, ich 
könnte sie auch namentlich hier nennen, will 
mir das aber ersparen. Und so gesehen ist 
diese Behauptung von Sinowatz völlig unrich­
tig. Unrichtig ist auch die Behauptung, daß es 
hier Vereine gibt, wo sich die Funktionäre nur 
gegenseitig wählen und es sonst quasi keine 
Mitglieder beziehungsweise Sympathisanten 
gibt, die die Funktionäre unterstützen. 

Meine Damen und Herren! Ich finde, das ist 
schon eine sehr, sehr schwerwiegende Formu­
lierung. Ich muß Ihnen sagen, daß es vor 
allem zwei, drei Vereine gibt, die im wesentli­
chen die Hauptarbeit bei der Interessenver­
tretung der Kroaten leisten. Da sind Funktio­
näre jahrzehntelang mit wirklich viel Idealis­
mus,  mit großem Verantwortungsbewußtsein 
tätig, und ich glaube, daß sich diese Funktio­
näre eine solche - ich möchte fast sagen -
Diskriminierung, eine solche Diffamierung 
nicht verdient haben. 

Kollege Sinowatz hat ferner angeführt, die­
ses Präsidium der sozialistischen Bürgermei­
ster wäre nie gegen eine Assimilation gewe­
sen, man hätte immer nur versucht, die Erle­
digung der Kroatenfrage den Eltern selbst zu 
überlassen, also man wäre wohl passiv gewe­
sen, hätte aber diese Assimilation mehr oder 
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minder nie gefördert, beziehungsweise man 
wäre nie zu einer solchen gestanden. 

Dazu will ich mich nicht zu sehr verbreiten. 
Aber ich habe durch reinen Zufall gestern das 
Stenographische Protokoll der Sitzung des 
Nationalrates vom 29. Mai 1963 gefunden, in 
der der Präsident dieses Präsidiums, also die­
ser Kroatenvertretung, und zwar ist das der 
Seniorkollege Fritz Robak, gesprochen hat. Er 
war Nationalrat und Bundesrat, er war über 
dreißig Jahre, wie gesagt, Präsident dieser 
Vereinigung. Acht Jahre nachdem der Staats­
vertrag den Kroaten entsprechende Rechte 
eingeräumt hat, hat Abgeordneter Robak zu 
einer Vorsprache des kroatischen Kulturver­
eines bei Bundeskanzler Dr. Gorbach, wo die­
ser mitgeteilt hat, daß die kroatische Minder­
heit aufgrund des Finanzgesetzes auch eine 
Subvention für ein Kulturhaus und so weiter 
bekommen solle, erklärt - ich zitiere wört­
lich -:  

"Herr Bundeskanzler Gorbach! Ist Ihnen 
bekannt, daß sehr viele Kroaten, ich möchte 
sagen, eine sehr große Mehrheit, von dem 
ihnen zustehenden Recht" - also aus Staats­
vertrag et cetera auf Subvention und Förde­
rung - "gar nicht Gebrauch machen wollen?" 

Meine Damen und Herren, was heißt das 
im Klartext? - Das heißt, daß die burgenlän­
disehen Kroaten ohnehin mit allem zufrieden 
seien, daß ohnehin alles in Ordnung sei, daß 
es keiner Subventionen bedürfe, daß man 
mehr oder minder die burgenländischen 
Kroaten in Frieden entschlafen lassen solle. 

Von dieser Erklärung des Präsidenten Kol­
legen Robak bis zum heutigen Tag ist natür­
lich ein langer Weg, bei dem sich aber in sei­
ner Haltung höchstens dahin gehend etwas 
geändert hat, daß er seine Formulierungen 
noch verschärft hat. Denn am SPÖ-Bundes­
parteitag - ich glaube, im Dezember des vori­
gen Jahres, Frau Minister, ich weiß nicht, ob 
Ihnen das bekannt ist - hat Präsident Robak 
ein Drei-Seiten-Pamphlet verteilt, in dem er 
abermals die Behauptung aufgestellt hat, daß 
alle anderen Vereine keinerlei Berechtigung 
hätten, für die Kroaten zu sprechen, diese 
Berechtigung hätten nur die sozialistischen 
Bürgermeister. Im übrigen, so meinte Robak, 
wäre die kroatische Sprache total niveaulos, 
unpraktikabel, aus dem technischen und wirt­
schaftlichen Bereich verbannt, nur mehr für 
das Dorf geeignet, für Folklore et cetera, et 
cetera. 

Meine Damen und Herren! Es tut mir leid, 
aber ich habe das in dieser etwas ausführli-

chen und meiner Ansicht nach auch weitrei­
chenden und tiefgreifenden Form kritisieren 
müssen. Ich möchte aber in diesem Zusam­
menhang nicht veschweigen, daß dieser gute 
Herr Robak mittlerweile abgelöst worden ist. 
Vielleicht gibt es jetzt auch in der burgenlän­
dischen SPÖ bereits ein Umdenken. Robak ist 
zwar abgelöst worden, ich habe aber leider 
gesehen, daß er bei ministeriellen Vorspra­
chen noch immer in Delegationen dabei ist. 
Ich würde mir persönlich - das ist jetzt ohne 
Emotion - wünschen, daß solchen Funktio­
nären, die nur vorgeben, für eine Minderheit, 
für eine Volksgruppe da zu sein, das Recht 
abgesprochen wird, im Namen dieser Volks­
gruppe zu sprechen oder gar in der Öffentlich­
keit für diese aufzutreten. 

Meine Damen und Herren! Die Kroaten im 
Burgenland haben es, wie gesagt, zweifellos 
nicht sehr leicht. In den letzten Jahren ist 
wohl eine große Förderung staatlicherseits 
gewährt worden - in ideeller und auch in 
materieller Hinsicht -, aber zweifellos sind 
noch immer wesentliche Rechte unerfüllt. Ich 
darf kurz skilZzieren, um welche Probleme es 
noch geht. 

Da ist der bekannte Volksgruppenbeirat, 
der sich im Burgenland auch noch nicht kon­
stituieren konnte. Meinen Ausführungen 
konnten Sie entnehmen, daß es halt leider 
Gottes noch immer sehr, sehr divergierende 
Ansichten in den Vereinigungen, die die 
Volksgruppeninteressen vertreten, gibt. 

Ich würde Sie, Frau Minister, sehr, sehr bit­
ten - ich weiß, das liegt im Mandat bezie­
hungsweise in der Zuständigkeit der beiden 
Minister Löschnak und Dr. Neisser -, sich 
darum zu bemühen, daß es dem Bund, dem 
Land, aber auch den wirklich einsichtigen 
Funktionären dieser Kroatenvertreter gelin­
gen möge, daß es doch zu einer Konstituie­
rung dieses Volksgruppenbeirates kommt, 
damit es im Interesse der kroatischen 
Gemeinschaft zu wirklich zielführenden Maß­
nahmen kommt, deren Realisierung noch not­
wendig ist. 

Wichtig scheint mir auch - und das ist 
auch in Kärnten, glaube ich, noch nicht gere­
gelt - die gesetzliche Regelung bezüglich 
Kindergärten zu sein. Dabei hat es Zuständig­
keitsprobleme zwischen dem Bund und dem 
Land gegeben. Diese dürften aber mittler­
weile bereinigt worden sein. Es ist bei uns ein 
Landesgesetz darüber in Ausarbeitung; es 
kommt demnächst in den Landtag. 

Was mir auch ein großes Anliegen ist -
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verehrte Frau Minister, Sie haben sich da ja 
auch besonders verdient gemacht - ,  ist, daß 
im AHS-Bereich eine Verbesserung im 
System eintritt. Seit dem Vorj ahr ist es dank 
Ihrer Mithilfe in Eisenstadt und in Oberpul­
lendorf zur Einrichtung von Klassen mit einer 
Mindestanzahl von acht Schülern gekommen, 
wo die kroatische Sprache als alternativer 
Gegenstand unterrichtet wird. 

Meine Damen und Herren! Für den 
Bestand einer Minderheitenvolksgruppe ist 
natürlich ganz, ganz wichtig das Vorhanden­
sein eines gewissen intellektuellen Potentials. 
Bis dato war es so, daß wohl in der Volks­
schule und allenfalls in den Hauptschulen -
es gibt ja  drei kroatische Hauptschulen im 
Burgenland - die kroatische Sprache unter­
richtet wurde, aber es fehlt dann sozusagen 
die Fortsetzung, es fehlt dann die Weiterbil­
dung in den AHS, nämlich der Kroatischun­
terricht im Gymnasium. Dieses Kind - wenn 
ich das so sagen darf, Frau Minister - ist 
sicherlich sehr, sehr schützenswert, und viel­
leicht gelingt es, aus einem Beginn eine gute 
Fortsetzung zu machen. Es sind auch Gedan­
ken dahin gehend gemacht worden, daß man 
bei der Umstrukturierung der AHS - ähnlich 
wie in Baden-Württemberg zu einer 
Umstrukturierung einer mittleren Schule für 
die Fremdenverkehrswirtschaft, für die Öko­
nomie überhaupt oder für die Weinbauwirt­
schaft und damit zusammenhängend viel­
leicht auch zur Einführung von kroatischen 
Klassen kommt. 

Meine Damen und Herren! Zum Schluß 
kommend: Ich bitte um Verständnis dafür, 
daß ich über dieses spezifische Anliegen des 
Burgenlandes, der burgenländischen Kroaten 
hier zu Ihnen gesprochen habe. Aber ich 
denke, daß es wichtig ist, daß wir - meine 
Vorrednerin hat das schon angeführt - in der 
heutigen Zeit, in der die Grenzen geöffnet 
werden - nach dem Osten und nach dem 
Westen, wir sehen das besonders im Moment 
bei uns im Burgenland Richtung Ungarn - ,  
beweisen, wie wertvoll die Minderheiten für 
unser Land sind, daß sie eine Bereicherung, 
eine Vielfalt unseres Landes darstellen. 

Das Ausland wird uns daran messen, wie 
wir mit diesen Minderheiten umgehen. Dies 
wird dann besonders wichtig sein, wenn es 
darum geht, die Verhandlungen mit der EG zu 
beginnen. 

Meine Fraktion wird dieser Vorlage gerne 
die Zustimmung geben. - Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der 
sm.) 10.10 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
weiters die Frau Bundesrat Achatz. Ich erteile 
es ihr. 

10.11 

Bundesrat Karin Achatz (SPÖ, Kärnten) : 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Frau Mini­
ster! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich 
werde mich wieder mit dem Kärntner Min­
derheiten-Schulgesetz befassen und möchte 
mitteilen, daß ich im März dieses Jahres mit 
einer Parlamentarierdelegation die Gelegen­
heit hatte, in Jugoslawien zu verweilen, wo 
unter anderem auch diese Minderheitenschul­
regelung zur Sprache gekommen ist. In Bel­
grad haben wir mit Präsidenten Marjan Rozic 
eingehende Gespräche darüber geführt. 

Vor unserem Aufenthalt haben am 8. 3. 1988 
der Vorstand des Verbandes der Kärntner 
Slowenen unter Felix Wieser und der Vorsit­
zende des Volksrates der Kärntner Slowenen 
Dr. Grilc ' ebenfalls dem Präsidenten einen 
Besuch abgestattet und ihn über das zwei­
sprachige Schulsystem in Kärnten informiert. 

Ich persönlich war über die Information des 
Präsidenten, der von einer radikalen Dreipar­
teienlösung und von diesem Modell als einem 
"Schlag gegen die Minderheiten" sprach, sehr 
betroffen. 

Das Zusammenleben der beiden Volksgrup­
pen wirft sicher da und dort Probleme auf und 
ist sehr oft von Emotionen getragen, dies 
wurde heute ja auch schon erwähnt. Ich per­
sönlich kann mich aber des Eindrucks nicht 
erwehren, daß diese Konflikte von einzelnen 
bewußt geschürt werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe 
elf Jahre lang in einem Privatbetrieb, in einer 
Baufirma gearbeitet. Es waren von 170 Arbeit­
nehmern rund zwei Drittel Kärntner Slowe­
nen, und es waren auch jugoslawische Gastar­
bei ter beschäftigt, aber es wäre niemandem 
in den Sinn gekommen, hier mit zweierlei 
Maß zu messen, sondern es herrschte ein 
gutes Arbeitsklima für alle. 

Allen, denen eine friedliche und harmoni­
sche Weiterentwicklung des Zusammenlebens 
der beiden Volksgruppen ein Anliegen ist, gilt 
es daher klar zumachen , daß Versuchen, auf 
diesem Wege Stimmung in der Bevölkerung 
und in der öffentlichen Meinung zu machen, 
entschieden entgegengetreten werden muß. 

Das Zusammenleben der beiden Volksgrup­
pen soll eben nicht parteipolitischen, sondern 
staatspolitischen Charakter haben. Der leider 
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negativ zitierte Drei-Parteien-Pakt soll in 
erster Linie die Volksgruppenpolitik aus dem 
Parteienstreit heraushalten und nicht zum 
Gegenstand parteipolitischen Opportunitäts­
denkens werden. 

Die Aussage in Jugoslawien, daß das Volks­
begehren des Kärntner Heimatdienstes im 
Jahre 1984 ausschlaggebend für diese Neure­
gelung war, stimmt nicht. Der eingebrachte 
Antrag der FPÖ, die Petition des Kärntner 
Abwehrkämpferbundes sowie das Volksbe­
gehren des Heimatdienstes waren nur der 
letzte Anstoß für Überlegungen hinsichtlich 
einer Neuregelung des Minderheiten-Schul­
wesens. 

Das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten 
vom 14. April 1959 wurde immer wieder von 
allen Seiten kritisiert. Auch seitens der Ver­
treter der slowenischen Organisationen wur­
den innerhalb dieses Zeitraumes zahlreiche 
Eingaben an den Landesschulrat für Kärnten 
gerichtet, die insgesamt eine Neuregelung for­
derten. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Vor unge­
fähr drei Jahren hat Landeshauptmann Wag­
ner eine Kommission, bestehend aus Pädago­
gen, beauftragt, ein Modell auszuarbeiten. Es 
wurde heute der geschichtliche Ablauf schon 
gebracht und sehr viel darüber gesprochen. 

Ich möchte Ihnen nur mitteilen, daß ich 
sehr viele dieser Pädagogen persönlich kenne 
und weiß, daß die Ausarbeitung dieses 
Modells unter vielen Gesichtspunkten 
erfolgte und es sich die Pädagogen wirklich 
nicht leicht gemacht haben. Großes Ziel war 
es, den Unterricht sowohl für deutsch - als 
auch für slowenischsprechende Schulkinder 
zu verbessern. 

Mit diesem Modell wurde dann eine zweite 
Kommission auf Bundesebene befaßt. Es 
wurde auch schon mitgeteilt, daß Hearings 
stattgefunden haben und daß sich eine Exper­
tenkommission selbst ein Bild in Kärnten 
machen konnte. Es wurde dann aufgrund vie­
ler Sitzungen, die von dieser Expertenkom­
mission des Bundes durchgeführt wurden, 
dieses Reformmodell entwickelt. 

Dieses Reformmodell wurde am 18. Novem­
ber 1987 von den Bunde's- und Landespartei­
obmännern von SPÖ, ÖVP und FPÖ beschlos­
sen. Es wurde auch schon eingehend über die­
ses Modell gesprochen. Ich möchte nur noch 
hervorheben, daß mir vor allem der Förderun­
terricht sehr erwähnenswert erscheint, dies 
deswegen, weil dadurch der Unterricht in slo-

wenischer Sprache möglichst effizient gestal­
tet werden kann. Um den vielen angemelde­
ten Kindern, die nicht über ausreichende Slo­
wenischkenntnisse verfügen, Grundkennt­
nisse in der slowenischen Sprache zu vermit­
teln, ist eben dieser Förderunterricht geschaf­
fen worden. 

Meine Damen und Herren! Es wurden 
heute schon die Zahlen der angemeldeten 
Kinder gebracht. Ich möchte nur hervorhe­
ben, daß am Beginn des Schuljahres 1986/87 
312 Schulanfänger zum zweisprachigen 
Unterricht angemeldet wurden. Die Slowe­
nischkenntnisse dieser 312 Schüler wurden 
eingeschätzt wie folgt: 101 Schüler besitzen 
normale Sprachkenntnisse, 55 Schüler 
geringe Sprachkenntnisse und 156 Schüler 
keine Sprachkenntnisse. Man weiß, wie 
schwierig es nicht nur für die Kinder, sondern 
auch für den Lehrer ist, den Unterricht für 
diese Kinder, die keinerlei Sprachkenntnisse 
haben, zu gestalten. 

Für mich persönlich steht vor allem das 
Kind im Mittelpunkt. Wenn es da und dort 
Probleme gab und wenn es da und dort 
gewisse Einflüsse auf Schulanmeldungen 
gegeben hat, so, muß ich sagen, haben mir 
dabei vor allem die Kinder leid getan. Denn 
gerade in diesen ersten drei Jahren lernt man 
Rechnen, Schreiben, Lesen. Und Kindern, die 
sich etwas schwerer tun, fällt es sicher nicht 
leicht, wenn sie keine Kenntnisse der sloweni­
schen Sprache haben, diese in der Schule zu 
erlernen. 

Wenn Herr Kollege Smolle sagte, daß das 
teilweise darauf zurückzuführen sei, daß es 
keine slowenischen Kindergärten gibt, dann 
muß ich erwidern, daß das nicht stimmt, es 
gibt private slowenische Kindergärten in 
Kärnten. Aber ich glaube, daß es vor allem 
notwendig ist, daß die Eltern mit ihren Kin­
dern von klein auf slowenisch sprechen, 
damit sich diese in weiterer Folge leichter 
tun. 

Ich bin auch sehr angetan von der Intensi­
vierung der Lehrerfort- und -ausbildung. Ins­
besondere sind bei dieser reformierten Aus­
bildung die Teamarbeit und Formen des inter­
kulturellen Lernens zu beachten. Unter inter­
kulturellem Lernen versteht man soziales 
Lernen innerhalb zweier Kulturen, zwei Kul­
turen in der Schule, Wohnort, Sprache, das 
Liedgut, das Brauchtum, gemeinsame Veran­
staltungen, Ausstellungen, Feste feiern und 
so weiter. Es sollte die Zusammenarbeit zwi­
schen Schule und Elternhaus verstärkt geför­
dert werden, ebenso das Kulturgut der Slowe-
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nen unter besonderer Berücksichtigung der 
Gemeinsamkeiten. 

Wichtig ist auch - das wurde auch schon 
erwähnt -, daß der Lehrplan neu gestaltet 
wird, daß in diesem Lehrplan die Didaktik des 
zweisprachigen Unterrichts festgelegt wird 
und eben, wie gesagt, das interkulturelle Ler­
nen. Ich wollte das nur wiederholen, weil mir 
das sehr, sehr wichtig erscheint. 

Es ist heute auch schon zur Sprache gekom­
men, aber ich möchte es auch noch einmal 
bringen, daß neben all diesen Verbesserungen 
unbedingt aufzuzeigen ist, daß die Minderhei­
tenfeststellung, die im § 10 des Minderheiten­
Schulgesetzes verankert ist, nun wegfällt. Es 
ist dies eine langjährige Forderung der Kärnt­
ner Slowenen gewesen, die jetzt auch in Erfül­
lung geht. 

Herr Abgeordneter Smolle war auch mit 
dieser Parlamentierdelegation in Jugoslawien 
und hat die noch strittigen Punkte - Ausbil­
dung des Zweitlehrers, Teilungsziffer sieben 
vor allem - vehement aufgezeigt. 

In der Zwischenzeit war es auch durch das 
Bemühen aller möglich, auf weitestgehende 
Kompromisse einzugehen. So ist es jetzt 
gelungen, die Teilungsziffer sieben - ich 
möchte es betonen, ich war selbst nicht glück­
lich über diese Zahl sieben - auf neun zu 
erhöhen. Den Zweitlehrern werden nun auf 
freiwilliger Basis Slowenisch-Sprachkurse 
angeboten. Wir haben heute auch schon 
gehört, daß rund 30 Lehrer bereits davon 
Gebrauch machen. 

Es ist auch die Forderung eingeflossen, daß 
jene Lehrer, die Sprachkenntnisse nachwei­
sen können, auch bevorzugt angestellt wer­
den. Neu ist auch, daß eine Kommission des 
Unterrichts ministeriums nach drei Jahren 
Erprobungszeit einen Zwischenbericht über 
die neue Minderheitenschule vorlegen soll. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Nicht nur 
in Jugoslawien haben wir den Eindruck 
gehabt, daß zuwenig Information auf objekti­
ver Basis erfolgte. Erst nachdem auch von 
unserer Seite die Vorteile dieser Neuregelung 
aufgezeigt werden konnten, wurde diese 
Regelung in einem anderen Licht betrachtet. 
Wir sind aber immer bestrebt gewesen, eine 
gemeinsame Lösung mit den Kärntner Slowe­
nenvertretern zu finden. Es freut uns deshalb 
sehr, daß Herr Kollege Smolle dieser Lösung 
seine Zustimmung gegeben hat. 

In einem Interview auf die Feststellung des 
Zentralverbandes der Kärntner Slowenen, 

daß 90 Prozent der Kärntner Slowenen gegen 
diese Lösung wären, hat Smolle sehr treffend 
festgestellt - ich zitiere wörtlich -:  Wenn 
alle Kärntner Slowenen die Informationen 
hätten, die ich habe, würden mindestens 60 
bis 70 Prozent voll hinter mir stehen. Ich gehe 
meine risikoreiche Gratwanderung mit der 
Überzeugung, daß eine sture Frontposition 
für die Volksgruppe· und das ganze Land 
schädlich wäre. 

Es liegt nun an uns allen, weiterhin aufklä­
rend zu wirken und ein Klima zu schaffen, 
das von gegenseitiger Achtung, Verständnis, 
Toleranz und dem Willen zum Zusammenwir­
ken und somit zum Miteinander geprägt ist. 

Es ist nicht zu verhehlen, daß mit der 
Durchführung neuer Regelungen immer auch 
Kinderkrankheiten verbunden sind. Das Ver­
stehen und die Einsatzbereitschaft der Leh­
rer, die gemeinsam in den Klassen unterrich­
ten, setzen das Um und Auf dieses Erfolges 
voraus. 

Aufgrund der Erhöhung der Teilungsziffer 
von sieben auf neun werden nunmehr nur 
sechs Klassen geteilt werden. Sehr erfreulich 
ist es auch, daß es bereits mehr Anmeldungen 
für den zweisprachigen Unterricht als in den 
letzten Jahren gibt. 

Ich rufe aber im Sinne des Miteinanders die 
Vertreter der Minderheiten, vor allem den 
Zentralverband auf, endlich die Volksgrup­
penbeiräte zu beschicken. Unser Landes­
hauptmann Wagner hat diese Aufforderung 
oft getätigt. 

Wenn es um den Abbau von Vorurteilen 
geht, um gegenseitiges Verständnis sowie um 
gemeinschaftsfördernde Maßnahmen, so 
kann man nur gemeinsam etwas einbringen 
und darüber beraten. Bei diesem neuen Min­
derheiten-Schulgesetz mußten alle Beteiligten 
über den eigenen Schatten springen und 
Kompromisse eingehen. Deshalb ist dieses 
neue Gesetz eine Regelung, die vom gemein­
samen guten Willen geprägt ist. 

Kollege Sinowatz hat in seinen Ausführun-
. gen im Nationalrat so treffend gesagt: Mit 

einem Land am anderen Ende der Welt kann 
man leicht konfliktfrei Beziehungen unterhal­
ten, aber mit Nachbarn gibt es immer wieder 
Probleme. Daher müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, daß eben das Miteinanderleben von 
Volksgruppen auch Probleme mit sich bringt, 
und auch vom Schreibtisch des Wissenschaf­
ters können sie nicht immer ganz erfaßt wer­
den. - Wie recht er doch hat! 
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Für mich stellt unsere Volksgruppe eine 
Bereicherung nicht nur in der kulturellen, 
sondern auch in der übrigen Lebensgestal­
tung dieses Landes dar. Ob es nun kürzlich 
die 50-J ahr-Gedenkfeier des Landesschulra­
tes aus Anlaß des Anschlusses

' 
an das Hitler­

regime war, die von den Schülern selbst 
gestaltet wurde, oder die Feier bezüglich des 
20jährigen Bestandes der PÄDAK in Klagen­
furt: Die Beiträge der Schüler des sloweni­
schen Gymnasiums in Klagenfurt haben der 
Veranstaltung ni.cht nur einen musischen, 
sondern auch einen verbindenden Charakter 
gegeben. 

Ob wir nun, ich möchte es doch erwähnen, 
sehr viele Jugendkontakte über das Landesju­
gendsekretariat mit unserem Nachbarstaat 
haben, seitens der Kinderfreunde schon jah­
relang Erholungsaufenthalte, und sehr gute 
Beziehungen zu unserem Nachbarland pfle­
gen oder ob wir unsere guten Kontakte inner­
halb der ARGE Alpen-Adria hernehmen, wir 
bemühen uns, gemeinsam mit unseren Nach­
barn Probleme zu bewältigen und neue 
Akzente zu setzen. 

Ich baue auf die Jugend, darauf, daß sie die 
j ahrelangen Barrieren, die da und dort noch 
bestehen, abbaut und in einer Schule für alle 
einer gemeinsamen Zukunft entgegengeht. 

Ein herzliches Danke dir, Frau Minister, 
und allen, die mitgewirkt haben, die Voraus­
setzungen dafür zu schaffen. 

Das neue Minderheiten-Schulgesetz ist eine 
Herausforderung für uns alle, zu beweisen, 
daß wir für diese neue Chance, die sich bietet, 
reif sind. In diesem Sinne darf ich auch für 
meine Fraktion aus vollem Herzen und mit 
Optimismus für die Zukunft die Zustimmung 
zu diesem Minderheiten-Schulgesetz erteilen. 
(Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 10.28 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesminister Dr. Hawlicek. Ich 
erteile es ihr. 

10.28 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport Dr. Hilde Hawlicek: Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Die breite politische Eini­
gung im Parlament bietet die historische 
Chance, diese Fragen in Zukunft nicht allein 
unter dem Gesichtspunkt staatsvertraglicher 
Verpflichtungen zu sehen, sondern aus der 
Position des uneingeschränkten Bekenntnis­
ses zur gemeinsamen Schule in den Minder­
heitengebieten und auf der Grundlage eines 
eigenständigen pädagogischen Konzepts, das 

die spezifischen Aufgaben und Bedingungen 
berücksichtigt. 

Das vorliegende Verhandlungsergebnis hat 
lange Zeit gebraucht, um zustande zu kom­
men. Ich danke vor allem den Bundesrätin­
nen Hieden und Achatz, daß sie auf die Tätig­
keit der Expertenkommission im Unterrichts­
ministerium hingewiesen haben, die unter 
Einbeziehung der Slowenen gemeinsam mit 
den Kärntner Pädagogen, mit den Bundes­
pädagogen, mit den Vertretern der Klagenfur­
ter Universität Kompromißlösungen im soge­
nannten Zwischenbericht angeboten hat, der 
die Voraussetzung für das Drei-Parteien­
Obmänner-Papier und schließlich dann für 
den Initiativantrag im Parlament war. (Stell­
vertretender Vorsitzender K ö s t l  e r über­
nimmt die Verbandlungsleitung.) 

Besonders bedanken möchte ich mich aber 
- ich habe das im Nationalrat getan und 
möchte es hier auch wiederholen - bei den 
Abgeordneten,  die im Unterausschuß des 
Nationalrates vertreten waren, und hier 
besonders auch beim Abgeordneten Smolle 
als dem Slowenenvertreter, daß die Punkte, 
über die man sich noch nicht einigen konnte 
in den vorangegangenen Papieren, eben 
gerade die Qualifikation des Zweitlehrers und 
die Teilungszahl, in den parlamentarischen 
Verhandlungen, wie ich glaube, zur Zufrie­
denheit der Slowenen geklärt werden konn­
ten. 

Besonders möchte ich auch noch auf die 
begleitende Kommission im Unterrichtsmini­
sterium hinweisen - Frau Bundesrat Achatz 
hat das bereits getan -, die eben in diesen 
drei Jahren von der pädagogischen Seite her 
- in dieser sind auch Slowenen vertreten -
prüfen soll, wie sich in der Praxis das zwei­
sprachige Schulwesen entwickelt und ob die 
Zielstellungen, die im Minderheiten-Schulge­
setz formuliert sind, auch verwirklicht wer­
den. 

Inhaltlich wird mit den neuen gesetzlichen 
Regelungen die Möglichkeit eröffnet, ein den 
modernsten pädagogischen Erkenntnissen 
entsprechendes Konzept, eben die Zusam­
menarbeit von zwei Lehrern in einem 
bestimmten Stundenausmaß, sogenanntes 
Team-teaching, zu verwirklichen. 

In vielen anderen Bereichen unseres Schul­
wesens, wie im Abteilungsunterricht, in der 
Integration von Behinderten, der Fachinte­
gration, liegen überaus positive Erfahrungen 
mit diesem allerdings, wie Sie wissen, sehr 
kostenintensiven Modell vor. . 
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Durch die Senkung der Klassenschüler­
höchstzahl wird es möglich, auf die zum Teil 
sehr schwierigen Organisationsbedingungen 
an den einzelnen Schulstandorten zu reagie­
ren und die Erhaltung von gefährdeten Schu­
len zu sichern. 

Mit der endgültigen Festlegung der für das 
im Minderheitenschulwesen in Betracht kom­
menden Schulen, aber auch durch die Einbe­
ziehung der Vorschulklassen erfolgen Klar­
stellungen, die in der Vergangenheit Unruhe 
und Unsicherheit geschaffen haben und die 
das bisher bestehende Provisorium beenden. 

Meine Damen und Herren! Diese Neurege­
lung sichert die gemeinsame Schule. Verände­
rungen in der Zahl der nach Sprachen 
getrennten Klassen sind marginal, das haben 
wir ebenfalls heute schon gehört. 

Dafür sind aber in Zukunft für diese Klas­
sen ausdrücklich gemeinschaftsfördernde 
klassenübergreifende Maßnahmen vorgese­
hen, ebenso das interkulturelle Lernen. Ich 
werde mich bemühen, dieses auch in anderen 
Lehrplänen zu verankern. All diese Maßnah­
men werden durch ein intensives Lehrerfort­
bildungsprogramm und eine spezielle Mate­
rialienentwicklung unterstützt. 

Hoher Bundesrat! Ich bin daher davon 
überzeugt, daß die Beschlußfassung des 
Kärntner Minderheiten-Schulgesetzes wirk­
lich ein historischer Schritt ist, denn dieses 
Gesetz bringt Verbesserungen für alle Kinder. 
Damit ist aber auch - das wurde vor allem in 
der Debatte im Nationalrat von vielen Abge­
ordneten betont - ein neuer Dialog im Ent­
stehen. Ich darf Herrn Bundesrat Linzer ver­
sichern, daß dieser neue Dialog auch die 
Kroaten betrifft, die übrigens am Tag der 
Beschlußfassung dieses Gesetzes im Parla­
ment bei mir waren, übrigens ohne Einbezie­
hung des bisherigen Obmannes der Kroaten, 
und wir werden - es hat ja bisher nie 
Schwierigkeiten oder Auseinandersetzungen 
oder divergierende Auffassungen mit dem 
Unterrichtsministerium gegeben - gerne und 
verstärkt weiterhin die Bestrebungen der 
Kroaten fördern. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Dieser 
neue Dialog wird dazu beitragen, ein von 
gegenseitiger Achtung und Toleranz bestimm­
tes Zusammenleben von Mehrheit und Min­
derheit zu fördern. - Danke schön. (Allge­
meiner Beifal1.) 10.33 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst-

ler: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Knaller. Ich erteile es ihm. 

10.33 

Bundesrat Alfred Knaller (ÖVP, Kärnten) : 
Herr Vorsitzender! Frau Bundesminister! 
Meine Damen und Herren des Bundesrates!  
Diese Gesetzesvorlage behandelt in erster 
Linie die Minderheitensituation in Kärnten, 
und ich möchte aus dieser Sicht als Kärntner 
Mitglied des Bundesrates eben auch meinen 
Beitrag dazu leisten. 

Mit dieser Gesetzesnovelle wird ein 
Zustand im Kärntner zweisprachigen Gebiet 
geregelt und bereinigt, der seit Beginn des 
Schuljahres 1958/ 1959 , wie aus dem Bericht 
der Berichterstatterin hervorgeht, besteht, 
wobei man sagen muß, daß das sicherlich eine 
Kompromißlösung ist. Es erhebt sich für mich 
somit die Frage: Was ist endgültig? Dieses 
Gesetz ist sicherlich im Sinne der Eltern und 
ihrer Kinder, weil die Eltern im Rahmen des 
zweisprachigen Schulunterrichtes frei wählen 
können. 

Für mich als Demokraten und freidenken­
den Menschen gibt es keine bessere Lösung 
in dieser Angelegenheit. Es wird immer und 
überall kleine Gruppen geben, denen gewisse 
Entscheidungen nicht passen. Mit solchen 
Situationen muß man in einer Demokratie 
rechnen und leben. - Wie wäre es in einer 
Diktatur? Diese Frage könnte man sich stel­
len. 

Im Jahre 1 967 wurde im Kärntner Landtag 
von allen drei im Kärntner Landtag vertrete­
nen Parteien ein Volksgruppengesetz 
beschlossen, mit welchem die deutsch-slowe­
nische Bezeichnung der Ortschaften auf den 
Ortstafeln geregelt werden sollte. 

Diese Regelung war auch im Sinne des 
Staatsvertrages aus dem Jahre 1 955 notwen­
dig. Es gab damals leider, wie wir wissen, grö­
ßere Schwierigkeiten und Auseinanderset­
zungen. 

In dem Paket aus dem Jahre 1 976 - das 
war ein neues Paket - war die Schulfrage 
nicht enthalten, wohl aber wurde ein Volks­
gruppenbeirat eingerichtet, der diese Frage 
behandeln sollte. Dieser Beirat sollte ein Bin­
deglied zur österreichischen Bundesregierung 
darstellen. Leider wurde dieser Beirat von 
den Slowenenvertretern nicht beschickt. 

Ich hoffe, daß dies in Zukunft der Fall sein 
wird. Die Slowenen haben ihre Mitarbeit, 
soweit mir bekannt ist, bereits zugesagt. 
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Dieses Gesetz behandelt, wie erwähnt, 
hauptsächlich die Kärntner Anliegen und 
trägt daher auch die Handschrift der Kärnt­
ner Fachexperten. Ich stelle in diesem Zusam­
menhang fest, daß die Experten der ÖVP, der 
SPÖ, aber auch der Freiheitlichen - stellver­
tretend möchte ich zwei nennen, den Zweiten 
Präsidenten des Kärntner Landtages Leo 
Uster und Professor Rugo Reinprecht - mit 
viel Wissen und Solidarität gehandelt haben. 
Dieses Gesetz entspricht meiner Meinung 
nach den Anforderungen der Zukunft und ist 
europareif. 

Das Zusammenleben in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft wurde berücksichtigt 
und ist eng verbunden mit unserer Heimat. 

Ich möchte weiters hervorheben, daß dieses 
Gesetz von Kärntner Schulfachleuten, wie 
schon erwähnt, aus der Schulpraxis heraus 
entwickelt wurde und somit dem praktischen 
Unterricht entsprechen wird. 

Ich bin nicht der Meinung der Frau Abge­
ordneten Freda Meissner-Blau, die sagte, daß 
dieses Gesetz falsch und dumm ist. 

Ich zitiere aus der "Parlamentskorrespon­
denz" vom 8. 6. dieses Jahres: "Persönlich hält 
die Rednerin dieses Schulmodell für falsch 
und für dumm. Falsch deshalb, weil es wieder 
Barrieren aufbaut, und dumm deshalb, weil 
es chancenmindernd ist oder wirkt. Gerade in 
einer Zeit, in der ein Europa ohne Grenzen 
angestrebt wird, sollte man die Wichtigkeit 
von Sprachkenntnissen nicht unterschätzen." 

Mit diesem Gesetz wird meiner Meinung 
nach genau das Gegenteil bewirkt, und zwar 
dadurch, daß die Eltern schon im Grundschul­
alter die Zweisprachigkeit für ihre Kinder 
wählen können. 

Die Verminderung der Klassenschüler­
höchstzahl auf 20 Schüler ist zu begrüßen, da 
eine kleine Lerneinheit gerade in diesem 
Zusammenhang pädagogisch besser zu füh­
ren ist. 

Neben den Parallelklassen für den zweiten 
Unterricht, wenn mindestens neun Schüler 
angemeldet sind, kommt dem Einsatz eines 
weiteren Lehrers große Bedeutung zu, der die 
Realisierung des Modells Unterrichttrennung 
verhindert. Auf diese wesentliche und wich­
tige Frage wurde schon von Vorrednerinnen 
und Vorrednern eingegangen. 

Die Ende Mai abgeschlossene Schülerein­
schreibung hat ergeben, daß sich mehr Kin-

der als in den letzten Jahren zum zweispra­
chigen Unterricht angemeldet haben. Ab 
Herbst dieses Jahres werden 50 zusätzliche 
Lehrpersonen eingestellt werden müssen, es 
sind - das wurde auch schon erwähnt - 32 
Zweitlehrer erforderlich. Daß diese Einstel­
lung etwas kostet, ist uns allen klar, zeigt 
aber, daß wir in Österreich die Minderheiten 
achten und schätzen; die Praxis zeigt dies 
auch bei uns in Kärnten. 

Abschließend, meine Damen und Herren, 
liebe Frau Bundesminister, möchte ich noch 
die Haltung und Einstellung des Abgeordne­
ten Smolle hervorheben und ihm für seine 
Einstellung in dieser so heiklen Frage dan­
ken. Ich bin davon überzeugt, daß mit diesem 
Gesetz ein historischer Schritt getan wird, der 
internationale Anerkennung finden wird. 

Weiters möchte ich allen Verhandlungsteil­
nehmern und Beteiligten aus Kärntner Sicht 
dafür danken, daß es zu dieser Lösung gekom­
men ist, insbesondere Frau Bundesminister 
Hawlicek und dem Obmann des Unterrichts­
ausschusses, dem Abgeordneten Mag. Schäf­
fer. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
werden dieser Gesetzesvorlage gerne unsere 
Zustimmung erteilen. (Allgemeiner Bei­
fa1l.) 10.42 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Das ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Das ist auch nicht der 
Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmeneinhelligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Schulorganisationsgesetz und 
das Schulunterrichtsgesetz geändert werden 
(11. Schulorganisationsgesetz-Novelle) 
(145/A, 448, 572 und 613/NR sowie 3489 und 

3493/BR der Beilagen) 
1703 
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3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates
' 

vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Land- und forstwirtschaftliehe 
Bundesschulgesetz geändert wird (575 und 

614/NR sowie 3494/BR der Beilagen) 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Religionsunterrichtsgesetz geän­
dert wird (561 und 616/NR sowie 3495/BR der 

Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Wir gelangeri nun zu den Punkten 2 bis 4 
der Tagesordnung, über die die Debatte unter 
einem abgeführt wird. 

Es sind dies: 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
9. Juni 1988 betreffend 

ein Bundesgesetz, mit dem das Schulorga­
nisationsgesetz und das Schulunterrichts ge­
setz geändert werden ( 1 1 .  Schulorganisations­
gesetz-Novelle) , 

ein Bundesgesetz, mit dem das Land- und 
forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz geän­
dert wird, sowie 

ein Bundesgesetz, mit dem das Religionsun­
terrichtsgesetz geändert wird. 

Berichterstatter über die Punkte 2 bis 4 ist 
Herr Bundesrat Kampichler. Ich bitte ihn um 
die Berichte. 

Berichterstatter Franz Kampichler: Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Frau Bundesmi­
nister! Meine sehr geehrten Damen und Her­
ren! Ich bringe den Bericht betreffend die 
11. Schulorganisationsgesetz-Novelle. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates enthält folgende Schwerpunkte: 

Überführung der Schulversuche zur Ober­
stufe der allgemeinbildenden höheren Schu­
len durch Schaffung von typenbildenden 
alternativen pflichtgegenständen und Wahl­
pflichtgegenständen. Weiters soll das Anbot 
an Freigegenständen und unverbindlichen 
Übungen ausgeweitet werden. Hinsichtlich 
der Schulformen sieht die gegenständliche 
Reform drei Grundformen vor: das Gymna­
sium für den sprachlichen Bereich, das Real­
gymnasium für den naturwissenschaftlich­
technischen Bereich sowie das wirtschafts­
kundliche Realgymnasium für den sozialen­
wirtschaftlichen Bereich. 

Anpassung der Regelungen betreffend 
Klassenschülerzahlen für die mittleren und 
höheren Schulen ab der 9. Schulstufe an die 
diesbezüglichen Regelungen in den anderen 
Schulartbereichen (pro Klasse sollen grund­
sätzlich höchstens 30 Schüler unterrichtet 
werden). 

Verbesserungen der allgemeinen Schulver­
suchsgrundlage unter besonderer Betonung 
der Schulversuche zur inneren Schulreform. 
Dabei soll auch die gesetzliche Grundlage für 
integrative Schulversuche geschaffen werden 
und für den gesamten Bereich der Pflicht­
schule die Möglichkeit von Schulversuchen 
eröffnet werden. 

Besondere Schulversuchsgrundlage zum 
gemeinsamen Unterricht behinderter und 
nicht behinderter Kinder. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz 
'und das Schulunterrichtsgesetz geändert wer­
den (1 1 .  Schulorganisationsgesetz-Novelle) , 
wird kein Einspruch erhoben. 

Weiters darf ich Ihnen den Bericht des 
Unterrichtsausschusses betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Land- und forstwirt­
schaftliche Bundesschulgesetz geändert wird, 
bringen. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll das Land- und forst­
wirtschaftliche Bundesschulgesetz unter 
Berücksichtigung der Eigenart der in diesem 
Gesetz geregelten Schulen an die Entwick­
lung des Schulorganisationsgesetzes ange­
paßt werden. Weiters soll bei den Fachrich­
tungen der höheren land- und forstwirtschaft­
lichen Schulen und der Lehreraus- und -fort­
bildung die Entwicklung im Bereich der Land­
und Forstwirtschaft berücksichtigt werden. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Land- und forstwirt­
schaftliehe Bundesschulgesetz geändert wird, 
wird kein Einspruch erhoben. 

Weiters bringe ich den Bericht des Unter­
richtsausschusses betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Religionsunterrichtsgesetz 
geändert wird. 

Durch den gegenständlichen Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates soll die Mindestan­
zahl von teilnehmenden Schülern für eine 
staatliche Bezahlung des Religionsunterrich­
tes herabgesetzt werden. (Nach den Erläute­
rungen der Regierungsvorlage erfordert diese 
Maßnahme einen finanziellen Mehraufwand 
von rund 3 Millionen Schilling jährlich.) Wei­
ters soll der in Berufsschulen derzeit nicht zu 
beurteilende Freigegenstand Religion in Hin­
kunft generell beurteilt werden. Ferner sieht 
der Gesetzesbeschluß vor, daß vor der Verlei­
hung einer schulfesten Stelle an einen Reli­
gionslehrer die kirchliche (religionsgesell­
schaftliche) Behörde gehört werden muß. 

Der Unterrichts ausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Unterrichtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Religionsunterrichtsge­
setz geändert wird, wird kein Einspruch erho­
ben. 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Wir gehen in die Debatte ein, die über die 
zusammengezogenen Punkte unter einem 
abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Mag. Kulman. Ich erteile es ihm. 

10.48 

Bundesrat Mag. Alexander Kulman (SPÖ, 
Burgenland): Werter Herr Vorsitzender! Frau 
Bundesminister! Meine Damen und Herren! 
Das Schulorganisationsgesetz aus dem Jahr 
1962, dessen Novellierung heute zur Debatte 

steht, kann ohne Übertreibung als Jahrhun­
dertwerk bezeichnet werden. In seinen Aus­
führungen und Auswirkungen ist es ver­
gleichbar mit dem Reichs-Volksschulgesetz 
aus dem vorigen Jahrhundert, welches 
damals zu einem Bildungsboom führte und 
die Allgemeinbildung der Bevölkerung 
beträchtlich erhöhte . 

Dieses Schulorganisationsgesetz regelte 
das Schulwesen vor 25 Jahren, stellte es auf 
einen hohen Standard. Es ermöglichte ein 
breites Bildungsangebot für die Jugend Öster­
reichs, und vor allem im Bereich des berufs­
bildenden Schulwesens wurden große Fort­
schritte erzielt; Schülerzahlen belegen das . Im 
Jahre 1960 besuchten zirka 47 000 junge Men­
schen berufsbildende Schulen, 1985 waren es 
bereits 150 000 junge Menschen, also ein Viel­
faches davon. 

Ein weiterer Modernisierungsschub der 
österreichischen Schulen gelang im Jahr 1974 
mit dem Schulunterrichtsgesetz. Dieses 
Gesetz leitete eine zunächst sehr zaghafte 
Demokratisierung im Schulwesen ein. Außer­
dem wurde in diesem Gesetz die Leistungsbe­
urteilung auf eine gesetzliche Basis gestellt. 
Und ein dritter,  ganz wesentlicher Punkt 
wurde erreicht: Die Partnerschaft wurde in 
den Vordergrund gerückt, eine Partnerschaft 
zwischen Schule, Schüler und Eltern. Die Auf­
gabe der Schulen liegt j a  darin, junge Men­
schen auf das Leben, auf den Beruf und auf 
das Leben in der Gesellschaft vozubereiten. 

Wer kennt nicht das Zitat, daß wir "nicht 
für die Schule, sondern für das Leben ler­
nen" ? Die Schüler glauben es zwar nicht, aber 
es ist tatsächlich so, und auch das Gesetz 
sieht das so vor. Der Zielparagraph des Schul­
organisationsgesetzes sagt nämlich, daß die 
Schulen an der Entwicklung der Anlagen der 
Jugend im sittlichen, religiösen und sozialen 
Bereich mitwirken sollen, daß sie den jungen 
Menschen entsprechendes Wissen und Kön­
nen für deren Beruf und für deren Leben mit­
geben sollen und daß die Jugend zu Friedens­
liebe, Freiheitsliebe, Weltoffenheit und Tole­
ranz erzogen werden soll . 

Die Schulen haben keinen leichten Stand. 
Die Schule ist in einem ständigen Wandel 
begriffen, sie muß sich ständig an neue Gege­
benheiten anpassen. Eine dieser notwendigen 
Anpassungen soll heute beschlossen werden, 
und zwar durch die Novellierung des Schulor­
ganisationsgesetzes. 

Die Schwerpunkte dieser Novelle sind 
einerseits die Senkung der Klassenschüler-
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höchstzahlen und andererseits das Einführen 
von Wahlpflichtgegenständen. Beides sind 
Schwerpunkte, die sowohl für Lehrer als auch 
für Schüler Vorteile bringen. 

Für den Schüler bringen die Wahlpflichtge­
genstände den großen Vorteil, daß er die Mög­
lichkeit hat, individuell entsprechend seinen 
Neigungen und Interessen eine Ausbildung zu 
genießen. Dem Lehrer erleichtert dies das 
Unterrichten, hat er doch Schüler gegenüber­
sitzen, die den Unterricht aus Interesse besu­
chen und nicht, weil es vielleicht die Eltern so 
wünschen oder weil sie sonst nichts Besseres 
vorhaben. 

Genauso verhält es sich mit der Senkung 
der Klassenschülerhöchstzahlen. Ich bin 
selbst Lehrer und weiß aus eigener Erfah­
rung, wie unangenehm das Unterrichten in 
einer Klasse sein kann, in der 34 bis 36 junge 
Menschen sitzen. Es ist natürlich schwer zu 
sagen, welche Schülerzahl die ideale ist, ob 36, 
30 oder weniger. Auf jeden Fall ist es so, daß 
es eine geringere Schülerzahl dem Lehrer 
ermöglicht, auf die Bedürfnisse des einzelnen 
Schülers näher einzugehen. Der Schüler hat 
den Vorteil, daß die Aufmerksamkeit des Leh­
rers des öfteren auf ihm ruht. Es muß dies 
nicht immer ein Vorteil sein, aber es ist sicher 
so, daß der Unterricht effektiver gestaltet 
werden und daß der Schüler aus dem Unter­
richt mehr mitnehmen kann, wenn sich der 
Lehrer ihm mehr widmet. 

Begrüßenswert ist ein weiterer Schwer­
punkt dieser Novelle, nämlich die Möglich­
keit, behinderte und nicht behinderte Kinder 
gemeinsam zu unterrichten. Ich glaube, daß 
diese Art des Unterrichts das Verständnis 
nicht behinderter Kinder für ihre behinderten 
Mitmenschen fördern wird, und vielleicht ist 
es ein Weg oder eine Möglichkeit, eine hu­
manere Gesellschaft zu erreichen, in der die 
Menschen aufeinander Rücksicht nehmen, 
dem anderen gegenüber mehr Verständnis 
aufbringen und größere Hilfsbereitschaft 
erkennen lassen. 

All diese Maßnahmen kosten natürlich 
Geld, im gesamten in etwa 410 Millionen 
Schilling. Ich beglückwünsche Sie, Frau Bun­
desminister, daß es Ihnen gelungen ist, dem 
Herrn Finanzminister die Notwendigkeit die­
ser Novelle klarzumachen. 

Abschließend möchte ich ein Zitat des Lan­
deshauptmannes Sipötz, welches er anläßlich 
einer Schulfeier vorgetragen hat, bringen. 
Sipötz meinte: 

"Ein Land, das mit Bodenschätzen nicht 
gesegnet ist und dessen Wirtschaft eher 
bescheidene Kapazitäten hat, muß seine gei­
stigen Ressourcen ausschöpfen. Es muß 
ideale Möglichkeiten schaffen, um den Kin­
dern eine optimale und zukunftsorientierte 
Ausbildung anbieten zu können." 

Möge die Novellierung des Schulorganisa­
tionsgesetzes ,  der wir von der SPÖ unsere 
Zustimmung erteilen, ein weiterer Schritt zur 
Realisierung dieses großen Vorhabens sein. 
(Allgemeiner Beifall.) 10.56 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Weiters zu Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Wöginger. Ich erteile es ihm . 

10.56 

Bundesrat Josef Wöginger (ÖVP, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Frau Bundes­
minister! Meine geschätzten Damen und Her­
ren! Hoher Bundesrat! Diese 1 1 .  Schulorgani­
sationsgesetz-Novelle zieht eine Art Schluß­
strich unter eine langjährige Diskussion über 
den Bildungsweg in Österreich. Es ist dies 
aber auch eine Novelle, die eine langjährige 
Entwicklung in Sachen Schulversuche in ein 
gesetzlich geregeltes System überführt. Wir 
haben doch mehr als zehn Jahre lang diese 
Schulversuche gehabt, die auch sehr viel Geld 
gekostet haben. Jetzt ist es wirklich gelungen, 
dieses Wissen und die Erfahrungen daraus in 
ein Gesetzeswerk zu gießen. 

Es ist aber auch eine Novelle, die den 
Ansprüchen nach mehr Qualität der Bildung 
und der Ausbildung im Gymnasium Rech­
nung trägt. Ich glaube, einer der wesentlich­
sten Punkte, wie zum Teil von meinem Vor­
redner bereits angesprochen, ist vor allem die 
Chance auf vertiefende Allgemeinbildung, 
also die Sicherung unseres obersten Bildungs­
zieles - so sehe ich es zumindest - ,  nämlich 
die Studierfähigkeit. Wir brauchen wieder 
Gymnasien, wir brauchen wieder eine Stu­
dierfähigkeit der Jugend, die befähigt ist, mit 
dieser Matura dann auch wirklich jene Bil­
dungsziele zu erreichen, die von der Universi­
tät her vorgegeben sind. Also wir brauchen 
eine gute Grundlage für die universitäre Lauf­
bahn. 

Ein weiterer wesentlicher Punkt - auch er 
wurde bereits von meinem Vorredner ange­
führt - ist die Einführung der sogenannten 
Wahlpflichtfächer. Ich glaube, daß diese 
Wahlpflichtfächer eine Chance bieten, die 
Kreativität der jungen Menschen, der Schüler 
zu fördern und auch die Bandbreite etwas zu 
erweitern, Sodaß der Schüler seine besonde-
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ren Neigungen, die er hat, und seine Talente, 
die er hat, eben in diesen Wahlpflichtfächern 
zum Ausdruck bringen kann. Und ich glaube, 
daß sich vielleicht diese Wahlpflichtfächer 
wirklich in eine Richtung hin entwickeln, die 
der selektiven Qualität des einzelnen stärker 
als bisher Rechnung trägt. 

Natürlich erfordert diese Einrichtung der 
Wahlpflichtfächer , meine geschätzten Damen 
und Herren, auch eine besondere Ausbildung, 
eine besondere Qualifikation, besondere päd­
agogische Kenntnisse unserer Lehrer. Es ist 
natürlich auch wichtig, daß wir im Zusam­
menhang mit diesen Wahlpflichtfächern auf 
den pädagogischen Aspekt derer, die das vor­
tragen, die das lehren, nämlich der Lehrer, 
nicht vergessen. Das heißt: Nicht nur der 
Schüler wird gefordert in Form der Möglich­
keit, zu wählen und sich dann dort zu entfal­
ten, sondern auch der Lehrer wird gefordert, 
seine pädagogischen Fähigkeiten einzubrin­
gen. 

Die Senkung der Klassenschülerhöchstzahl 
ist sicherlich eine wichtige Sache, weil man, 
wie ich glaube - das wurde ja schon ange­
schnitten - ,  mit 36 Schülern in einer Klasse 
sicherlich nur sehr, sehr schwer unterrichten 
kann, und es ist sicherlich besser, wenn es 
weniger Schüler sind. Und es soll auch eine 
Angleichung an die übrigen Klassenschüler­
höchstzahlen erfolgen. 

Ich persönlich, meine Damen und Herren, 
halte es für besonders wichtig, daß der Gegen­
stand Informatik als pflichtgegenstand aufge­
nommen wurde. Gerade in einer Zeit, in der 
wir sagen, wir gehen den Weg nach Europa, 
brauchen wir diese Entwicklung, brauchen 
wir diese Ausbildung, da brauchen wir auch 
eine wirklich fundierte Aufklärung der 
Jugend, damit sie in der Lage ist, die Grund­
begriffe der Informatik zu beherrschen. Ich 
glaube, das ist eine der wesentlichsten Vorbe­
reitungsarbeiten im bildungspolitischen 
Bereich, daß es hier möglich wurde, der 
Jugend zu offerieren, daß sie auch entspre­
chend ausgebildet wird. 

Ein Punkt wäre noch anzusprechen, näm­
lich die Reform der land- und forstwirtschaft­
lichen Schulen, wobei die besonders praxis­
nahe Möglichkeit der Schulversuche anzu­
merken ist. Ich glaube, das ist sicherlich ein 
Schritt nach vor, um sich den Gegebenheiten 
der Wirtschaft und der Landwirtschaft anzu­
passen. 

Es ist auch erwähnenswert, daß Umwelt 
und Technik nicht mehr als Gegensatz gese-

hen werden, sondern daß im land- und forst­
wirtschaftlichen Schulwesen erstmals der 
Versuch unternommen wurde, Umwelt und 
Technik sozusagen zusammenzuspannen und 
daraus etwas Gemeinsames, etwas Sinnvolles 
zu machen. Auch hier ist eine Reihe von Mög­
lichkeiten im neuen Gesetz gegeben, den 
Lehrplan in diese Richtung zu entwickeln. 

Zum dritten Bereich dieses Gesetzes - zur 
Änderung des Religionsunterrichtsgesetzes 
- sei nur kurz darauf hingewiesen, daß ab 
jetzt ein gesicherter Religionsunterricht für 
die kleinen Religionsgemeinschaften durch 
die Senkung der Mindestschülerzahl von fünf 
auf drei Schüler gewährleistet ist. Das halte 
ich für einen ganz wesentlichen Punkt. Die 
Beurteilung des Freigegenstandes Religion 
ist in Zukunft auch in den Berufsschulen mög­
lich. 

Eines sei noch im Rahmen des Religionsun­
terrichtsgesetzes erwähnt: Vor der Verleihung 
von schulfesten Stellen an Religionslehrer ist 
in Zukunft das Einvernehmen mit den jeweili­
gen kirchlichen Behörden oder Religionsbe­
hörden herzustellen. 

Das Resümee aus dieser 1 1 .  SchOG-Novelle: 
Es ist eine Novelle, die nach langer Entwick­
lung Ruhe in das System des AHS-Bereichs 
hineingebracht hat, die Sicherung der Bil­
dungsziele in großem Maße gewährleistet, vor 
allem die Sicherung der Erlangung der Stu­
dierfähigkeit. Wir haben die Informatik jetzt 
überall als pflichtgegenstand verankert, es 
wurde eine Qualitätsverbesserung in bezug 
auf die Wahlmöglichkeit mit den sogenannten 
Wahlpflichtfächern, die eingeführt wurden, 
erreicht. Auch ist ein Aspekt von mehr Ganz­
heitlichkeit, das heißt, nicht das einzelne nur 
phasenweise zu sehen, aus diesen drei gesetz­
lichen Bereichen herauszulesen. 

Ich glaube, hier ist ein gutes Stück Arbeit 
im bildungspolitischen Bereich gelungen, ein 
gutes Stück Arbeit zur Entwicklung und Aus­
bildung unserer Jugend für das nächste J ahr­
tausend. Daher wird die ÖVP-Fraktion die­
sem Gesetz auch ihre Zustimmung erteilen. 
- Danke. (Allgemeiner Beifal1.) 1 1.04 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
rat Theodora Konecny. Ich erteile es ihr. 

11.04 

Bundesrat Theodora Konecny (SPÖ, Nie­
derösterreich): Sehr geehrter Herr Vorsitzen­
der! Frau Minister! Hoher Bundesrat! Der 
Nationalrat hat am 9. Juni 1988 die 1 1 .  Schul-
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organisationsgesetz-Novelle verabschiedet, 
eine Novelle, die - wie bereits erwähnt -
von großer Bedeutung für die österreichische 
Bildungspolitik ist. 

17 Jahre sind Schulversuche in der Ober­
stufe der AHS durchgeführt worden, die 
wesentliche Schwerpunkte ergeben haben. 
Einer davon ist die Herabsetzung der Klas­
senschülerhöchstzahl von 36 auf 30 . Die AHS 
hat durch die Zunahme der Schüleranteile in 
den letzten Jahren ihr pädagogisches Konzept 
verändert. Von einer Eliteschule ist man zu 
einer offenen Schulform übergegangen. In 
der heutigen Zeit sind auch viele junge Men­
schen gerne bereit, größere Anstrengungen 
auf sich zu nehmen, um den neuen Technolo­
gien und den Berufsanforderungen gewach­
sen zu sein. Die geringe Klassenschüler­
höchstzahl ermöglicht eine intensivere 
Betreuung der Schüler durch den Lehrer und 
leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu 
einer besseren und intensiveren Ausbildung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ein weiterer Kernpunkt dieser Novelle ist die 
Reform des Wahlpflichtfachsystems. Dieses 
System fördert das selbständige Denken und 
Lernen, motiviert die Schüler ott zu Höchst­
leistungen und ermöglicht es, deren individu­
elle Interessen und Neigungen zu fördern und 
zu verwirklichen. Die günstige organisatori­
sche Regelung, drei Gruppen pro Oberstufen­
klasse und Eröffnung der Gruppe mit fünf, ist 
eine ausgezeichnete Grundlage - wie bereits 
erwähnt - für Individualisierung. Auch das 
Angebot an Freigegenständen und unverbind­
lichen Übungen erfährt eine entsprechende 
Ausweitung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Da meine Vorredner sich ja bereits mit dieser 
Gesetzesnovelle eingehend befaßt haben, 
möchte ich als Grenzbewohnerin zum Osten 
hin folgende Überlegungen zu diesem Thema 
einbringen. 

Vor 1946 waren die Grenzen zur Tschechos­
lowakei offen. Damals sprachen zwei Drittel 
der Bewohner meines Heimatortes Angern 
fast perfekt die tschechische Spache, heute 
sprechen diese Sprache nur noch ein paar 
ältere Menschen. Da Österreich schon viele 
Jahre bemüht ist, die Grenze zum Osten hin 
zu öffnen, ist es sicher notwendig, auch dahin 
gehend Überlegungen anzustellen, ob man 
nicht diese Sprache in den Grenzgebieten ein­
führt. 

Verstehen der Völker untereinander, Ver­
ständnis der kulturellen Eigenheiten des 

anderen, kulturelle Kommunikation zwischen 
den Völkern, aber auch der weitere Ausbau 
gegenseitiger wirtschaftlicher Beziehungen 
zum Vorteil aller werden durch Abbau sprach­
licher Barrieren auf Dauer gefördert, was nur 
durch Erlernen der Sprache möglich ist. Dazu 
wäre es dann sicher notwendig, daß man in 
den Pflichtschulen, den AHS und den berufs­
bildenden höheren Schulen den Unterricht 
mitteleuropäischer Sprachen in jenem Aus­
maß einführt, daß als Ziel das Beherrschen 
der jeweiligen Sprache in jenem Umfang 
erreicht wird, der Absolventen der Pflicht­
schulen das Gespräch mit Angehörigen der 
betreffenden Sprache erlaubt, Absolventen 
berufsbildender höherer Schulen im fachli­
chen Bereich das Beherrschen der betreffen­
den Sprache in Wort und Schrift ermöglicht 
und Absolventen allgemeinbildender höherer 
Schulen neben dem Beherrschen der gespro­
chenen Sprache auch den Zugang zu deren 
Literatur gestattet. 

Hoher Bundesrat! Österreich erwächst aus 
seiner geographischen Lage in Mitteleuropa 
und aus seiner Geschichte eine besondere 
Brückenfunktion zwischen den Völkern. Ich 
bitte Sie daher, diesen Überlegungen etwas 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Hoher Bundesrat! Wichtig ist heute vor 
allem der Beschluß der 1 1 .  Schulorganisa­
tionsgesetz-Novelle, die für die öster­
reichische Bildungspolitik von außergewöhn­
licher Wichtigkeit ist. Ich danke daher vor 
allem der Frau Bundesminister für ihre 
Bemühungen, aber auch dem Herrn Minister 
Lacina, der die finanzielle Grundlage dafür 
geschaffen hat. Ich danke auch allen, die sich 
in langen und intensiven Beratungen und 
Verhandlungen um diese Reform bemüht 
haben, und ich wünsche dieser Gesetzesno­
velle viel Erfolg. Meine Fraktion ist daher 
gerne

' 
bereit, dieser Gesetzesnovelle die 

Zustimmung zu erteilen. (Allgemeiner Bei­
fa11.) 11.10 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Sattlberger. Ich erteile es ihm. 

11.10 

Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP, 
Oberösterreich): Herr Vorsitzender! Frau 
Bundesminister! Meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Hoher Bundesrat! Die Vorredner 
zu diesem Schulorganisationsgesetz und zum 
Schulunterrichtsgesetz haben ja bereits die 
wichtigsten Merkmale herausgegriffen. In 
den Jahren 1960 bis 1970 wurden die Bil­
dungschancen in den einzelnen Bezirken, 
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aber auch in den einzelnen Bundesländern 
ausgeweitet. Das Motto lautete: Jedem Bezirk 
seine eigene Mittelschule. 

Vielleicht hätte man dort - und das gestat­
ten Sie mir zu sagen - schon etwas mehr die 
technologischen Entwicklungen berücksichti­
gen können. Wenn in einem Bezirk zwei Gym­
nasien bereits bestehen und ein drittes dazu­
kommt, dann wird das sicherlich ein Problem­
bereich, nämlich insofern, als wir dann Schul­
abgänger haben, die wir leider nicht alle 
unterbringen können. Es ist daher gut, daß 
wir heute durch diese Schulorganisationsge­
setz-Novelle, aber auch durch das Schulorga­
nisationsgesetz doch die Kreativität im wirt­
schaftlichen Bereich fördern und die verstei­
nerten oder vielleicht ab und zu etwas steifen 
Konturen in diesem Bereich des Gymnasiums 
etwas auflockern. 

Ich glaube, Allgemeinbildung und Allge­
meinwissen müssen dahin gehend ausgeprägt 
werden, daß die Gesamtpersönlichkeit des 
Schülers beziehungsweise der Schülerin im 
Vordergrund stehen. Selbstverständlich ist 
mir bewußt, daß auch die Kreativität sowie 
ein gewisses emotionelles Wissen in diesem 
Zusammenhang vertieft werden sollten. Die 
Studierfähigkeit ist eine der wichtigsten Vor­
aussetzungen in diesem Bereich. 

Sehr geehrte Frau Minister! Hoher Bundes­
rat! Gestatten Sie mir doch auch noch die 
Erwähnung eines Bereiches, der mir beson­
ders am Herzen liegt. In dieser Schulorgani­
sationsgesetz-Novelle ist ein Schulversuch 
vorgesehen, der einen gemeinsamen Unter­
richt behinderter mit nicht behinderten Kin­
dern ermöglicht. Ich glaube, dies ist gut. Es 
bedeutet das eine positive Einstellung zur 
gesamten Integration, ist aber auch eine Auf­
forderung für unsere Gesellschaft, danach zu 
handeln. 

Gestatten Sie mir, Frau Bundesminister, 
daß ich auch eine Bemerkung mache zu 
einem Problembereich, den Sie sicherlich 
kennen und der vielleicht auch in diesen 
Bereich des Schulorganisationsgesetzes hin­
einfällt, und zwar was die Behinderten 
anlangt. 

Das Bundesland Oberösterreich - es ist 
derzeit das einzige Bundesland Österreichs, 
das so etwas tut - hat schon seit längerem 
die sogenannten allgemeinen Sonderschulen 
und jetzt diesen drei Sonderschulen angeglie­
dert zwei beziehungsweise drei Klassen mit 
schwerstbehinderten Kindern. Dieser Schul­
versuch ist im gesamten Bundesgebiet einzig-

artig und betrifft auch in Oberösterreich nur 
drei Schulen, die damit konfrontiert werden, 
daß es diese ab dem Schuljahr 1988/1989 nicht 
mehr geben soll. Es wurden an Sie, Frau Bun­
desminister, seitens der Elternvereine, ver­
schiedener Institutionen und vor allen Dingen 
von der Direktion der Schule Micheldorf -
hier geht es um die Schule Micheldorf -
Briefe geschrieben, mit der Bitte, trotz der 
5prozentigen Einsparungen, die notwendig 
sind - ich könnte mir aber vorstellen, daß 
vielleicht im bildungspolitischen Bereich fünf 
Prozent etwas zu hoch gegriffen sind, viel­
leicht könnte man hier eine "Nullösung" tref­
fen, da j a  auch sonst die "Nullösungeh" 
immer wieder gefordert werden - ,  diesen 
Schulversuch im besonderen in den allgemei­
nen Sonderschulen in Vöcklabruck, in Linz 
und in Micheldorf aufrechtzuerhalten. 

Ich glaube, daß gerade jene Kinder, die am 
schwersten betroffen sind - ob sie jetzt gei­
stig oder körperlich behindert sind -, unse­
rer vollen Unterstützung bedürfen. Ich bitte 
daher, sehr geehrte Frau Bundesminister, die­
sen Kindern die Möglichkeit zu schaffen, 
nach 1988/89 diesen Unterricht doch auch 
weiterhin zu besuchen. 

Es ist in dieser Angelegenheit ein Zeitungs­
artikel gegen das Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst erschienen, der einen 
gewissen Angriff auf die Frau Bundesmini­
ster enthält. Es ist sicherlich nicht in meinem 
Sinn, die Frau Bundesminister hier ganz frei­
zusprechen, aber ich möchte klar und deutlich 
sagen: Von solchen Profilierungsneurosen, die 
da zum Ausdruck kommen, indem man Kin­
der, die schwerstbehindert sind, für politische 
Zwecke einspannt, möchte ich mich konse­
quent distanzieren! Es geht mir hier nicht um 
eine politische Profilierung, sondern es geht 
hier um ein gemeinsames Ziel. Frau Minister! 
Sie werden diesen Artikel ja kennen. Ich 
möchte mich deutlich davon distanzieren. 

In Micheldorf wurde auch bereits der 
sogenannte integrierte Wohnbau mit 
schwerstbehinderten Kindern eingerichtet. 
Wenn aber jetzt - leider! - nicht mehr die 
Möglichkeit gegeben sein sollte, daß dieser 
Schulversuch, der sich schon drei Jahre hin­
durch bestens bewährt hat, fortgeführt wird, 
dann bitte ich zu bedenken, daß die Eltern 
dieser Kinder, aber auch die gesamte Gesell­
schaft hier vor große Probleme gestellt wer­
den. 

Ich würde daher als Vertreter des Bezirkes 
Kirchdorf, aber auch als Vertreter des Bun­
deslandes Oberösterreich bitten, diese allge-
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meine Sonderschule mit einer angegliederten 
Klasse für Schwerstbehinderte weiterzufüh­
ren. Es handelt sich im gesamten Bundesge­
biet und speziell in Oberösterreich um drei 
Lehrkräfte und um drei Klassen. 

Es wurde hiezu vom Ministerium mitgeteilt, 
was auch der Landeshauptmann von Ober­
österreich Dr. Ratzenböck schon angeregt 
hat, daß man diesbezüglich zurückgreifen 
sollte auf die Arbeitsmarktförderung bezie­
hungsweise einen Lehrer für ein Jahr einzu­
stellen. Frau Bundesminister! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Hoher Bundes­
rat! Ich glaube, das ist aber nicht der Sinn der 
Sache. Wer die Kinder dort sieht und kennt, 
weiß, daß sie etwas längere Zeit brauchen, 
sich an den Lehrer oder an die Lehrerin, an 
die Betreuerin zu gewöhnen. Es ist daher 
nicht zweckdienlich, dort eine Übergangsbe­
stimmung zu schaffen, sondern ich glaube, es 
sollte dort das bestehende Modell weiterge­
führt werden. Ich darf Sie im Namen der 
Eltern und der dort vertretenen Institutionen 
ersuchen, die Möglichkeit hiefür zu schaffen, 
diesen Schulversuch aufrechterhalten zu kön­
nen. 

Abschließend darf ich feststellen, daß die 
ÖVP-Fraktion im Bundesrat die Zustimmung 
zu diesen Gesetzen geben wird. (Allgemeiner 
Beifall) 11.18 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes­
minister Dr. Hilde Hawlicek. Ich erteile es 
ihr. 

11.18 
Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport Dr. Hilde Hawlicek: Herr Vorsitzender! 
Hoher Bundesrat! Wir beschließen heute ein 
ganzes Paket von Schulgesetzen, in erster 
Linie die 1 1 .  SchOG-Novelle mit der AHS­
Reform, aber auch die Neufassung des land­
und forstwirtschaftlichen Schulgesetzes aus 
dem Jahre 1966, das reformiert wird, und die 
Novelle zum Religionsunterrichtsgesetz , in 
dem die Weiterführungszahl der kleineren 
gesetzlich anerkannten Kirchen und Reli­
gionsgemeinschaften von fünf auf drei Schü­
ler gesenkt wird. 

Es freut mich, daß von allen Rednern 
besonders hervorgehoben wurde, wie wichtig 
die Herabsetzung der Klassenschülerhöchst­
zahl auf 30 ist und daß die Entwicklung der 
Senkung der Klassenschülerhöchstzahl auf 
30, die seit 1985 aufsteigend an den Unterstu­
fen läuft, jetzt ab dem Schuljahr 1989/90 an 
der Oberstufe nahtlos weitergeführt wird. 

Mit dieser Senkung auf 30 wurde, wie ich 
glaube, ein wesentlicher Beitrag an allen 
Oberstufenformen geleistet. Damit hat die 
Bundesregierung deutlich unter Beweis 
gestellt, daß Bildungsrnaßnahmen im Rah­
men der Gesamtregierung eine wichtige Prio­
rität genießen. 

Das Wahlpflichtfachsystem, das ebenfalls 
von allen positiv beurteilt wurde, mit der 
Eröffnungszahl fünf bietet im Unterricht 
große Chancen zur Individualisierung und zur 
Umsetzung kooperativer Lehr- und Lernfor­
men,  wie Projektunterricht, Gruppenarbeit 
und schülerzentrierter Unterricht. 

Besonders möchte ich auch betonen, daß 
das Angebot an Freigegenständen und unver­
bindlichen Übungen im Gegensatz zu den 
Schulversuchen weiter ausgebaut und nicht 
geschmälert wird. Es werden hier als Freige­
genstände Biologie/Umweltkunde, Chemie/ 
Physik sowie aktuelle Fachgebiete neu vorge­
schlagen. Weiters wurde die Möglichkeit zur 
Führung von Freigegenständen mit entspre­
chenden Anforderungen zur Förderung 
besonders begabter und interessierter Schü­
ler sowie für unverbindliche Übungen zur Ori­
entierung auf die Berufs- und Arbeitswelt, 
was mir vor allem auch für AHS-Schüler, das 
heißt für Maturanten, besonders wichtig 
erscheint, eröffnet. 

Anschließen möchte ich mich den positiven 
Wortmeldungen zur Einführung des Informa­
tikunterrichtes als Pflichtgegenstand an der 
AHS-Oberstufe. 

Zu einem Punkt möchte ich hier noch spe­
ziell Stellung nehmen, und zwar nicht nur, 
weil morgen eine Demonstration stattfindet; 
ich habe mich diesbezüglich schon vor einiger 
Zeit gegenüber den Interessenvertretern und 
bei der Sitzung des Nationalrats geäußert: 
Was die Fächer Musikerziehung und Bildneri­
sche Erziehung betrifft, ist im Entwurf der 
Lehrplanverordnung vorgesehen, daß ab der 
6. Klasse schon gewählt werden soll, welches 
Fach man belegt. Ich versichere hier aber 
noch einmal, daß beide obligatorisch so wie 
bisher - wie es der Wunsch der Musikerzie­
her und der bildnerischen Erzieher war - bis 
zur 6. Klasse geführt werden werden und erst 
ab der 7. Klasse, wie es auch bisher der Fall 
war, die Wahlmöglichkeit bestehen wird. 

Die Festlegung auf die drei Grundformen 
der Schulformen stellt einen bildungspoliti­
schen Kompromiß dar. Wir haben das Gym­
nasium für den sprachlichen Bereich, das 
Realgymnasium für den naturwissenschaft-
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lieh-technischen Bereich und das wirtschafts­
kundliche Realgymnasium für den sozial­
wirtschaftlichen Bereich. Hier möchte ich vor 
allem betonen, daß es uns darum ging, einen 
Abbau der geschlechtsspezifischen Unter­
richtsangebote durch eine inhaltliche Neufas­
sung vorzunehmen. 

Hoher Bundesrat! Abgerundet wird dieses 
gesamte Reformpaket durch eine begleitende 
Lehrplanreform und eine Maturareform. Die 
Fachbereichsarbeit wird ein wichtiges Ele­
ment der Maturareform darstellen und befin­
det sich bereits im Erprobungsstadium. 

Hervorheben möchte ich auch die Alterna­
tivstellung der Werkerziehung in der 3. und 
4. Klasse. Es wird jetzt, so wie es seit der 
10. SchOG-Novelle an der Hauptschule schon 
möglich ist, auch in der AHS-Unterstufe mög­
lich sein , daß in der 3. und 4. Klasse textiles 
Werken und technisches Werken alternativ 
als Pflichtgegenstände geführt werden, wobei 
diese sowohl von Burschen als auch von Mäd­
chen gewählt werden können. 

Zum sehr wichtigen Punkt der Integration: 
Wir konnten durch diese 11. SchOG-Novelle 
der Regierungserklärung nachkommen und 
dem integrativen Schulversuch die notwen­
dige gesetzliche Grundlage verschaffen. 
Durch die im Unterrichtsausschuß beschlos­
sene Erhöhung der Begrenzung von 5 auf 
10 Prozent kann der Bedarf abgedeckt wer­
den. Dadurch werden Schulversuchsmöglich­
keiten für den gesamten Bereich der Pflicht­
schule eröffnet. 

Und ich kann Herrn Bundesrat Sattlberger 
versichern, daß der Schulversuch an der All­
gemeinen Sonderschule mit den angeglieder­
ten Schwerstbehindertenklassen ich 
möchte das nur klarstellen - nicht von einer 
Kürzungsmaßnahme des Ministeriums 
betroffen wurde, da es ja im Entscheidungs­
bereich der Länder liegt, solche Schulversu­
che sowohl zu beantragen als auch, wenn sie 
glauben, daß die Schulversuche nicht mehr 
weitergeführt werden sollen, sie einzustellen. 
Es hat sich in diesem Fall um einen diesbe­
züglichen Brief des Landeshauptmannes Rat­
zenböck an den oberösterreichischen Landes­
schulrat gehandelt. Wir vom Unterrichtsmini­
sterium werden gerne die Weiterführung die­
ses Schulversuches veranlassen, sobald dieser 
Wunsch, wie es üblich ist, vom Land an uns 
herangetragen wird, vor allem auch deshalb, 
weil uns ja jetzt diese Neuregelung durch die 
Erhöhung von 5 Prozent auf 10 Prozent auch 
ganz neue Möglichkeiten zusichert. 

Ich möchte auch noch erwähnen, da es sich 
seinerzeit um einen Gesetzesantrag des Bun­
desrates gehandelt hat, daß der Nationalrat 
jetzt einen Entschließungsantrag bezüglich 
der Bereitstellung von Lehrmitteln für blinde 
und sehbehinderte Kinder angenommen hat. 
Ich werde diesem Entschließungsantrag sehr 
gerne nachkommen und Maßnahmen ergrei­
fen, die die Versorgung blinder und hochgra­
dig sehbehinderter Kinder, die keine behinde­
rungsentsprechende Sonderschule besuchen, 
mit spezifischen Lehrmitteln und technischen 
Hilfsmitteln sicherstellen. Hiebei werden die 
Erfahrungen des Bundesblindenerziehungsin­
stitutes in Wien zu nützen sein. 

Hoher Bundesrat! Ich glaube, wir können 
alles in allem feststellen, daß es sich bei der 
11 .  SchOG-Novelle um ein gutes organisatori­
sches und inhaltliches Fundament für eine 
zukunftsorientierte Unterrichts- und Lernar­
beit an der AHS-Oberstufe handelt. Der 
Erfolg wird sich aber sicher nicht von allein 
einstellen, sondern kann nur durch ein ent­
sprechendes pädagogisches Engagement der 
Lehrerschaft erwirkt werden. Danke 
schön. (Allgemeiner Beifall.) 1 1 .26 

Stellvertretender Vorsitzender Erwin Köst­
ler: Weiters zu Wort gemeldet hat sich Frau 
Bundesrat Helga Markowitsch. Ich erteile es 
ihr. 

1 1 .26 

Bundesrat Helga Markowitsch (SPÖ, Nie­
derösterreich): Sehr geehrter Herr Vorsitzen­
der! Frau Bundesminister! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Grundsätzlich begrüße 
ich den vom Bundesministerium für Unter­
richt, Kunst und Sport vorgelegten Gesetzes­
beschluß des Nationalrates betreffend das 
Land- und forstwirtschaftliche Bundesschul­
gesetz. Diese Novelle ist gemeinsam mit den 
dazugehörigen Lehrplänen für die 12 Schulen 
ein wesentlicher Beitrag, diesen Schultyp der 
Zeit entsprechend anzupassen. Die lange Dis­
kussion zeigt, daß es sich beim land- und 
forstwirtschaftlichen Bildungswesen um 
einen gesellschaftspolitisch äußerst wichtigen 
Bereich handelt, wenngleich er auch im 
berufsbildenden Schulwesen nur eine kleine 
Gruppe betrifft. 

Als ausgesprochen positiv muß der freie 
Zugang zu den öffentlichen Schulen und 
Schülerheimen bewertet werden, § 3 Abs. 
1. Er ist die Voraussetzung dafür, daß es 
jedem interessierten und geeigneten Aufnah­
mewerber möglich ist, diesen Schultyp zu 
besuchen. Die Umwandlung des Bundessemi­
nars für das land- und forstwirtschaftliehe 

1704 
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Bildungswesen in eine berufspädagogische 
Akademie war dringend notwendig und wird 
durch die verlängerte Ausbildung auch 
wesentlich dazu beitragen, daß dem vermehr­
ten Bildungsbedarf der Lehrer und Berater 
Rechnung getragen wird. 

Den Absolventen dieser neuen Fachrichtun­
gen - neu ist die Milchwirtschaft - kommt 
große gesellschaftspolitische Bedeutung zu, 
ist es doch ihre berufliche Aufgabe, in der 
Land- und Forstwirtschaft als Betriebsleiter, 
Lehrer oder Berater tätig und aufgrund ihrer 
Ausbildung Vorreiter bei der Bewältigung der 
Aufgaben in der Land- und Forstwirtschaft zu 
sein. 

Zum § 18, Einrichtung von Sonderformen 
höherer Land- und forstwirtschaftlicher Lehr­
anstalten, wäre für die Zukunft der Wunsch 
anzumerken, daß die Absolventen allgemein­
bildender höherer Schulen in Form von Colle­
ges ebenfalls die Ausbildung im land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich absolvieren 
können. 

Gerade aus der Sicht meines Bundeslandes 
Niederösterreich kann ich feststellen, daß auf­
grund der Dichte von allgemeinbildenden 
höheren Schulen viele Kinder aus bäuerli­
chen Familien die Matura ablegen. Durch die 
Einrichtungen von Colleges könnte auch die­
sen Maturanten die Möglichkeit geboten wer­
den, in ihre traditionelle Umgebung zurückzu­
kehren. Wir dürfen nicht vergessen, wie 
bedeutsam und wichtig die bäuerliche Bevöl­
kerung als Kulturträger für unser Land ist. 
Daher sollten wir alle Möglichkeiten nützen, 
junge Menschen zum Verbleib in der Land­
und Forstwirtschaft zu bewegen. (Stellvertre­
tender Vorsitzender S t r  u t z  e n  b e r  g e  r 
übernimmt die Verhandlungsleitung.) 

Wie ich schon eingangs erwähnt habe, wer­
den im besonderen die Lehrpläne dieses 
Schultyps, den wir, wie allgemein bekannt, 
noch teilweise in Begutachtung haben, den 
neuen Anforderungen der Agrarpolitik ange­
paßt werden müssen. Den Schulabgängern 
aller Fachrichtungen muß nämlich klar sein , 
daß sich in ihrer Sparte die AufgabensteIlung 
in den letzten zehn Jahren wesentlich geän­
dert hat. War es bisher das Ziel der Landwirt­
schaft, die Bevölkerung flächendeckend mit 
Grundnahrungsmitteln zu versorgen, so hat 
sie bereits jetzt die besondere und verantwor­
tungsvolle Aufgabe, sich mit dem Umwelt­
schutz und den ökologischen Gegebenheiten 
in der agrarischen Produktion auseinanderzu­
setzen. 

Hinsichtlich der Erstellung der Lehrpläne 
möchte ich folgende Punkte zu bedenken 
geben, die mir besonders am Herzen liegen. 

Erstens: Das Unterrichtsprinzip "Politische 
Bildung" sollte in die Lehrpläne sämtlicher 
Fachrichtungen eingebunden werden. 

Zweitens: Wünschenswert ist im Hinblick 
Österreichs als Fremdenverkehrsland auf 
jeden Fall die Ausbildung in einer zweiten 
Fremdsprache. 

Und drittens: Ich persönlich würde es sehr 
bedauern, wenn der Gegenstand Volkskunde 
und Volkstumspflege nun als Freigegenstand 
geführt würde. Schön wäre eine Lösung, die 
dem Anliegen des Fremdenverkehrs ebenso 
wie der Pflege von Volkskunde und Brauch­
tum gerecht werden würde. 

Mein Dank gilt all jenen, die an der Erar­
beitung dieser Gesetze beteiligt waren, beson­
ders Frau Bundesminister Dr. Hilde Hawli­
cek. Ich wünsche mir, daß dieses Gesetz jenen 
dienen möge, für die es geschaffen wurde: den 
Menschen im landwirtschaftlichen Bereich, 
die für unser Land Kulturträger ersten Ran­
ges sind. 

Die sozialistische Fraktion wird diesem 
Gesetz ihre Zustimmung erteilen. (Allgemei­
ner Beifal1.) 11 .30 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird vom Herrn Berichterstatter ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist ebenfalls 
nicht der Fall. 

Wir kommen zur A b  s t i m  m u n g. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz und das Schulunter­
richtsgesetz geändert werden ( 1 1 .  Schulorga­
nisa tionsgesetz-Novelle) . 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
die Zustimmung geben, gegen den vorliegen­
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates kei­
nen Einspruch zu erheben, um ein Handzei­
chen. - Dies ist S t i m  m e n m e h r  h e i t. 
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Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

Wir kommen ferner zur Abstimmung über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Land- und forstwirtschaftliche Bundesschul­
gesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
S t i m  m e n e  i n h e l l  i g k e i t. Der Antrag, 
keinen Einspruch zu erheben, ist somit 
a n g e  n o m m e n. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Religionsunterrichtsgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben, um ein Handzeichen. - Dies ist 
ebenfalls S t i m  m e n e i n  h e l l  i g k e i t. Der 
Antrag, keinen Einspruch zu erheben, ist 
somit a n g e n  0 m m e n. 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Marktordnungsgesetz 1985 geän­
dert wird (Marktordnungsgesetz- Novelle 
1988) (599 und 629/NR sowie 3496/BR der 

Beilagen) 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Landwirtschaftsgesetz 1976 
geändert wird (596 und 632/NR sowie 3497/BR 

der Beilagen) 

7. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Viehwirtschaftsgesetz 1983 
(Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988) und das 
Zolltarifgesetz 1988 geändert werden (598 und 

6311NR sowie 3498/BR der Beilagen) 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Lebensmittelbewirtschaftungs­
gesetz 1952 geändert wird (597 und 630/NR 

sowie 3499/BR der Beilagen) 

9. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Versorgungssicherungsgesetz 
geändert wird (562 und 634/NR sowie 3500/BR 

der Beilagen) 

10. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Mühlengesetz 1981 geän­
dert wird (Mühlengesetz-Novelle 1988) (606 

und 636/NR sowie 3501/BR der Beilagen) 

11. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Energielenkungsgesetz 1982 
geändert wird (576 und 637/NR sowie 3502/BR 

der Beilagen) 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Preisgesetz geändert wird 
(Preisgesetznovelle 1988) (583 und 635/NR 

sowie 3491 und 3503/BR der Beilagen) 

13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Schrottlenkungsgesetz 1985 
geändert wird (577 und 638/NR sowie 3504/BR 

der Beilagen) 

14. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Erdöl-Bevorratungs- und 
Meldegesetz sowie das Erdölbevorratungs­
Förderungsgesetz geändert werden (640/NR 

sowie 3505/BR der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 5 bis 14 der Tagesordnung, über die 
die Debatte ebenfalls unter einem abgeführt 
wird. 

Es sind dies: 

Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates vom 
9 .  Juni 1988 betreffend 

Marktordnungsgesetz-Novelle 1988, 

Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 
1976, 

Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988 und 
Änderung des Zolltarifgesetzes 1988, 

Änderung des Lebensmittelbewirtschaf­
tungsgesetzes 1952, 

Änderung des Versorgungssicherungsgeset­
zes, 

Mühlengesetz-Novelle 1988, 

Änderung des Energielenkungsgesetzes 
1982, 

503. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 81

www.parlament.gv.at



21944 Bundesrat - 503. Sitzung - 16. Juni 1988 

Stellvertretender Vorsitzender Walter Strutzenberger 

Preisgesetznovelle 1988, 

Änderung des Schrottlenkungsgesetzes 
1985 und 

Änderung des Erdöl-Bevorratungs- und 
Meldegesetzes sowie Änderung des Erdölbe­
vorratungs-Förderungsgesetzes . 

Berichterstatter zu den Punkten 5 bis 9 und 
12 ist Herr Bundesrat Knaller. Ich bitte um 
die Berichterstattung. 

Berichterstatter Alfred Knaller: Herr Vor­
sitzender! Meine Damen und Herren! Mit der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1988 wird die 
Geltungsdauer des Marktordnungsgesetzes 
1985 verlängert. 

Der Gesetzesbeschluß beinhaltet eine Ent­
bürokratisierung des Marktordnungsgesetzes 
(Abbau der Lenkungsmöglichkeiten durch 
den Milchwirtschaftsfonds, Neugestaltung 
des Ausgleichsystems ab 1. Jänner 1990). Die 
positiven Erfahrungen mit der freiwilligen 
Lieferrücknahme lassen es geboten erschei­
nen, diese Aktion im Milchbereich fortzuset­
zen. Nach Auslaufen der 2. Rückkaufaktion 
von Einzelrichtmengen soll die Handelbarkeit 
neu und unbürokratischer geregelt werden 
(direkter Handel von Einzelrichtmengen zwi­
schen den Landwirten). 

Weiters wird durch Abbau eines Kollegial­
organs der Fonds (Verwaltungskommissio­
nen) der Verwaltungsaufwand gesenkt. 
Bezüglich der Ökologieflächen wird die 
Finanzierung ab dem Kalenderj ahr 1989 
durch Aufnahme eines entsprechenden 
Finanzierungsschlüssels sichergestellt. 

Im Getreidebereich ist der Wegfall des soge­
nannten "Brotmehlausgleiches" wesentlich. 
Nunmehr ist nur noch ein Transportausgleich 
vorgesehen. Im Zuge der Entbürokratisierung 
können insbesondere die Regelungsmöglich­
keit von Ausmahlungssätzen, Bestimmungen 
über die Fremdvermahlung und über die 
Gewährung von sogenannten "Mahlprämien" 
sowie der Mühlenbeitrag entfallen. Die Bei­
tragssätze für den Verwertungsbeitrag wur­
den entsprechend adaptiert. 

Weiters wurden sprachliche Anpassungen, 
insbesondere an die durch die Zollgesetz­
Novelle 1987 geänderten Begriffe, vorgenom­
men. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 599 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 

vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 14. Juni 1988 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den A n  t r a g, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Marktordnungsgesetz 
1985 geändert wird (Marktordnungsgesetz­
Novelle 1988), wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Zweiter Bericht: 

Mit der vorliegenden Novelle zum Land­
wirtschaftsgesetz 1976 wird dessen Geltungs­
dauer verlängert. 

Durch den Gesetzesbeschluß wird wegen 
der geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse, 
insbesondere in der Landwirtschaft, und der 
Notwendigkeit, verstärkt auf ökologische 
Anliegen Rücksicht und auf eine boden- und 
umweltschonende Agrarproduktion Bedacht 
zu nehmen, der Förderungsauftrag erweitert. 
Der Gesetzesbeschluß sieht daher die beson­
dere Berücksichtigung von Bergbauernbetrie­
ben und solchen in benachteiligten Regionen 
vor. Darüber hinaus werden die Bestimmun­
gen betreffend den Grünen Bericht aktuali­
siert und adaptiert. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 596 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 14. Juni 1988 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 
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Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz, mit dem das Landwirtschaftsgesetz 1976 
geändert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Bericht zum Tagesordnungspunkt 7: 

Mit der vorliegenden Novelle wird die Gel­
tungsdauer des Viehwirtschaftsgesetzes 1983 
verlängert. 

Schwerpunkt des vorliegenden Gesetzesbe­
schlusses sind ergänzende Bestimmungen für 
die Tierhaltung. Neben der schon bisher 
bestehenden Bewilligungspflicht für das Hal­
ten größerer Tierbestände wird in Zukunft für 
das Halten von Rindern und Schweinen auch 
das Vorhandensein einer entsprechenden 
Mindestausstattung an selbstbewirtschafteter 
Futterfläche Voraussetzung sein. Daneben 
wurde das Gesetz - unter grundsätzlicher 
Beibehaltung des bisherigen Systems der 
Haltungsbeschränkungen - den Erfahrun­
gen der letzten vier Jahre in diesem Bereich 
entsprechend angepaßt. Dies gilt vor allem 
für eine Reduktion des höchstzulässigen Trut­
hühnerbestandes sowie für eine Vielzahl von 
Ergänzungen im Bereich der Haltungsbe­
schränkungen. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 598 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 14. Juni 1988 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9 .  Juni 1988 betreffend ein Bun-

desgesetz, mit dem das Viehwirtschaftsgesetz 
1983 (Viehwirtschaftsgesetz-Novelle 1988) und 
das Zolltarifgesetz 1988 geändert werden, 
wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Letzter Bericht des Ausschusses für Land­
und Forstwirtschaft betreffend Änderung des 
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 1952. 

Mit der vorliegenden Novelle ist die Gel­
tungsdauer des Lebensmittelbewirtschaf­
tungsgesetzes 1952 verlängert. Darüber hin­
aus ist eine Anpassung an die Bestimmungen 
des Versorgungssicherungs- und des Energie­
lenkungsgesetzes beabsichtigt. 

Diese Gesetze regeln - wie zum Teil schon 
aus ihren Titeln hervorgeht - die Bewirt­
schaftung von verschiedenen Warengruppen 
und Energieträgern. Alle drei Gesetze bilden 
den gesetzlichen Rahmen zur Bewältigung 
von außerordentlichen Krisenfällen, haben 
aber bisher zum Teil erhebliche Abweichun­
gen von einander in Belangen aufgewiesen, 
die im Krisenfall zu Rechtsunsicherheit und 
Ineffizienz führen hätten können. Neben die­
sen Vereinheitlichkeitsbestrebungen waren 
auch Adaptierungen wegen Änderungen in 
anderen Rechtsbereichen (zum Beispiel Bun­
desministeriengesetz, Marktordnungsgesetz) 
erforderlich. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 597 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die gegenständliche Vorlage in sei­
ner Sitzung vom 14. Juni 1988 in Verhandlung 
genommen und einstimmig beschlossen, dem 
Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­
spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus­
schuß für Land- und Forstwirtschaft somit 
den A n t r a g, der Bundesrat wolle beschlie­
ßen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des N atio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Lebensmittelbewirt­
schaftungsgesetz 1952 geändert wird, wird 
kein Einspruch erhoben. 

503. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 31 von 81

www.parlament.gv.at



21946 Bundesrat - 503. Sitzung - 16. Juni 1988 

Alfred Knaller 

2 .  Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Soweit die Berichte des Ausschusses für 
Land- und Forstwirtschaft. 

Nun zum Bericht des Wirtschaftsausschus­
ses betreffend Änderung des Versorgungssi­
cherungsgesetzes. 

Gegenstand der vorgelegten Novelle des 
Versorgungssicherungsgesetzes ist die Ver­
längerung der Geltungsdauer sowie die 
Angleichung einzelner Bestimmungen an die 
Regelungen des Energielenkungs- und des 
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes. Dar­
über hinaus werden die erforderlichen Anpas­
sungen an die letzte Novelle zum Bundesmini­
steriengesetz sowie an den Harmonisierten 
Zolltarif durchgeführt. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 562 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Versorgungssiche­
rungsgesetz geändert wird, wird kein Ein­
spruch erhoben. 

2 .  Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Der nächste Bericht betreffend Preisgesetz­
novelle 1988. 

Die vorgelegte Novelle zum Preisgesetz 
sieht eine Verlängerung der Geltungsdauer 
dieses Gesetzes um weitere vier Jahre vor. 
Darüber hinaus werden einige Regelungen, 
die sich in der Praxis als lückenhaft oder 

unklar herausgestellt haben, neugefaßt. 
Außerdem werden Bestimmungen aufgenom­
men, die die Chancengleichheit von inländi­
schen und ausländischen Anbietern, vor allem 
in grenznahen Regionen, verbessern soll. 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 583 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Preisgesetz geändert 
wird (Preisgesetznovelle 1988) , wird kein Ein­
spruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Riegler. 
(Allgemeiner Bei/al1.) 

Um die Berichterstattung über die Punkte 
10 ,  11, 13 und 14 ersuche ich nun Herrn Bun­
desrat Krendl. 

Berichterstatter Manfred Krendl: Herr Vor­
sitzender! Herr Bundesminister! Ich komme 
nun zu den restlichen Berichten des Wirt­
schaftsausschusses und beginne mit der Müh­
lengesetz-Novelle. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
wird ein Instrumentarium zur Durchsetzung 
der das Brotgetreide betreffenden Struktur­
verbesserungsmaßnahmen im Bereich der 
Marktordnung geschaffen. Es wird daher eine 
Verpflichtung zur Vermahlung von Brotge­
treide aus Kontrakt- oder Lageraktionen, die 
Nichtanrechnung der direkten Exportvermah­
lung auf die Vermahlungsmenge der Mühlen 
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statuiert sowie eine geänderte Regelung bei 
der Stillegung von Mühlen für die Festset­
zung der Ablösebeträge und für die durch die 
Stillegung freiwerdenden Vermahlungsmen­
gen eingeführt. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungs­
dienst - hat darauf hingewiesen, daß die 
Bestimmungen des Artikels I des vorliegen­
den Gesetzesbeschlusses der Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG 
bedürfen . . 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Mühlengesetz 1981 
geändert wird (Mühlengesetz-Novelle 1988), 
wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Zum Bericht über das Energielenkungsge­
setz. 

Das Energielenkungsgesetz 1982 dient wie 
eine Reihe anderer Wirtschaftslenkungsge­
setze der Versorgungssicherung im Krisen­
falle. Gegenstand der Novelle sind eine Ver­
längerung der Geltungsdauer und die Vor­
nahme jener Änderungen, die notwendig wur­
den, um die gewünschte Angleichung von Ver­
sorgungssicherungs-, Energielenkungs- und 
Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz zu errei­
chen. Darüber hinaus enthält der Gesetzesbe­
schluß auch eine Anpassung an die gültige 
Fassung des Bundesministeriengesetzes . 

In den Erläuterungen der Regierungsvor­
lage 576 der Beilagen wurde darauf hingewie­
sen, daß die Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses der 
Zustimmung des Bundesrates gemäß Artikel 
44 Abs. 2 B-VG bedürfen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 

14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1 .  Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Energielenkungsge­
setz 1982 geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Der Bericht betreffend Änderung des 
Schrottlenkungsgesetzes 1985: 

Die vorgelegte Novelle zum Schrottlen­
kungsgesetz dient dazu, Vorkehrungen zur 
Bewältigung der anhaltenden Mangelsitua­
tion zu treffen. Es war im Zuge dieser Novelle 
auch erforderlich, die seit 1978 unveränderte 
Bagatellgrenze von 1 200 t jährlichen Schrott­
zukaufsbedarfes auf die nunmehr vorgese­
hene Grenze von 2 000 t Zukaufsbedarfes 
anzuheben. Darüber hinaus beinhaltet der 
Gesetzesbeschluß eine Neuregelung der 
Werkbelieferungshändler-Zulassung, die 
durch ein Erkenntnis des Verfassungs ge­
richtshofes vom L März 1988, G 79/87-19, 
erforderlich wurde. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungs­
dienst - hat darauf hingewiesen, daß die 
Bestimmungen des Artikels I des vorliegen­
den Gesetzesbeschlusses der Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG 
bedürfen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschafts ausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Schrottlenkungsge-
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setz 1985 geändert wird, wird kein Einspruch 
erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Nun zum Bericht zum Tagesordnungspunkt 
14: 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß beinhal­
tet Neuregelungen im Bereich des Erdölbe­
vorratungssystems, insbesondere wird eine 
Differenzierung der Verpflichtung zur Über­
bindung nach Produktgruppen und eine geän­
derte Regelung bei der Bekanntmachung von 
Höchsttarif und allgemeinen Bedingungen 
der Erdöllagergesellschaft (ELG) vorgesehen. 
Zur Stärkung der Kontrollmöglichkeiten wird 
ein Einschaurecht in Bilanzen und Geschäfts­
berichte der ELG statuiert und darüber hin­
aus eine Prüfung der ELG durch den Rech­
nungshof für die Dauer der Laufzeit jener 
Kredite, für die der Bundesminister für 
Finanzen eine Haftung übernommen hat, vor­
gesehen. Zur weiteren Verbesserung der Kon­
trollmöglichkeiten soll für Gesellschaften, die 
Lagerhalter im Sinne des § 5 dieses Gesetzes 
sind und für die eine Bundeshaftung besteht, 
ein Aufsichtsrat eingerichtet werden, dem je 
ein Vertreter des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten sowie ein 
Vertreter des Bundesgremiums des Mineral­
ölhandels anzugehören haben. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungs­
dienst - hat darauf hingewiesen, daß die 
Bestimmungen des Artikels I des vorliegen­
den Gesetzesbeschlusses der Zustimmung des 
Bundesrates gemäß Artikel 44 Abs. 2 B-VG 
bedürfen. 

Der Wirtschaftsausschuß hat die gegen­
ständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 
14. Juni 1988 in Verhandlung genommen und 
einstimmig beschlossen, dem Hohen Hause 
zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben 
und dem Artikel I die erforderliche Zustim­
mung zu erteilen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Wirtschaftsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

1. Gegen den Gesetzesbeschluß des Natio­
nalrates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Erdöl-Bevorratungs­
und Meldegesetz sowie das Erdölbevorra­
tungs-Förderungsgesetz geändert werden, 
wird kein Einspruch erhoben. 

2. Den Bestimmungen des Artikels I des 
vorliegenden Gesetzesbeschlusses wird im 
Sinne des Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilt. 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Wir gehen in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Ich erteile Herrn Bundesrat Farthofer das 
Wort. 

11.55 

Bundesrat Erich Farthofer (SPÖ, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Herr Bundes­
minister! Geschätzte Damen und Herren! Da 
zu diesen zusammengefaßten Tagesordnungs­
punkten 15 - ich wiederhole: 15! - Debatten­
redner gemeldet sind , werde ich vorbildlich 
agieren und mich sehr kurz fassen. 

Ich will am Beginn meiner Ausführungen 
mein Kompliment aussprechen, ein Kompli­
ment den Verhandlungspartnern beider 
großer Regierungsparteien, denn ich habe 
von meinen Fraktionskollegen erfahren, daß 
diese Verhandlungen in wirklich guter Stim­
mung abgehalten wurden. Es gab keine Miß­
fallensäußerungen oder irgendwelche 
Krämpfe . 

Es ist dies eine Reform, die sich durchaus 
sehen lassen kann, denn die Ausgangslage für 
die Verhandlungen war ja nicht gerade rosig. 
Wir wissen Bescheid über die enormen Agrar­
überschüsse, über die immer geringer wer­
denden Exportmöglichkeiten, über den 
schlechten Dollarkurs und natürlich auch 
über den Wunsch, das Budget zu konsolidie­
ren. 

Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, 
daß seitens der SPÖ-Fraktion bezüglich des 
ganzen Raiffeisenbereiches doch gravieren­
dere Eingriffe wünschenswert gewesen 
wären, im Zuge einer großen Koalition ist es 
jedoch Aufgabe, einen Konsens zu finden. 

Die Reformvorhaben - und das ist erfreu­
lich - haben eine Laufzeit von vier Jahren 
und sehen Änderungen im Milch- und Getrei­
demarkt sowie - wie schon erwähnt - die 
Stabilisierung des Agrarbudgets bis 1992 vor. 
Ziel der Reform ist es, die Wettbewerbsfähig­
keit der Bauern, der Be- und Verarbeitungs­
betriebe und natürlich auch der Vermark­
tungsbetriebe zu steigern. 

Die Versorgungsgebietregelung bezieht 
sich in Hinkunft nur auf Trinkmilch, Butter 
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und Topfen. Hier nur ganz kurz einige Neue­
rungen zur Novelle: Entscheidung über Pro­
duktion, Inverkehrsetzung und Investition 
bleibt den Molkereien freigestellt; Ablösung 
der amtlichen Preisregelung durch Preis­
richtsystem - erfreulich ist auch die Milch­
preissenkung um 20 Groschen ab 1 .  Juli, und 
als Niederösterreicher, Herr Minister, darf 
ich kundtun, daß es wirklich eine hervorra­
gende Einrichtung war, neuerlich Milch in 
Flaschen anzubieten, denn man erfährt, daß 
dies bei den Konsumenten wirklich gut 
ankommt -; die freiwillige Anlieferungsrück­
nahme wurde als Dauerregelung verankert. 

Einige weitere Maßnahmen: 160 000 Hektar 
Anbaufläche für Alternativprodukte. Hier, 
glaube ich, müßte man in Hinkunft darauf 
achten, daß diese Alternativförderungen nicht 
zu hoch werden, aber es läßt sich diesbezüg­
lich sicherlich noch einiges machen. 

Zu den 50 000 Hektar Ökofläche. Herr Mini­
ster, da Sie den Ausdruck "öko-soziale Land­
wirtschaftspolitik" geprägt haben, erlaube ich 
mir als WaldviertIer Mandatar, doch die Bitte 
auszusprechen, in Hinkunft darauf zu achten, 
wirklich soziale Aspekte in den Vordergrund 
zu stellen, denn ich meine, ein Bauer mit 100 
Hektar hat bei der Flächenstillegung wesent­
lich günstigere Voraussetzungen als ein 
Bauer mit vielleicht 20 Hektar. 

Als WaldviertIer Mandatar möchte ich noch 
einige persönliche Überlegungen zu den 
Direktzuschüssen anstellen. Ich glaube, daß 
in Zukunft vom Preisstützungssystem lang­
sam abgegangen werden kann, und zwar hin 
zu den Direktzuschüssen. Bei den Direktzu­
schüssen gibt es viele Vorteile: Sie kommen 
dem Bauern zugute, die Vollziehung dieser 
Direktzuschüsse ist natürlich wesentlich ein­
facher als das komplizierte Preisstützungssy­
stem, die soziale Komponente wird viel stär­
ker berücksichtigt, vom Direktzuschuß wür­
den vor allem j ene Bauern begünstigt, die 
dabei sind, vom Vollerwerbsbetrieb abzurut­
schen. Damit könnten die Bauern auf den 
Höfen gehalten werden, statt sie auf den 
Arbeitsmarkt zu schicken, denn es ist uns ja 
allen bekannt, daß ohnedies nur wenige freie 
Arbeitsplätze vorhanden sind. Der Ausbau 
der direkten Zuschüsse garantiert auch die 
Existenz der Bergbauern und der Bauern in 
den Grenzregionen. Gleichzeitig würden wir 
dadurch erreichen, eine qualitative, gesunde 
Landschaftspflege zu erhalten. 

Zum Schluß kommend, eine persönliche 
Bemerkung, Herr Minister, und zwar zur EG­
Euphorie. Ich war erstaunt, gestern im 

"Abendj ournal" zu hören, daß Herr Wirt­
schaftsminister Graf gestern nachmittag in 
Finnland kundgetan hat, daß Österreich 
bereits im Herbst 1989 einen Antrag auf Bei­
tritt zur EG stellen wird. Das ist mir persön­
lich sehr neu, und ich glaube auch, daß es 
noch keine dahin gehenden Beschlüsse gibt. 

Aber zurück zur Landwirtschaft. Es hat vor 
wenigen Tagen, und zwar am Dienstag dieser 
Woche, der Vorsitzende in Sachen Bergbau­
ernfragen Rupert Huber darauf hingewiesen, 
daß, sollten wir zur EG kommen, die Direkt­
zuschüsse wesentlich forciert werden müßten. 
Gibt es bei uns bei den Bergbauern Direktzu­
schüsse von 6 500 S, so sind es im EG-Raum 
bis zu 19 000 S. 

Viele Bauern fragen mich immer, wie es um 
ihre Zukunft bestellt sein wird, falls wir zur 
EG kommen. Meine Antwort ist ganz offen, 
ich sage drauf immer: Es ist ganz gleich, ob 
mit oder ohne EG, bei uns in Österreich wird 
es sowieso überall sehr schwierig werden. 

Unser größtes Problem würde aber sicher­
lich sein, daß wir mit unserer Massenware 
keine Chance haben. Die bäuerlichen 
Betriebe und die Verarbeitungsbetriebe in der 
EG sind ja wesentlich größer als jene bei uns 
und können daher Produkte wesentlich billi­
ger erzeugen beziehungsweise verkaufen. 
Unsere Chance könnte darin liegen, hochwer­
tige Spezialprodukte herzustellen, das heißt 
Klasse statt Masse. Das würde aber gleichzei­
tig bedeuten, daß der Unternehmergeist der 
Bauern, aber auch der Verarbeitungsbetriebe 
forciert werden müßte. Bauern und Betriebe 
müßten sich durch gute Ideen selbst ihre 
Zukunft sichern - mit meiner Meinung nach 
ganz wesentlichen und wichtigen Aufgaben, 
nämlich die Umwelt zu schützen und vor 
allem umweltschädliche Spritz- und Wachs­
tumsförderungsmittel zu verbieten. Dies hätte 
wieder zur Folge, daß die Überschußproduk­
tion gesenkt wird und natürlich das Kapital 
des Bauern - Boden, Luft und Wasser -
gesund erhalten wird. 

Herr Minister! Ich meine, man sollte bereits 
morgen darangehen, Forschungen anzustel­
len, welche Produkte wir wo in Österreich 
erzeugen könnten, und zwar echte Qualitäts­
produkte, um im Falle eines EG-Beitritts 
wirklich konkurrenzfähig sein zu können. 

Abschließend, geschätzte Damen und Her­
ren, meine ich, daß die Marktordnung sicher­
lich ein guter Anfang der beiden Regierungs­
parteien ist, das große, weltweite Problem der 
Landwirtschaft schrittweise in den Griff zu 
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bekommen. Ich erlaube mir auch namens 
meiner Fraktion, den zuständigen Herren, die 
mit dazu beigetragen haben, diese Marktord­
nung in einvernehmlicher Lösung zu erstel­
len, herzlichen Dank zu sagen, erlaube mir 
auch natürlich Ihnen, Herr Minister, danke 
zu sagen, weil ich meine, daß Sie doch Ideen 
und Vorschläge aufgegriffen haben, die 
durchaus von unseren Freunden, von unserer 
Fraktion gekommen sind. 

Ich verbinde aber diesen Dank mit einer 
Hoffnung, denn bei uns im Waldviertel kur­
siert das Gerücht, daß Sie in wenigen Mona­
ten schon wieder in die Steiermark zurück­
wollen (Zwischenruf des Bundesministers 
Dipl.-Ing. Dr. R i e g 1 e r), und ich kann dar­
aus nur schließen: Sollte das Landwirtschafts­
ressort in Händen der ÖVP bleiben, so bin ich 
sicher, daß nichts Gescheiteres nach Ihnen, 
Herr Minister, nachkommt. (Bundesrat 
K Ö p f: Der Herr Minister wiJI nicht zurück, er 
muß!) 

In diesem Sinne, geschätzte Damen und 
Herren, werden ÖVP und SPÖ gemeinsam 
diese Marktordnungsgesetz-Novelle beschlie­
ßen. (Beifall bei SPÖ und ÖVP.) 12.02 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Als nächstem erteile ich 
Herrn Bundesrat Köstler das Wort. 

12.03 
Bundesrat Erwin Köstler (ÖVP, Oberöster­

reich): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich werde in meiner Wortmeldung nicht auf 
einzelne Gesetze eingehen, das werden noch 
die Kolleginnen und Kollegen meiner Frak­
tion tun, sondern mir erlauben, einige grund­
sätzliche Gedanken darüber darzulegen. Ich 
möchte meine Ausführungen unter den 
Begriff "agrarpolitischer Einkehrtag" stellen. 

Mit dem Begriff "Einkehrtag" verbinden 
wir das Ausbrechen aus dem Alltag, aus der 
einschläfernden Routine, aus den Klischees 
auf der einen Seite und die Suche nach Selbst­
findung, Besinnung, Wahrheit und innerer 
Neuorientierung auf der anderen Seite. 

" Agrarpolitischer Einkehrtag" bedeutet, 
sich ehrlich den Spiegel vorzuhalten, ohne 
sofort zu Beschönigungsversuchen anzuset­
zen. "Agrarpolitischer Einkehrtag" bedeutet 
Suche nach Neuorientierung, nach 
problemadäquaten neuen Zielvorstellungen 
und Denkmodellen. (Bundesrat K ö p f: Und 
Reue!) 

Es liegt vor uns ein umfassendes Paket 
sogenannter Wirtschaftsgesetze. Wenn man 
die agrarische Materie hier betrachtet, muß 
man feststellen, daß sicherlich nicht - beson­
ders aus der Sicht des Bundeslandes Ober­
österreich muß das gesagt werden - alles 
verwirklicht werden konnte, obwohl wir uns 
seit über einem Jahr mit dieser Materie 
befaßt haben. Aber das liegt in der Natur der 
Sache, da es sich hiebei um ein Gesetzespaket 
handelt, zu dessen Beschlußfassung es einer 
Zweidrittelmehrheit bedarf, und da eben eine 
Kompromißlösung gefunden werden mußte. 

Was heißt eigentlich Kompromiß? - Kom­
promiß bedeutet Übereinkunft, Ausgleich, 
Vergleich. Im Leben der einzelnen und der 
Völker dienen Kompromisse dem friedlichen 
Ausgleich von Gegensätzen. 

Die Marktordnung selbst wird gerne als 
"Kollektivvertrag" für die Bauern bezeichnet. 
Kollege Farthofer hat bereits erwähnt, daß 
heute Gesetze beschlossen werden, deren 
Bedeutung über diese Legislaturperiode hin­
ausreichen wird, und zwar bis in das Jahr 
1992. Es wurden auch die Budgetzahlen fest­
geschrieben, mit denen der Minister das Aus­
langen finden muß. Also eine Materie, deren 

. Bedeutung über diese Legislaturperiode hin­
ausreichen wird. Da könnte man zu anderen 
Ministern sagen: Geht hin und tut desglei­
chen! 

Gestatten Sie mir einen kurzen Rückblick, 
um die Situation etwas näher zu beleuchten, 
und zwar einen Rückblick auf das Jahr 1961 ,  
in  dem sich die Bevölkerung Österreichs fol­
gendermaßen dargestellt hat: Wir hatten 
damals 7 073 807 Einwohner und 667 604 
Berufstätige in der Land- und Forstwirtshaft; 
das waren - ich betone: im Jahre 1961 -
22,8 Prozent. 

Im Jahr 1986: Wohnbevölkerung 7 565 600 , 
Berufstätige in der Land- und Forstwirtschaft 
nur mehr 285 200, das sind 8,4 Prozent. Das 
heißt also, in 25 Jahren wurden rund 500 000 
Arbeitskräfte von der Landwirtschaft an 
Industrie und Gewerbe abgegeben. Hier 
möchte ich doch mit einem Satz folgendes 
erwähnen: Damit ist auch gerechtfertigt, was 
uns des öfteren vorgehalten wird, daß es eben 
Zuschüsse bei den Bauernpensionen gibt. Ich 
möchte nochmals betonen, daß wir fast eine 
halbe Million an Arbeitskräften an Industrie 
und Gewerbe abgegeben haben, die dort ihre 
Beiträge einzahlen. 

Im Jahr 1961 hatten wir auch noch 
Zuschußbedarf bei Weizen, jetzt aber haben 
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wir einen Überschuß. Es ist daher ein Umden­
ken erforderlich. 

Das Jahr 1960 war ein agrarpolitischer 
Markstein dahin gehend, daß der damalige 
Bundesminister Hartmann, der den Aus­
spruch geprägt hat: Agrarpolitik geht alle an! ,  
mit diesem Gesetz die Basis für die Landwirt­
schaft geschaffen hat. Daraus ist im Laufe der 
Jahrzehnte der Grüne Bericht entstanden, 
der auch bereits in den Ländern erstellt und 
dort diskutiert wird und den wir auch künftig 
hier im Bundesrat behandeln werden. 

Aus allen diesen Rückblicken und den dar­
aus resultierenden Überlegungen war es klar, 
daß ein neuer Weg gegangen werden mußte, 
eben ein Weg der öko-sozialen Agrarpolitik. 
Das 19.  Jahrhundert war - wirtschaftlich 
gesehen - geprägt von der liberalen Markt­
wirschaft und die fünziger Jahre von der 
sozialen Marktwirtschaft. Und j etzt haben wir 
die Situation, daß Agrarpolitik eben nicht 
allein Preispolitik bedeutet, sondern Agrarpo­
litik bedeutet Wirtschaftspolitik, Regionalpoli­
tik, Sozialpolitik und Umweltpolitik. Ein öko­
sozialer Weg ist daher einzuschlagen. Dieser 
Begriff wird auch sonst in Westeuropa disku­
tiert, nicht immer positiv, aber es ist ja nicht 
verboten, daß ein kleines Land Gedanken ein­
bringt, die einer Diskussion auch in anderen 
Staaten unterzogen sind. 

Kollege Farthofer, Sie haben die EG und 
die mit einem Beitritt Österreichs zusammen­
hängenden Probleme kurz erwähnt. Ich 
möchte gar nicht auf die Konferenz der 
EFTA-Staaten eingehen, sondern möchte 
dazu nur sagen: Es ist klar, ein einzelner 
Minister wird nie einen Antrag stellen betref­
fend Beitritt Österreichs zur EG, sondern das 
ist Angelegenheit der Bundesregierung. Daß 
der Minister dann sozusagen als Organ der 
Bundesregierung fungieren wird, das ist 
etwas anderes, aber es wird ein Beschluß der 
Bundesregierung erforderlich sein, um dies­
bezüglich weitere Schritte folgen zu lassen. 

Ich teile Ihre Auffassung: Es soll keine 
Euphorie in dieser Richtung geben, aber auch 
keine Resignation. Im Raum steht jedoch die 
Tatsache: Wir dürfen - auch aus landwirt­
schaftlicher Sicht betrachtet - kein isolierter 
Staat sein. In der Entwicklung der EG nimmt 
die Landwirtschaft seit jeher eine Schlüssel­
stellung ein. Mit der "Süderweiterung" -
unter Anführungszeichen - der Gemein­
schaft durch den Beitritt Griechenlands, Spa­
niens und Portugals hat sich das Gewicht der 
EG in der europäischen Politik noch ver­
stärkt. Inzwischen verfügt die EG über eine 

landwirtschaftlich genutzte Fläche von 
133 Millionen Hektar, rund 10,4 Millionen 
Menschen sind in der Landwirtschaft der der­
zeitigen Zwölfergemeinschaft tätig, davon 
fast 60 Prozent in den Mittelmeerländern Ita­
lien, Spanien, Griechenland und Portugal. 

Ganz gleich, wie sich der Weg zur EG ent­
wickeln wird, eines muß, glaube ich, klar und 
deutlich bereits heute festgestellt werden: Im 
Interesse der österreichischen Landwirt­
schaft darf ein solcher Beitritt nicht zum Null­
tarif erfolgen. 

Bei einer flächendeckenden Landwirt­
schaft, wie wir sie haben wollen, ist Hilfe für 
Bergbauern, Grenzregionen, für wirtschaft­
lich zurückgebliebene Gebiete unbedingt 
nötig, ansonsten bekommen wir landwirt­
schaftliche Reservate und haben keine flä­
chendeckende Landwirtschaft. 

Vom Bauern werden derzeit schon - und 
so wird es auch in Zukunft sein - Leistungen 
für kulturelle Infrastrukturen erbracht. Ich 
möchte nur als Beispiel die Almen erwähnen. 
Diese Leistungen für den Erhalt einer Infra­
struktur dienen dem Fremdenverkehr. Daher 
soll es sich bei einem Bauern um keinen sub­
ventionierten Landschaftsgärtner handeln, 
sondern es soll sich auch in Zukunft bei der 
Abgeltung durch Direktzahlungen um echt 
erbrachte Leistungen im Interesse der Bevöl­
kerung handeln. 

Im Landwirtschaftsgesetz wurden diesbe­
züglich schon erste positive Akzente gesetzt: 
Die Direktzahlungen an die Bergbauern wer­
den erstmalig gesetzlich verankert. Hier 
möchte ich doch daran erinnern, daß es in den 
vergangenen 15 bis 17 Jahren echte Versäum­
nisse gegeben hat. Da hätte schon früher 
etwas getan werden sollen (Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Wer hat denn den Bergbau­
ernzuschuß eingeführt, die Schwarzen oder 
die intelligenten Roten ?) Herr Kollege 
Schachner, die gesetzliche Verankerung der 
Bergbauern-Zuschüsse erfolgte jetzt unter 
Minister Riegler. Das ist doch nicht wegzudis­
kutieren! (Beifall bei der ÖVP. - Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Jetzt fangen Sie schon wieder 
an mit dem gleichen Quargel!) 

Herr Kollege Schachner, Sie werden dann 
Gelegenheit haben, Ihre tiefschürfenden Aus­
führungen dem Plenum noch darzulegen. 

Ich spreche nicht gerne in Abwesenheit 
bestimmter Menschen von diesen, aber 
gerade in dieser Situation gestatten Sie mir 
doch ein paar Worte, obwohl jetzt die einzige 
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Vertreter in der Freiheitlichen Partei hier 
nicht anwesend ist, wie im Nationalrat in der 
diesbezüglichen Debatte von FPÖ-Parteiob­
mann Dr. Haider gegen den Landwirtschafts­
minister agiert wurde. Lesen Sie das bitte 
nach; das ist bereits an die Grenze des Erträg­
lichen gegangen. 

Ich möchte Haider mit aller Deutlichkeit 
folgendes sagen: Es ist doch nicht wegzuleug­
nen, daß die FPÖ dreieinhalb Jahre lang Gele­
genheit gehabt hätte, diese Dinge in der 
damaligen Koalitionsregierung einzubringen, 
was derzeit so kritisiert wird. 

Es war nicht einmal der Fall, daß ich den 
damals hier sitzenden Staatssekretär Murer 
gebeten habe, Vorschläge, die ich gemacht 
habe, weiterzuleiten, aber leider hatte das 
keine sichtbaren Folgen. Sollte er diese Anre­
gungen tatsächlich weitergeleitet haben, so 
dürfte er über die Briefträgerfunktion nicht 
hinausgekommen sein, da das keinen Nieder­
schlag gefunden hat. 

Ich habe erwähnt, daß Agrarpolitik auch 
Umweltpolitik bedeutet. Wir werden ja noch 
Gelegenheit haben, in diesem Haus die ganze 
Umweltproblematik zu behandeln. 

Meiner Auffassung nach wird vom Wald­
sterben zwar viel geredet und geschrieben, 
aber zuwenig getan. Es wird jetzt der Versuch 
gestartet - Vorarlberg hat das bereits 
gemacht, auch in Oberösterreich ist das der 
Fall - ,  für Umrüstung von Altautos auf Kata­
lysatorbetrieb eine Prämie von 2 000 S zu 
geben. Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, 
weiß ich nicht. 

Ist es nicht paradox, meine Damen und 
Herren, daß der Katalysator als Luxusgegen­
stand betrachtet und daher mit dem Luxus­
steuersatz belastet wird?! Ich glaube, es soll­
ten für die Zukunft diesbezüglich andere 
Überlegungen angestellt werden. - Kein 
Mensch redet doch vom Treibstoffausstoß der 
Flugzeuge, die zu Tausenden über Österreich 
fliegen. 

Wenn wir die Problematik Sondermüll, Gift­
müll nicht in den Griff bekommen, betreiben 
wir eine Politik, die - gelinde gesagt - ein 
Verbrechen an der künftigen Generation dar­
stellt. 

Es werden also Gesetze in dieser Richtung 
zu erlassen sein, aber ich betone: Gesetze 
unter Berücksichtigung der Länderkompeten­
zen; hierüber wird noch in diesem Hause zu 
reden sein. 

Die Nebenerwerbsbauern - darauf wird 
ein Kollege noch näher eingehen - stellen 
derzeit über 60 Prozent dar. Diese haben -
das ist auch eine dankenswerte Einführung 
Minister Rieglers jetzt - Berücksichtigung 
im Grünen Bericht gefunden, deren Einkom­
men werden dort angeführt. 

Die Nebenerwerbsbauern befinden sich in 
einem dauernden Spannungsfeld: auf der 
einen Seite als Unternehmer mit einer klei­
nen Landwirtschaft, auf der anderen Seite als 
Arbeitnehmer. 

Zwei Zielgruppen stehen im Vordergrund: 
erstens die bereits bestehenden Nebener­
werbsbetriebe, zweitens die Gruppe der 
Kleinbetriebe, die als Noch-Vollerwerbsbe­
triebe bei der Valorisierung der Preise ohne 
kräftiges Produktionswachstum langfristig 
kein vernünftiges Einkommen zu erwirtschaf­
ten in der Lage sind. 

Ziel bild muß es daher sein: der bestmöglich 
ausgebildete Nebenerwerbslandwirt, der alle 
Weiterbildungs- und Aufstiegschancen im 
außeragrarischen Beruf voll nützt und dort 
auch seinen Interessenschwerpunkt sieht, 
zweitens der Nebenerwerbsbauer, der 
Lebensqualität für sich und seine Familie 
groß schreibt und deshalb seinen landwirt­
schaftlichen Betrieb extensiv bewirtschaftet. 

Dieses Zielbild bietet die Gewähr dafür, daß 
der Nebenerwerbsbauer zu einem dauerhaf­
ten und vor allem agrarpolitisch spannungs­
freien Instrument der Landwirtschaft werden 
kann. 

Meine Damen und Herren! Das Image des 
Bauern hat sich - wie Umfragen der letzten 
Zeit ergeben haben - bedeutend gebessert. 
69 Prozent der befragten Nichtbauern sind 
der Meinung, daß der Bauer für seine Arbeit 
große Fähigkeiten mitbringen muß. Denken 
Sie daran zurück, wie der Bauer früher oft 
dargestellt wurde: in zweifelhaften Theater­
stücken oft als vertrotteltes Individuum. Das 
gehört jetzt Gott sei Dank der Vergangenheit 
an, und hiezu haben die Bauern selbst den 
entscheidenden Beitrag geleistet. 

Die Zukunft gestalten heißt, die Gegenwart 
bewältigen, und hiezu sind die vorliegenden 
Wirtschaftsgesetze ein erster Schritt. 

Zukünftig wird es notwendig sein - das 
wird jetzt bereits verankert -, eine Marke­
tinggesellschaft, und zwar ab 1989, ins Leben 
zu rufen. Dadurch wird die Landwirtschaft zu 
einem echten und größeren Partner der übri-
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gen Wirtschaft werden. Neue Technologien -
auf dem Energiesektor et cetera - sind zu 
entwickeln. Es hat daher die Forschung -
auch aus Sicht der Landwirtschaft - Vor­
rang. 

Es bedarf aber auch eines entscheidenden 
Verständnisses für die Bauern. Man kann 
diesbezüglich nicht den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft allein agieren las­
sen, sondern es müssen mehrere Ministerien 
zusammenwirken. 

Der Gesundheitsminister muß zur Exeku­
tion eines der strengsten Lebensmittelge­
setze, das es in Europa gibt, beitragen; der 
Finanzminister zur Kontrolle bei Importen, 
zur Schaffung von Schwerpunktzollämtern; 
ebenso der Wirtschaftsminister, der ja bereits 
mit der Verordnung gegen Bruchreisimporte 
Verständnis für die Landwirtschaft gezeigt 
hat. 

Abschließend, meine Damen und Herren, 
möchte ich mich an Bundesminister Riegler 
persönlich wenden und ihm herzlich für seine 
Arbeit danken. Sein Herz ist bei den Bauern. 
Der öko-soziale Weg einer zukunftsorientier­
ten Agrarpolitik, von dir, Herr Minister, vor­
gezeichnet, wird sich als richtig erweisen. Wir 
werden dich auf diesem Weg nicht nur beglei­
ten, sondern auch nach besten Kräften unter­
stützen. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 12.20 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Nächster Redner ist Herr 
Bundesrat Pramendorfer. Ich erteile ihm das 
Wort. 

12.20 

Bundesrat Hermann Pramendorfer (ÖVP, 
Oberösterreich): Herr Vorsitzender! Herr 
Bundesminister! Hoher Bundesrat! Meine 
Damen und Herren! Mit Ihrer Zustimmung 
möchte ich kurz auf die Wortmeldung von 
Frau Bundesrat Markowitsch zurückkommen 
und Ihnen, Frau Bundesrat, meine volle Aner­
kennung aussprechen - ich glaube, auch das 
gehört sich einmal - ,  denn Sie haben eine 
Lanze für das landwirtschaftliche Bildungs­
wesen gebrochen, Sie haben da ganz auch für 
meine Anliegen gesprochen. 

Nicht nur für Produktion und Einkommen, 
nicht nur von Brot allein lebt der Mensch im 
ländlichen Raum, sondern auch von seiner 
Bildung, von seiner Umgebung, von seiner 
Dorfkultur. Es war seit Jahrzehnten das bäu­
erliche Element, das diese Dorfkultur ganz 
entscheidend mitgeprägt hat. Deshalb brau­
chen wir auch in diesem Raum ein größeres 

Bildungsstreben. - Meinen Dank für Ihre 
Einstellung und Ihre Aussagen, Frau Bundes­
rat. 

Nun aber zum Viehwirtschaftsgesetz. Um 
alle Maßnahmen besser zu verstehen, ist auch 
hier ein Rückblick in die sechziger Jahre not­
wendig. 

Ich erinnere an die Aussage eines hochge­
stellten Gelehrten, der meinte, der EG-Raum 
werde über Jahrzehnte hinaus stets ein 
Zuschußland an Rindfleisch, an Fleisch über­
haupt sein. Wenn wir heute Verbrauch und 
Produktion der EG-Länder gegenüberstellen, 
müssen wir feststellen, daß der gesamte EG­
Raum auf dem Rindfleischsektor bereits eine 
Bedarfsdeckung von 1 15 Prozent erreicht hat, 
wir haben in Österreich mit unserer Rind­
fleischproduktion eine Bedarfsdeckung von 
130 Prozent. Wir müssen all unsere Über­
schüsse in die EG-Länder exportieren und die 
Exporthürden, die uns dort auferlegt werden, 
überspringen. (Bundesrat Dr. B ö s  c h: Wenn 
es nur nicht umgekehrt ist, daß die EG zu uns 
exportiertJ) 

Ich sage Ihnen, die EG hat 115  Prozent 
Bedarfsdeckung mit unterschiedlicher Ausge­
wogenheit. Der Freistaat Bayern, das Bundes­
land Bayern, hat ebenfalls 130 Prozent, wäh­
rend die südlichen Länder der EG Zuschuß­
länder sind. (Bundesrat Dr. B ö s  c h: Die 
Preise sind zu hoch!) 

Die Prognosen aus den sechziger Jahren 
stimmen mit der heutigen Situation nicht 
überein. Nicht der Verbrauch ist zurückge­
gangen, es sind andere Komponenten aus­
schlaggebend. Die Produktion ist gestiegen, 
bezüglich Geflügel sind die Marktanteile 
gestiegen. 

Was die Schweineproduktion in Österreich 
anlangt, haben wir eine ziemlich ausgewo­
gene Statistik; Produktion und Bedarf halten 
sich in etwa die Waage. Auch hier ein Ver­
gleich mit unserem nordwestlichen Nachbar­
land Bayern. Dort erreicht die Schweinepro­
duktion eine Bedarfsdeckung von nur 75 Pro­
zent. Nicht, daß die Bauern in Bayern nicht 
genügend Schweine produzieren könnten, 
sondern die Holländer mit ihrer Produktions­
kraft haben mehr und mehr Marktanteile in 
Bayern erobert und die bayerischen Schwei­
neproduzenten deshalb vom Markt verdrängt. 

Es ist zu hoffen, daß die Ansätze, die sich 
auch in der EG hinsichtlich der Veredelungs­
produktion abzeichnen, weiter fortgeführt 
werden, denn wir hören ja ständig, daß 
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gerade die Holländer in keiner Weise bereit 
sind, die hohe Veredelungsproduktion zurück­
zunehmen; daneben ersticken sie beinahe in 
der Gülle. Und man stellt Überlegungen an, 
wohin man etwa die Gülle aus der holländi­
schen Veredelungsproduktion schicken 
könnte. So verzerrt stellt sich das Bild der 
Produktion und des Verbrauchs in Gesamteu­
ropa dar. 

Sagen wir bitte nicht, dann muß halt die 
Rinderproduktion dem Bedarf angepaßt wer­
den. Bedenken wir, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, daß sich die Rinderpro­
duktion bei uns zum überwiegenden Teil im 
Bergland abspielt, in Regionen, in denen es 
keine beziehungsweise kaum Alternativpro­
duktionen gibt, wo eigentlich das Produzie­
ren, vom Rechenstift her gesehen, längst 
nicht mehr lukrativ ist. Und dennoch halten 
die Leute dort daran fest, sie halten für uns 
alle die Landschaft offen, und wir sind eher 
weniger bereit, ihnen diese Mühen abzugel­
ten. 

Das Viehwirtschaftsgesetz hat mit seinen 
Änderungen beinahe mehr Auflagen für die 
Produzenten gebracht, als das vorher der Fall 
war. 

Wir bekennen uns aber dazu, denn es 
wurde erstmals ein Schritt zur bodengebunde­
nen Produktion gesetzt, um das Ausufern hin 
zur industrialisierten Veredelungsproduktion 
zu verhindern. Ich sage "ein erster Schritt" . 
Lesen Sie das bitte nach, ich möchte die Zah­
len nicht wiederholen. Es mögen diese boden­
gebundene Produktion, diese Vorgaben im 
Gesetz noch etwas hoch erscheinen, ich bin 
aber überzeugt davon, daß das ein erster 
Schritt ist. Wir werden jedoch noch mehr dies­
bezügliche Überlegungen anstellen müssen. 
Vorderhand hat dieses Gesetz für vier Jahre 
Gültigkeit. 

Ich bedaure, daß die Strukturabgabe nicht 
verwirklicht werden konnte, denn diese wäre 
ein weiterer Schritt gewesen, für überhöhte 
Bestände eine Abgabe einzuheben und damit 
Geld für Rinderexporte zu bekommen. Das 
hätte höchstwahrscheinlich auch dazu beige­
tragen, diese Überbestände rascher auf das 
im Gesetz nun vorgegebene Niveau zurückzu­
führen. 

Erfreulich ist die Neuerung, daß den Impor­
ten mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
daß mehr Kontrollrecht eingebaut wird, daß 
Zollämter angegeben werden müssen, die 
dann die Kontrollen erleichtern helfen. 

Meine Damen und Herren! Es sind Wün­
sche offengeblieben - das müssen wir ehr­
lich zugeben -, es ist aber gelungen, einen 
Schritt im Sinne öko-sozialer Landwirtschaft 
zu setzen. 

Wir bekennen uns zu diesem Gesetz, wissen 
aber, daß 1992 , mit dem Beginn des EG-Bin­
nenmarktes, mit Sicherheit auch in dieser 
Frage wieder Veränderungen in einer weite­
ren Novelle vorgenommen werden müssen. 
(Allgemeiner Beifal1.) 12.29 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Als nächstem Redner erteile 
ich Herrn Bundesrat Wöginger das Wort. 

12.29 

Bundesrat Josef Wöginger (ÖVP, Nieder­
österreich): Herr Vorsitzender! Herr Bundes­
minister! Meine geschätzten Damen und Her­
ren! Hoher Bundesrat! Ich möchte über die 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1988 aus der 
Sicht der Nebenerwerbsbauern sprechen. Es 
ist das eine Marktordnungsgesetz-Novelle, die 
- wie schon meine Vorredner ausgeführt 
haben - in vielerlei Hinsicht große Bedeu­
tung besitzt. 

Zum erstenmal seit dem Krieg bringt eine 
solche Novelle eine maßgebliche und tiefgrei­
fende Veränderung in Richtung Zeitgemäß­
heit, mehr Markt, Konsumentenfreundlich­
keit und Existenzsicherung der bäuerlichen 
Familienbetriebe. Es ist das aber auch eine 
Marktordnung, die den Weg nach Europa, in 
Richtung EG weist. 

Ich möchte auch unter diesem Aspekt über 
die Situation der Nebenerwerbsbauern spre­
chen, denn das ist doch ein Thema, das nicht 
nur eine Partei angeht, sondern das unsere 
Gesellschaft - über Parteigrenzen hinweg -
sehr stark berührt. 

Die Zielsetzung dieser Marktordnung geht 
in Richtung Strukturbereinigung, die so in 
vielen Bereichen schneller und intensiver 
stattfinden wird, als wenn alles beim alten 
geblieben wäre, wie das leider so lange der 
Fall war. Das heißt aber auch, daß mehr Men­
schen als bisher nicht nur aus der Landwirt­
schaft ihr Einkommen beziehen, sondern 
auch außerhalb der Landwirtschaft: im Zuer­
werb oder im Nebenerwerb als unselbstän­
dige Arbeiter, als Arbeitnehmer. Aber diese 
Situation - es ist immer so im Leben: wo 
Schatten ist, da muß auch Licht sein - kann 
man auch als Chance sehen. 

Ich möchte einmal versuchen, diese Situa-
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tion als Chance darzustellen, da es ja  heute 
sehr viele junge Menschen in kleineren land­
wirtschaftlichen Betrieben gibt, die einen 
Beruf erlernen und eben die Landwirtschaft 
nebenbei betreiben. Zuerst sind die Eltern 
noch stärker als Arbeitskräfte vorhanden, 
dann wissen die Jungen bereits, wo es lang­
geht, auch im Betrieb, auch in ihrer berufli­
chen Situation, und sie können sich darauf 
einstellen. ' 

Ich glaube, diese Situation ist auch dahin 
gehend zu sehen, daß jene, welche die Land­
wirtschaft nicht mehr im Haupterwerb füh­
ren, vielleicht da und dort Flächen zur Ver­
pachtung oder sogar zum Verkauf freigeben 
und daß dies eine Chance für die hauptberufli­
chen Bauern auf Besitzaufstockung, auf 
Besitzfestigung bedeutet, was auch ein not­
wendiges Moment ist, um wieder in Richtung 
EG zu gehen. Im Hinblick darauf, daß wir 
auch wirklich ordentlich geführte Familienbe­
triebe in bezug auf die Besitzstruktur, in 
bezug auf die Größenverhältnisse haben, 
kann es zum Beispiel auch eine Chance 
bedeuten, wenn Pacht- und Kaufflächen frei 
werden. 

Das zweite, das ich kurz dazu sagen 
möchte, ist jener Aspekt, daß wir heute im 
Bereich der Alternativproduktionen sehr, 
sehr viele Vorteile haben. Dafür ist unserem 
Herrn Bundesminister ganz großes Lob aus­
zusprechen, daß es nämlich möglich war, 
innerhalb weniger Jahre von Null auf über 
100 000 Hektar Alternativproduktion in der 
Landwirtschaft zu kommen. Ich glaube, daß 
diese Alternativproduktionen auch für die 
Zuerwerbsbauern eine mögliche Einkom­
menschance darstellen, und zwar dahin 
gehend, daß in Zukunft zum Beispiel den 
Maschinenringen noch wesentlich größere 
Bedeutung zukommt. Denn Österreich ist 
jenes Land in Europa, in dem die Kostenbela­
stung für landwirtschaftliche Maschinen pro 
Hektar am höchsten ist. Das wird uns sicher­
lich in den nächsten Jahren noch zu schaffen 
machen. Daher glaube ich, daß der Einsatz 
von überbetrieblichen Maschinenringen auch 
von dieser Warte her ein neues Aufgabenge­
biet sein und einen möglichen Zuerwerb für 
den einen oder anderen Bauern darstellen 
kann. 

Darüber hinaus, meine geschätzten Damen 
und Herren, bietet die sogenannte öko-soziale 
Marktwirtschaft auch wieder dem einen oder 
anderen im Nebenerwerb die Möglichkeit, 
diese intensiver als der Vollerwerbsbetrieb zu 
betreiben. Es ist eben da und dort dem Neben­
erwerbsbauern, wenn er ein gesichertes Ein-

kommen hat, leichter möglich, zum Beispiel 
vorübergehend einmal eine Öko brache durch­
zuführen, als einem anderen, der unbedingt 
von jedem Fleckerl, von jedem Hektar leben 
muß und es sich gar nicht leisten kann, Flä­
chen stillzulegen. 

Oder es ist dem Nebenerwerbsbauern etwa 
möglich, eine vermehrte Fruchtfolge durchzu­
führen, nicht immer nur Monokultur zu 
betreiben, sondern aufgrund alternativer 
Möglichkeiten auch andere bodengesundende 
Pflanzen und somit eine wechselhafte Frucht­
folge sozusagen zur Gesundung des Bodens 
anzubauen. 

Es ist aber auch möglich, da und dort weni­
ger an Pflanzenschutzmitteln beziehungs­
weise an Handelsdünger aufzuwenden. Auch 
das , glaube ich, ist sicherlich eine positivere 
Möglichkeit aus Sicht der Nebenerwerbsbau­
ern, einen Schritt in Richtung dieser öko­
sozialen Marktwirtschaft zu machen. 

Die Frage der Flächenbindung wurde 
bereits angeschnitten von Kollegen Pramen­
dorfer, sie ist ein Weg zu mehr Gerechtigkeit, 
eine erste Stufe; in der Milchwirtschaft haben 
wir diese ja bereits verankert, und es ist 
sicherlich auf diesem Weg fortzufahren. 

Ich glaube aber auch, meine geschätzten 
Damen und Herren, daß es ganz wichtig ist, 
daß die Nebenerwerbsbauern im Grünen 
Bericht wieder Berücksichtigung finden, daß 
sie dort wieder ihren fixen Platz haben. Das 
ist wirklich eine ganz wesentliche Aufgabe, 
ein ganz wesentlicher Maßstab, um auch die 
Entwicklung dieser Gruppe zahlenmäßig in 
einer Statistik vorzufinden. 

Abschließend noch einige Gedanken zum 
Thema Alternativproduktionen schlechthin, 
weil ich glaube, daß sie unserer heimischen 
Landwirtschaft die Chance bieten, den bäuer­
lichen Familienbetrieb in seiner Struktur zu 
festigen, auch als Existenzgrundlage zu festi­
gen, daß sie auch eine Möglichkeit sind, 
Monokulturen entgegenzuwirken, daß sie 
eine Herausforderung sind zum Annehmen 
der öko-sozialen Marktwirtschaft, um dieses 
Schlagwort nochmals zu gebrauchen, und daß 
sie weiters eine gute Voraussetzung darstel­
len, um - wieder aus der Sicht des Nebener­
werbsbauern - eine extensivere Bewirtschaf­
tung da oder dort zu ermöglichen. 

Ich glaube, meine Damen und Herren, es ist 
notwendig und wichtig, daß wir bei dieser 
Entwicklung nicht aus dem Auge verlieren, 
daß es in Österreich für die Zukunft wichtig 
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ist, wie wir unsere Kulturlandschaft erhalten. 
Wir sind ein Kulturland - auch von der 
Bewirtschaftung der Erdoberfläche her gese­
hen � ,  und es ist uns nicht geholfen, wenn 
wir alles mit Bäumen bepflanzen. Wir haben 
die Chance, im Rahmen der EG Österreich als 
d a s  Fremdenverkehrsland, als d a s  Erho­
lungsland, als d a s  Kulturland mit einer Kul­
turlandschaft, die eben vom Bauern gepflegt 
werden muß, anzubieten. 

Daher meine ich, daß dieser Aspekt der 
Kulturlandschaft, daß dieser Aspekt des Wah­
rens des Kulturraumes sehr, sehr wesentlich 
ist. Und ich glaube, in diesem Sinne ist auch 
der Fremdenverkehr, der Urlaub auf dem 
Bauernhof eine zusätzliche Möglichkeit aus 
Sicht der Nebenerwerbsbauern, auch weiter­
hin einen Schritt in die richtige Richtung zu 
tun, sodaß alle, sowohl der Vollerwerbsbauer 
als auch der Nebenerwerbsbauer, ein gutes 
Auskommen haben. 

In diesem Sinne stellt diese Marktord­
nungsgesetz-Novelle sicherlich ein gutes 
Gesetzeswerk für die nächsten Jahre dar und 
ist ein richtiger Schritt in die richtige Rich­
tung, worüber wir uns sehr freuen können. -
Danke. (Beifall bei der ÖVP und bei Bundes­
räten der SPÖ.j 12.38 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Schachner. Ich erteile es ihm. 

12.38 
Bundesrat Adolf Schachner (SPÖ, Steier­

mark): Herr Vorsitzender! Herr Minister! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren des 
Bundesrates! Bundesrat ohne Köstler, das 
wäre Schweinebraten ohne Knoblauch, und 
eine Bundesratsdebatte ohne Köstlers Seiten­
hiebe - ungerechtfertigte natürlich - wäre 
wie Schweinebraten ohne Kümmel noch dazu. 
(Bundesrat H o l  z i n g e r: Ohne Salz!) Ohne 
Salz! Schweinsbraten ohne Salz; ja ich weiß 
schon. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ansonsten kann ich dem, was von meinen 
Vorrednern heute festgestellt wurde, egal, ob 
in der Debatte zu diesen Tagesordnungspunk­
ten oder in der vorhergehenden Debatte, die 
sich mit den landwirtschaftlichen Schulen 
befaßte, nur vollinhaltlich zustimmen. Es ist 
für mich das, was heute hier passiert, ein Zei­
chen dafür, daß die große Koalition neuen 
Musters nicht nur lernfähig, sondern tatsäch­
lich auch funktionsfähig ist. 

Es bedurfte bei dieser umfassenden Mate-

rie und bei dieser so bedeutsamen Angelegen­
heit diesmal keines Bauernopfers in Form 
eines Staatssekretärs. Das wäre auch gar 
nicht gut möglich gewesen, denn allzu viele 
"Ditze" gibt es ja nicht mehr in der ÖVP. Hof­
fentlich hält sich das die ÖVP auch dann vor 
Augen, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
der rechten Seite, wenn es um die Ruhensbe­
stimmungen beziehungsweise um die Pen­
sionsreform insgesamt geht. (Zwischenruf bei 
der ÖVP.) 

Ja, aber viel mehr "umbringen" könnt ihr 
von euren Leuten nicht, denn sonst sind alle 
guten weg. (Bundesrat K ö s t l  e r: Also haben 
wir auch gute!) Keine Frage, es gibt auch gute 
bei der ÖVP, das will ich keinesfalls bestrei­
ten! Meine sehr verehrten Damen und Her­
ren! Ein paar werden j a  hoffentlich wieder 
frei durch diese Gesetzesänderungen, denn 
hier wird erstmals in einern bemerkenswer­
ten Ausmaß das Schreibtischbauerntum ein­
gedämmt. 

Bei den vergangenen Novellen zur Markt­
ordnung ist jeweils der bestehende Zustand 
fortgeschrieben worden. Ein einziges Mal 
wurden Kapazitäten frei, als in der Weinbüro­
kratie dieser Weinwirtschaftsfonds aufgelöst 
und ein modernes Marketingsystem einge­
führt wurde. (Bundesrat lng. P e  n z: Da sind 
mehr Leut' drin als früher!) 

Sehen Sie, Herr Kollege Ing. Penz, da 
komme ich zurück auf die Debatte vom letz­
ten Mal, in der Sie es ähnlich gehalten haben 
wie Ihr Kollege Köstler. Ihnen blieb es vorbe­
halten, hier ein wenig die Stimmung der Ver­
gangenheit hereinzubringen, als Sie den vor­
vorigen Landwirtschaftsminister geziehen 
haben, er wäre schuld gewesen am Weinskan­
dal. (Bundesrat K ö s t l  e r: Man kann doch 
nicht 15 Jahre einfach aus der Geschichte 
streichen, Herr Kollege!) Nein, nein! Man 
kann diese 15 Jahre nicht aus der Geschichte 
streichen, da gebe ich Ihnen vollkommen 
recht. Andere Leute haben versucht, zwei 
oder drei Jahre aus ihrer eigenen Geschichte 
zu streichen, und sind dabei ganz unsanft auf 
die Nase gefallen. (Beifall bei der SPÖ. -
Bundesrat lng. P e  n z: Sie haben doch gerade 
gesagt, daß die Marktordnung immer weiter­
geschrieben wurde und sich nichts geändert 
hat! - Bundesrat K ö p f: Sie haben immer 
zugestimmtf) Ja, die Bürokratie ist immer die 
gleiche geblieben, aber die Verhältnisse 
haben sich geändert. 

Sehr verehrter Herr Kollege, wir hatten es 
nach dem Kriege damit zu tun, daß wir nicht 
genug Nahrungsmittel hatten für unsere 
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Bevölkerung. Deshalb wurden diese Gesetze 
ins Leben gerufen. Mitte der sechziger Jahre 
ist das Pendel umgeschwungen, von da an 
haben wir Überschuß produziert und diesen 
Überschuß mit den gleichen Machanismen 
wie vorher lenken wollen. Das konnte nicht 
gut gehen, das kann auch auf Dauer nicht gut 
gehen. 

Wir haben in diesem Paket, das wir heute 
besprechen, auch ein Gesetz dabei, nämlich 
das Erdöl-Bevorratungsgesetz, bei dem wir ja 
gesehen haben, wohin man kommt, wenn die 
Bürokratie mit den Verhältnissen nicht 
Schritt hält. Ich brauche Ihnen ja nicht zu 
sagen, welche Verluste in Lannach produziert 
wurden. Das ist der Grund, warum heute das 
Erdöl-Bevorratungsgesetz so nachhaltig geän­
dert werden muß und in gleicher Weise das 
Erdöl-Bevorratungs-Förderungsgesetz, das 
die finanziellen Auswirkungen regelt. Es tut 
mir leid, das sagen zu müssen, denn Lannach 
befindet sich in der Steiermark, aber die Stei­
rer haben anscheinend, dieweilen sie in den 
Himmel blickten, um den Draken zu sehen, 
vergessen, daß auf Erden ihnen die Felle 
davonschwimmen. 

Ein ähnliches Gesetz, das ja inzwischen 
auch ein Anachronismus geworden ist, befin­
det sich in diesem Paket, das ist das Gesetz 
über die Schrottlenkung. Meine sehr verehr­
ten Damen und Herren! Die Wirtschaftsbe­
triebe wären ohneweiters in der Lage, ohne 
besondere Bürokratie die SchrottIenkung für 
ihren eigenen Bedarf selbst durchzuführen, 
und niemand darf glauben, daß wir heute eine 
Krisensituation über drei oder sechs Monate 
hinweg dadurch steuern oder beherrschen 
können, wenn wir nur genügend Schrott zur 
Verfügung haben. Ein über Österreich hin­
wegfegender Krieg oder ein über Österreich 
hinwegfegendes Naturereignis würde uns aus 
anderen Gründen in wenigen Tagen in große 
Verlegenheit bringen, da bedürfte es gar nicht 
des Mangels an Schrott und der Unmöglich­
keit, die Schmelzbetriebe in Gang zu halten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ich will aber hier gar nicht kritisieren, son­
dern ich möchte die positive Seite hervorhe­
ben, denn ich selber befasse mich schon 
geraume Zeit mit Bauernfragen. Ich komme 
auch aus einem, so könnte man heute sagen, 
Nebenerwerbsbetrieb und weiß also über die 
Verhältnisse insbesondere im Gebirgsland 
sehr gut Bescheid. 

Ich erinnere mich noch mit - gelinde 
gesagt - Grauen an eine "Argumente"-Sen­
dung, die sich vor einigen Jahren - es mögen 

so etwa vier, fünf Jahre gewesen sein - mit 
der ganzen Milchmarktordnung, mit den 
Milch- und Milchproduktenpreisen auseinan­
dersetzte und aus dem Schloß Röthelstein in 
Admont kam. Was damals von einigen radika­
len Schreibtischbauern an "Argumenten" -
unter Anführungszeichen, wohlverstanden -
vorgebracht wurde, war alarmierend bis,  
möchte ich sagen, beschämend. Wenn dort ein 
Nebenerwerbsbauer - ein Bauernbündler , 
versteht sich wohl - ,  der mit einem AUDI 100 
anreist und seinen Haupterwerb aus dem 
Weinhandel zieht, sagt: Bauer sein bedeutet, 
zweimal arbeiten zu müssen und einmal zu 
verdienen, dann gilt das vielleicht für seine 
Frau, die in den Stall gehen muß, aber für ihn 
weniger. (Zwischenruf des Bundesrates 
W ö g i n  g e r.) Ich habe dort auch gehört, daß 
sich ein Bauer, der einen Besitz hat, der sogar 
eine Eigenj agd zuläßt, und das sind in der 
Steiermark bekanntlich mindestens 105 Hek­
tar, darüber beschwert, daß er von 60 000 S 
Milchgeld mit seinen zahlreichen Familien­
mitgliedern das ganze Jahr leben muß. Da 
lachen höchstens die Hühner, weil sich sogar 
der Dümmste Gedanken darüber macht, was 
er mit der Milchkuh dann macht, wenn sie 
keine Milch mehr gibt. Dann wird er sie nicht 
dem Wasenmeister übergeben, sondern dann 
wird er sie dem Fleischhacker geben, der 
Wurst daraus macht. Der Fleischhacker, der 
von der Wurstware Gewinn erzielt, wird auch 
bereit sein, dem Bauern davon etwas abzutre­
ten, sprich ihm den gerechten Preis zu zahlen. 

Glücklicherweise ist nun diese Phase der 
Argumentation - so hoffe ich - endgültig 
vorbei. 

Da ich schon von Röthelstein sprach, 
möchte ich auch von Raumberg sprechen, das 
vor wenigen Wochen das 40-Jahr-Jubiläum 
feierte. Raumberg ist eine landwirtschaftliche 
Mittelschule, deren Absolventen mit Matura 
abschließen. Sie befindet sich in Irdning in 
der Steiermark. Ich durfte an diesem Jubi­
läum teilnehmen, und ich durfte dort auch 
hören, was unser amtierender Landwirt­
schaftsminister Dipl.-Ing. Riegler zur 
Zukunftsorientierung des Bauernstandes aus­
führte. Riegler ist bestens dazu prädestiniert, 
glaube ich, weil er selber in Raumberg an die­
ser Schule maturiert hat. 

Ich kann unserem Minister nur gratulieren! 
Aus seinen Worten, die er damals gesprochen 
hat, geht für mich, der ich ja Steirer bin, ein­
deutig hervor, daß das Steirerblut keine 
"Nudelsuppe" ist und daß wir Steirer auch 
etwas anderes zu tun wissen, als uns nur in 
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der DRAKEN-Frage mit Wien anzulegen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wer hätte sich vor einigen Jahren noch träu­
men lassen - während der sozialistischen 
Alleinregierung oder während der kleinen 
Koalition etwa -, daß ein Landwirtschaftsmi­
nister in der Lage sein wird, den Preis für 
Milch um 20 Groschen zu senken! Zu welchen 
Protesten hätte das geführt! Und was hätte 
der Neokärntner "Jögerl" alles getan! Er wäre 
mit dem Hubschrauber angejettet und hätte 
sicherlich die Leute noch in ihrem Verhalten 
unterstützt und hätte sie gar, wie es j a  tat­
sächlich passierte, zu ungesetzlichem Tun 
ermuntert. Diese Zeit ist, so hoffe ich zumin­
dest, ein für allemal vorbei. 

Gestatten Sie mir aber, noch zu einem 
anderen Aspekt, der ja heute auch schon 
mehrfach angesprochen wurde, Stellung zu 
nehmen, und zwar zum Verhältnis Öster­
reichs zur EG. Ich möchte das deshalb hier in 
meine Betrachtungen miteinbeziehen, weil 
ich weiß, daß es gerade auf die Landwirt­
schaft bedeutende Auswirkungen haben 
würde beziehungsweise haben wird, wenn 
Österreich der EG beitreten sollte. 

Ich möchte hier ausdrücklich davor war­
nen, daß man mit allzuviel Ho-ruck und ohne 
Rücksicht auf Verluste nun in die EG hinein­
zudrängen versucht. Man soll dabei auch die 
Partner nicht vergessen, die man hat, mit 
denen man j ahrelang gemeinsam des Weges 
gegangen ist und die man nun beiseite 
schiebt, wenn man selber Separatverhandlun­
gen führen will. Ich glaube also, es wäre klü­
ger, diesbezüglich besonnen vorzugehen, vor 
allem die anderen Partner in der EFTA nicht 
zu vergessen und sie nicht zu brüskieren. 

Ich möchte nicht behaupten, daß das 
geschehen ist, obgleich der ORF in Meldun­
gen der letzten beiden Tage mehrfach auf 
eine solche Verstimmung hingewiesen hat. 
Aber was die Journalisten sagen, muß j a  nicht 
immer wahr sein. Es genügt, wenn es ein 
paarmal wahr ist, dann haben sie ja schon 
Erfolgserlebnisse genug. 

Besonders befassen möchte ich mich in die­
sem Zusammenhang auch mit der Rolle der 
kleinen Bergbauern, die teilweise gezwungen 
sind, den Nebenerwerb anzustreben oder 
zumindest einen Zuerwerb zu suchen. Hier 
gehe ich absolut nicht konform mit der Mei­
nung des Kollegen Köstler, sehr wohl aber 
stimme ich überein mit der Meinung des Kol­
legen Wöginger: Es ist keine Schande, Nebert-

erwerbsbauer zu sein, und man braucht sich 
auch deshalb keine Sorgen zu machen. Ich 
glaube, daß in dieser Konstellation geradezu 
eine Chance liegt, nämlich eine Chance, zu 
bestehen gegenüber den ungeheuer großen 
Agrarfabriken, die wir in der EG, besonders 
in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Holland, antreffen, Betriebe, die überhaupt 
nicht flächen gebunden produzieren und wo 
besonders auf dem Gebiet der Tierhaltung 
Tausende und Abertausende Tiere gehalten 
werden, ohne daß man eine Futterbasis als 
Hintergrund hat. 

Ich gehe auch nicht konform mit den Aus­
führungen des Kollegen Köstler, der meinte, 
der Stolz der Bauern sollte es nicht zulassen 
- so ähnlich hat er es ausgedrückt - ,  sich als 
"Landschaftsgärtner" bezahlen zu lassen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich erin­
nere mich noch ganz gut daran, wie es war 
Mitte der fünfziger Jahre, als die Zuschußren­
ten für die Bauern eingeführt werden sollten 
und von den Bauernschreibtischen aus oder 
von den Schreibtischbauern, je nachdem, wie 
Sie wollen, den Bauern weisgemacht wurde, 
sie könnten das gar nicht akzeptieren, denn 
das wäre eine Einschränkung, eine Staatslen­
kung für den freien Bauernstand. 

Wie wenig frei der Bauernstand tatsächlich 
ist, sehen wir aus dieser Unzahl von Gesetzen, 
die ihn in der Vergangenheit von allen Seiten 
her eingeengt haben, in Zukunft ja wohl auch 
noch ein wenig, aber in abnehmendem Maße, 
wie ich hoffe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der freie Bauernstand ist also gar nie so frei 
gewesen wie andere Stände in unserem 
Staate. Insgesamt hat er es halt noch 
geglaubt, weil man ihm immer einzureden 
versuchte , daß er frei sei,  aber die aufgeklär­
teren unter den jungen Bauern haben es 
immer als bedrückend empfunden, daß sie 
von mehreren Seiten her eingegrenzt gewe­
sen sind. 

Zu den Direktzuschüssen. Dies ist heute 
auch schon angesprochen worden: Jetzt erst 
werden diese im Gesetz verankert. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin 
überzeugt davon - und ich weiß das aus zahl­
reichen Diskussionen mit Leuten aus meiner 
Gegend - ,  daß es dem Bauern völlig Wurscht 
ist, ob er das freiwillig als eine Kann-Leistung 
des Ministeriums bekommt oder ob er es 
direkt auf gesetzlichem Wege - beinhart nie­
dergeschrieben bezieht. Hauptsächlich 
geht es ihm eben darum, daß er dieses Geld 
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bekommt. Wenn er das Geld bekommt, kann 
er seinen Betrieb weiterführen. Kommt diese 
Art der Förderung nicht, dann ist es mit sehr 
vielen Klein- und Mittelbetrieben aus. 

Wenn wir nun den Anschluß an die EG fin­
den, was beinahe anzunehmen ist, dann 
müßte man, wenn man das Regulativ in der 
EG kennt, eine Möglichkeit suchen, wie man 
dem kleinen Bauern das Überleben durch 
finanzielle Zuschüsse, durch direkte 
Zuschüsse ermöglichen kann. Dabei kann und 
sollte man ihm nach meinem Dafürhalten 
eine Abgeltung dafür geben, daß er die "Kul­
turlandschaft" , wie sich Kollege Wöginger 
ausdrückte, erhält und damit unseren Lebens­
raum in den Bergtälern und an den Lehnen 
sichert und darüber hinaus eine nicht zu 
unterschätzende Rolle für den Fremdenver­
kehr spielt, wobei das Wort "spielt" vielleicht 
hier der falsche Ausdruck ist, denn das ist 
eine ganz ernste Angelegenheit. 

Dafür, glaube ich, sollte man dem Bauern 
auch eine finanzielle Abgeltung verschaffen, 
und zwar in einer Höhe, die es ihm ermög­
licht, seinen Betrieb weiterzuführen, in einer 
Höhe, die es ihm lohnend scheinen läßt, wei­
terhin auf seinem Hof zu bleiben. Denn nur 
am Wochenende zu kommen und in der Zwi­
schenzeit dort die Schafe grasen zu lassen, 
wäre bei weitem zuwenig für unsere bereits 
verletzte Umwelt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Einige werden sich noch nach mir zu Wort 
melden, deshalb möchte ich mit dieser Mate­
rie schließen, möchte meinen Dank an die 
Verhandlungspartner in der ganzen Wirt­
schaftsordnung richten, insbesondere an mei­
nen Landsmann, den Herrn Minister Riegler, 
und ich möchte ihn ermuntern, auch dann, 
wenn vielleicht aus der Richtung, der er selbst 
angehört, der eine oder andere Querschuß 
kommt - von unserer Seite muß er sich ja  
immer wieder einige Querschüsse erwarten 
- ,  nicht müde zu werden, nicht lahm zu wer­
den und weiter fortzufahren zum Wohle der 
gesamten Bauernschaft. - Danke. (Beifall bei 
der SPÖ und bei Bundesräten der 6vp.) 12.55 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Nächster Redner ist Herr 
Bundesrat Guggi. Ich erteile ihm das Wort. 

12.55 

Bundesrat Hans Guggi (ÖVP, Steiermark) : 
Herr Vorsitzender! Lieber Herr Bundesmini­
ster! Meine Damen und Herren Bundesräte! 
Gestatten Sie mir eingangs doch ein paar 
Gedanken zu den Ausführungen meines lie-

ben Kollegen Schachner. (Rufe: Lieb! - Bun­
desrat S c  h a  c h n e  r: Steirer samma, z'sam­
halten tamma!) 

Uns ist, glaube ich, doch allen bekannt, daß 
eine Kuh, die zu Wurst wird, natürlich am 
nächsten Tag keine Milch gibt. Deshalb kann 
ich mir auch vorstellen, Kollege Schachner, 
daß Agrarpolitik ohne Bundesrat Schachner 
durchaus nichts Negatives ist, möchte dem 
aber hinzufügen, daß wahrscheinlich NORI­
CUM -Waffengeschäfte ohne Schachner in die­
ser Art und Weise nicht durchführbar wären. 
(Bundesrat S c  h a c h n e r: Kollege, ich muß 
Sie enttäuschen! Ich bin sei einigen Monaten 
nicht mehr bei dieser Firma beschäftigt! -
Bundesrat K ö p f: Haben Sie heute über­
haupt herfahren dürfen ?) 

Lieber Herr Kollege! Im Gegensatz zu den 
steirischen ÖVP-Abgeordneten . . . (Bundes-
rat S c  h a c h n e r: . . .  die nur ab und zu her-
kommen dürfen, . . .  - Jetzt können Sie fort-
fahren! - Heiterkeit.) 

Lieber Kollege Schachner! Im Gegensatz zu 
uns dürfen natürlich einige von der SPÖ nicht 
das sagen, was sie sich gerade denken, was 
aber auch für uns in der Steiermark nicht von 
besonderem Vorteil ist. Wir steirischen Abge­
ordneten dürfen nach wie vor eine eigene 
Meinung haben und diese auch sagen. 

Ich möchte nur drei Fakten zur Agrarpoli­
tik bringen, die auch Sie nicht verschweigen 
sollten. 

Zum ersten wissen wir alle, daß Sozialisten 
immer wieder bemüht waren, den Einheits­
wert an den Verkehrswert heranzuführen. 
Wenn Sie schon von kleinstrukturierten bäu­
erlichen Betrieben gesprochen haben, dann 
sollten Sie einmal überlegen, was das für die 
Bergbauern bedeutet hätte. 

Zum zweiten: Im Jahre 1985 . . . (Bundesrat 
S c h a c h n e r: Darf ich einen Zwischenruf 
machen ?) Ich bin gleich fertig, dann können 
wir reden. 

Im Jahre 1985 . . . (Bundesrat S c  h a  c h ­
n e r: Diese Gesetze, die eine Anpassung der 
Einheitswerte in periodischen Abständen vor­
sehen, wurden im Einvernehmen mit der ÖVP 
beschlossen! - Bundesrat Ing. P e  n z: Das 
waren Alleingänge der jeweiligen Finanzmi­
nister 1978, 1980 und 1983, falls Sie das nicht 
wissen! - Weiterer Zwischenruf des Bundes­
rates S c  h a c h n e r.) 

Herr Kollege Schachner, ich habe Sie wirk-
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lich nie unterbrochen. Darf ich jetzt weiterre­
den? 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Am Wort ist Herr Bundesrat 
Guggi. Bitte. 

Bundesrat Hans Guggi (fortsetzend): Zwei­
tes Faktum, das für sich spricht - und das ist 
die normative Kraft des Faktischen, Herr Kol­
lege -: Im Jahre 1985 ist das Einkommen der 
Bauern um 17 Prozent zurückgegangen. Ich 
kann mich nicht daran erinnern, daß wir von 
der ÖVP im Jahre 1985 Regierungsverantwor­
tung getragen hätten. 

Zum dritten, das voriges Jahr passiert ist: 
Da hat die SPÖ-Fraktion in den Verhandlun­
gen eine massive Anhebung der Einheits­
werte ver langt. 

Ich glaube, das sind Fakten, die man in kei­
ner Weise leugnen kann. (Bundesrat 
S c  h a c h n e r: Nur wahr ist es nicht, Herr 
Kollege!) 

Aber nun zum eigentlichen Tagesordnungs­
punkt. 

Liebe Damen und Herren Bundesräte! Zer­
legt man den Begriff "Marktordnung" und 
charakterisiert man "Markt" und "Ordnung" , 
so steht Markt, glaube ich, für eine stärkere 
Selbstverantwortung dort, wo eben unterneh­
merisches Denken, leistungsorientiertes Han­
deln und stärkere Eigeninitiative notwendig 
sind. Ordnung hingegen steht dort, wo es gilt, 
ungleiche Voraussetzungen und vor allem 
auch deren Folgewirkungen zu mildern und 
unserer Kleinstruktur den nötigen Schutz zu 
bieten. Ordnung steht aber auch dort, wo 
land- und forstwirtschaftliche Erzeugungs­
möglichkeiten ökologisch bedenklich sind. 
Und ich glaube, daß wir Ordnung auch vor­
dringlich dort brauchen, wo man die Produk­
tion besser den in- und ausländischen Markt­
chancen anpassen muß und wo es gilt, Pro­
duktionsalternativen zu fördern. 

Reform bedeutet bekanntlich Verbesse­
rung, und Reform ist auch mit Veränderung 
gleichzusetzen. Verbesserung durch Verände­
rung, das, so meine ich, zeichnet diese Markt­
ordnungs- und agrarischen Wirtschaftsge­
setze aus. 

Auf allen Linien ist zu erkennen, daß die 
neuen agrarischen Gesetze, die nun für vier 
Jahre Geltung haben werden, nicht nur für 
die Bauern beschlossen werden, sondern letz­
tendlich nur mit den Bauern auch verwirk-

licht werden können. Das bedeutet für uns in 
der Landwirtschaft Tätigen einen größeren 
Spielraum, damit mehr Selbstbestimmung 
und natürlich auch eine stärkere Identifika­
tion mit dem Betrieb. 

Das treffende Beispiel hiefür war und ist 
die freiwillige Lieferrücknahme, die in beson­
ders hohem Ausmaß akzeptiert und angenom­
men wurde. Sie ist zugleich bauernfreundlich, 
ausgleichend und individuell. Der Rahmen ist 
vorgegeben, aber die Entscheidung kann 
letztlich jeder Bauer für sich treffen. Gerade 
aus der Sicht, daß kein bäuerlicher Betrieb 
dem anderen gleich ist, kommt dieser Indivi­
dualität besondere Bedeutung zu. Erfreulich 
ist natürlich, daß jenes starre System der 
Milchmarktordnung durch die lockere Lösung 
der Handelbarkeit weitere Attraktivität 
erlangt. 

Eine besondere Auszeichnung dieses 
Reformwerkes ist die Möglichkeit für Hof­
übernehmer, in den ersten Jahren nach der 
Übernahme ihr Kontingent um 10 000 Kilo­
gramm aufzustocken. Ist keine Richtmenge 
vorhanden, so können in den ersten beiden 
Jahren pro Jahr jeweils 10 000 Kilogramm 
Richtmenge erworben werden. 

Gerade Jungbauern stehen sehr oft vor der 
Alternative, Bauer zu sein oder einen anderen 
Beruf als Haupterwerb zu wählen. Es sind 
nicht allein jene Begünstigungen, die ich 
schon angeführt habe, die bei der Über­
nahme, wenn die Voraussetzungen stimmen, 
in Anspruch genommen werden können, hilf­
reich, sondern die gesamte Marktordnung 
zeigt, daß man aus Problemen Chancen 
machen kann und daß bei der Fortführung 
dieses Stils für uns österreichische Bauern 
auch in Zukunft Chancen bestehen. 

Lieber Herr Bundesminister! Das sind wirk­
liche Orientierungshilfen, die eine entschei­
dende Unterstützung auch in geistiger Hin­
sicht für viele junge Bauern darstellen. Daß 
auf die biologisch wirtschaftenden Bauern 
besondere Rücksicht genommen wird, indem 
sie Milch und Milcherzeugnisse ab Hof ver­
kaufen können, finde ich nicht nur gerecht, 
sondern auch notwendig. Denn sie sind es 
letztendlich sehr oft, die eine besondere Nähe 
zu den Konsumenten haben und auch eine 
wesentliche und wichtige Marktnische füllen. 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr Bun­
desminister! Hohes Haus! Ich kann, ohne auf 
die Veränderungen im Verarbeitungsbereich 
einzugehen, meinen Debattenbeitrag nicht 
schließen. Ich bin überzeugt davon, daß durch 
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den Abbau der Bürokratie mit gleichzeitiger 
Übertragung größerer Verantwortung an die 
Molkereien und Verarbeitungsbetriebe unse­
rer Zeit Rechnung getragen wird, haben doch 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten 
sehr oft Menschen Entscheidungen mitge­
prägt, die von der Sache nichts verstanden 
haben, Menschen, die weitab von den Molke­
reien und Verarbeitungsbetrieben gesessen 
sind, was natürlich zu entsprechenden 
Schwierigkeiten geführt hat. Ich glaube, daß 
die Regionalisierung - wie ich sie bezeichne 
- ,  aufgrund derer in Zukunft Molkereien 
selbst ihre Produktenpalette bestimmen kön­
nen, ihre Investitionen abstimmen und auch 
selbst bestimmen können, woher sie die Milch 
nehmen, für den Bauern und den Konsumen­
ten große Vorteile bringen wird. Gerade der 
Richtpreis ,  der sich, wie wir wissen, nach 
unten nicht verändern wird, kann langfristig 
nur steigen, was ohnehin positiv ist. 

Wir dürfen aber nicht vergessen, daß bei 
Diskussionen über die Agrarpolitik sehr oft 
nur die Fragen der Lebensmittelproduktion 
im Vordergrund stehen. Wir müssen aber 
auch das neue Selbstverständnis von uns Bau­
ern ansprechen, das über die Erzeugung von 
agrarischen Produkten hinausgehen muß. Es 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß es gelingt, 
den Bauern die vielfältigen Funktionen und 
Aufgaben der heutigen Landwirtschaft, die 
durch geänderte Lebens- und Konsumge­
wohnheiten entstanden sind, plausibel zu 
machen. Dieses neue Selbstverständnis 
bedeutet auch, daß der Konsument mehr als 
bisher als Partner verstanden wird. Es muß 
dem Konsumenten bewußt gemacht werden, 
daß Bauernpolitik keine Einbahnstraße ist. 
Denn gesunde, qualitativ hochwertige Nah­
rungsmittel haben eben auch ihren Preis. Hei­
mische und nachwachsende Energiequellen 
und Rohstoffe vergrößern unsere Freiheit, 
sichern Wertschöpfung und senken die 
Umweltbelastung. 

Die kleinbäuerliche Struktur erhält viele 
Arbeitsplätze, fördert die Lebenskraft ländli­
cher Regionen sowie die Stabilität unserer 
Gesellschaft. Eine von bäuerlicher Hand 
gepflegte Landschaft vermittelt Heimat, 
garantiert Fremdenverkehr und Erholung. 
Gerade weil die Marktordnung - das hat Kol­
lege Köstler schon angeführt - wichtige 
Aspekte der Agrarpolitik, der Wirtschaftspoli­
tik, der Regionalpolitik, der Umwelt-, Sozial­
und Gesellschaftspolitik beinhaltet, verpflich­
tet sie uns alle, den Bauern wie auch den Kon­
sumenten. 

In diesem Sinne danke ich unserem Herrn 

Bundesminister für diesen neuen Stil der 
Agrarpolitik und für das überaus große Bemü­
hen im Geiste von Österreichs Bauern. 
Danke. (Allgemeiner Beifall.) 13.06 

Stellvertretender VorsitzEmder Walter 
Strutzenberger: Nächste Rednerin ist Frau 
Bundesrat Agnes Schierhuber. Ich erteile ihr 
das Wort. 

13.06 

Bundesrat Agnes Schierhuber (ÖVP, Nie­
derösterreich) : Herr Vorsitzender! Herr Bun­
desminister! Hoher Bundesrat! Ich möchte 
mich in meinem Debattenbeitrag mit dem 
Landwirtschaftsgesetz 1976, dessen Änderung 
wir heute zu beschließen haben, befassen. Der 
vorliegende Gesetzesbeschluß ist für die 
gesamte Land- und Forstwirtschaft von exi­
stentieller Bedeutung. Das Landwirtschafts­
gesetz, erstmals 1960 unter Minister Eduard 
Hartmann beschlossen, stellt die Garantie für 
uns Bauern dar, auch in Zukunft mit Optimis­
mus, Engagement und Zielstrebigkeit die 
Herausforderung annehmen und auch mei­
stern zu können. 

Die öko-soziale Agrarpolitik, die Bundesmi­
nister Riegler zu seinem Leitbild für eine Poli­
tik mit den Bauern gemacht hat, findet in die­
sem Gesetz Verwirklichung. Ein gesunder, lei­
stungsfähiger Bauernstand im ländlichen 
Raum, der eine Aufrechterhaltung der not­
wendigen Besiedelungsdichte in benachteilig­
ten Regionen, wie es das Grenzland, die Berg­
gebiete und auch die marktfernen Regionen 
sind, gewährleistet, ist dafür die Vorausset­
zung. 

Den Bauern muß die Möglichkeit gegeben 
werden, auch durch ein außerlandwirtschaftli­
ches Einkommen ein angemessenes Familien­
einkommen zu haben. Wesentlich ist hiebei 
die Erhaltung der bäuerlichen Familienbe­
triebe. Wir Bauern selbst haben das größte 
Interesse daran, unsere natürlichen Lebens­
grundlagen wie Wasser, Boden und Luft nach­
haltig zu sichern, wissen wir doch, daß nur 
dann unsere Kinder wieder Bauern sein kön­
nen, wenn Boden und Lebensgrundlagen 
intakt sind. Wir sind auch bereit und in der 
Lage, der gesamten Bevölkerung eine best­
mögliche Versorgung mit Lebensmitteln und 
auch Rohstoffen zu garantieren. Wir haben 
heute schon dafür die Konzepte, auch für Bio­
energiegewinnung. 

Als Gegenleistung erwarten wir uns aber, 
daß die Bürger bereit sind, auch den entspre­
chenden Preis für unsere Produkte zu zahlen. 
Wir wollen und brauchen keine Almosen der 
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gesamten Gesellschaft, sondern wir wollen 
nur den entsprechenden Lohn für unsere 
Arbeit. Für den Bauern ist es selbstverständ­
lich, Natur und Umwelt zu pflegen und zu 
erhalten. Bisher haben wir diese Leistung -
das wurde auch schon von einem Vorredner 
angesprochen - zum Nulltarif erbracht. 

Wir verstehen sehr wohl, daß der Mensch in 
den Ballungsgebieten ein intaktes Naherho­
lungsgebiet braucht. Auch stehen wir einer 
sanfteren Art des Tourismus positiv gegen­
über, erwarten uns aber dafür doch Verständ­
nis der Fremdenverkehrswirtschaft. Wesent­
lich ist, daß im neuen Gesetz die direkten Ein­
kommenszuschüsse für Bauern in benachtei­
ligten Regionen verankert sind. Das gibt uns 
die Chance, daß die Bauern dort auf ihren 
Höfen bleiben können. 

Ein neutraler Staat muß darauf bedacht 
sein, daß auch seine peripheren Gebiete ent­
sprechend besiedelt sind. Jeder Bauer, der auf 
seinem Hof bleibt, belastet nicht den Arbeits­
markt, obwohl wir - und auch darauf möchte 
ich sehr wohl hinweisen - eine große ver­
steckte Arbeitslosigkeit auf unseren Bauern­
höfen haben. 

Von großer Dringlichkeit ist auch die Neu­
zonierung der Berggebiete. Es müssen ver­
mehrt das Klima und die Bodenbeschaffen­
heit, aber natürlich nach wie vor auch die 
Hangneigung Berücksichtigung finden, 
ebenso auch wieder die Entfernung vom 
Markt. 

Meine Damen und Herren! Als Nebener­
werbsbäuerin freut es mich ganz besonders, 
daß die Nebenerwerbsbauern wieder Berück­
sichtigung im Grünen Bericht gefunden 
haben. 

Hoher Bundesrat! Bauern haben immer das 
gesellschaftliche und politische Leben des 
ländlichen Raumes mitgestaltet. Nun scheint 
es so zu sein, daß sich wieder mehr Menschen 
mit dieser Art zu leben auseinandersetzen. 
Ich persönlich hoffe und wünsche, daß die 
anderen Berufsgruppen bereit sind, unsere 
Lebensart anzuerkennen. Wir bäuerliche 
Menschen werden versuchen, unseren Teil zu 
einem besseren Verständnis beizutragen. Ich 
kann Ihnen mitteilen, daß wir Bauern diesen 
Gesetzen sehr gerne unsere Zustimmung 
geben. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 13.11 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Ich erteile Herrn Bundesrat 
Lengauer das Wort. 

13.11 

Bundesrat Engelbert Lengauer (ÖVP, Ober­
österreich) : Herr Vorsitzender! Herr Bundes­
minister! Meine Damen und Herren! Hohes 
Haus! Das heute zur Beschlußfassung und 
Behandlung vorliegende große Gesetzespaket 
beinhaltet zehn Wirtschaftsgesetze; es sind 
wichtige und bedeutsame Gesetze. Sie stek­
ken einen wirtschaftspolitischen Bereich ab 
und regeln ihn grundsätzlich neu. 

Die Novelle zum Marktordnungsgsetz und 
die agrarischen Wirtschaftsgesetze können 
als ein zukunftsorientiertes Reformwerk 
bezeichnet werden. Sie sollen den Bauern 
Preise und damit das Einkommen, aber auch 
den Absatz ihrer Produkte sichern, Ein- und 
Ausfuhr regeln und die Konsumenten mit 
ausreichenden und guten Nahrungsmitteln 
versorgen. Es sollen aber auch das Markt­
gleichgewicht im Inland hergestellt und die 
Position Österreichs auf internationalen 
Agrarmärkten gefestigt und weiter ausgebaut 
werden. 

Mit der Neugestaltung der Marktordnung 
wird auch ein neuer agrarpolitischer Weg 
beschritten, nämlich der heute schon mehr­
fach angesprochene und von unserem Herrn 
Bundesminister Dipl.-Ing. Josef Riegler pro­
klamierte öko-soziale Weg. Unsere Gesell­
schaft braucht für das Überleben in Zukunft 
reines Wasser, saubere Luft, einen gesunden 
Boden und eine möglichst intakte Umwelt; 
das hat meine Vorrednerin ja präzise ausge­
führt. 

Der neue Weg des Ministers in bezug auf 
Erhaltung und Sicherung dieser Grunderfor­
dernisse zielt darauf ab, den wirtschaftlich 
Schwächeren des Berg- und Grenzlandes Exi­
stenzchancen auf Dauer zu ermöglichen. Mit 
der Neugestaltung der Marktordnung ist für 
Österreichs Landwirtschaft ein wichtiger 
Schritt in Richtung Konkurrenzfähigkeit für 
den Fall eines EG-Beitrittes gesetzt worden. 
Ich möchte mich auch, obwohl heute schon 
viel dazu gesagt worden ist, mit diesem Pro­
blem in einigen wenigen Sätzen befassen. 

Bei nüchterner und sachlicher Abwägung 
der EG-Problematik gelangen wir zur 
Erkenntnis, daß für die Landwirtschaft und 
die Bauern der Weg in die Europäische 
Gemeinschaft sicherlich ein steiniger sein 
wird. Es ist also kein Grund - und diesbezüg­
lich schließe ich mich den Ausführungen mei­
ner Vorredner an - für übertriebene Eupho­
rie vorhanden. Der Weg gegen die Europäi­
sche Gemeinschaft wurde jedoch sehr dornen­
voll und noch steiniger sein. 
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Die Europäische Gemeinschaft beschreitet 
in der Agrarpolitik und - so glaube ich - mit 
ihrer aggressiven Strukturentwicklung leider 
noch immer einen Weg der Unvernunft, der 
geprägt ist durch kaum mehr verwertbare 
Überschüsse, Überschüsse, die nicht mehr 
finanzierbar sind. Wir in Österreich haben 
unter Minister J osef Riegler einen Weg der 
Vernunft, einen Weg heraus aus den Proble­
men und Überschüssen beschritten. Die 
Novelle der agrarischen Wirtschaftsgesetze 
setzt eine weitere elementare Weichenstel­
lung. Wir wissen, daß der -Verarbeitungsbe­
reich, insbesondere auf dem Molkerei- und 
Mühlensektor, im Falle des EG-Beitrittes 
ohne vorherige Anpassung größte Schwierig­
keiten vorfinden würde. Auch hier ist ein 
wichtiger Reformschritt in der Marktordnung 
verankert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Die Molkereibetriebe werden in ihren betrieb­
lichen Entscheidungen unabhängiger. Es 
kommt zu mehr Wettbewerb . Entscheidend 
ist aber, daß für die Bauern keine Belastun­
gen damit verbunden sind. Die Gesetze und 
Vereinbarungen haben einen gewaltigen 
Anstoß für weitere Rationalisierungen in der 
Molkereiwirtschaft zum Inhalt. Das bisherige 
zentrale Lenkungssystem durch den Milch­
wirtschaftsfonds soll geändert und in Zukunft 
sollen wesentliche Entscheidungen wieder 
mehr von den einzelnen Molkereien wahrge­
nommen werden. Künftig wird für die Aus­
zahlung der gelieferten Milch nicht mehr der 
amtliche Fixpreis - und das wurde von mei­
nem Vorredner angeführt - ,  sondern ein 
Richtpreis gelten. Für die Bauern ist nicht 
entscheidend, ob zum Beispiel der Milchpreis 
als amtlich geregelter Preis ausgewiesen wird 
oder als Richtpreis, ausschlaggebend ist, daß 
der Preis garantiert werden kann; dafür wird 
über ein entsprechendes Instrumentarium 
gesorgt. Dieser Maßnahmenkatalog zur Ein­
haltung des Richtpreises geht bis zum gänzli­
chen Entzug des Einzugsgebietes. Die betrof­
fenen Milcherzeuger können, wie es das 
Gesetz vorsieht, in diesem Fall an einen ande­
ren Be- und Verarbeitungsbetrieb liefern. 

Die neue Marktordnung sieht eine höhere 
Flexibilität, eine verstärkte Beweglichkeit, 
was das Richtmengensystem anlangt, vor. 
Wesentlich scheint mir auch der Abbau der 
Milchüberschüsse durch eine unbefristete 
Verlängerung und Weiterführung der freiwil­
ligen Milchlieferrücknahmeaktion mit Prä­
miengewährung zu sein. Diese wurde bereits 
im Vorjahr mit Erfolg eingeführt und leitete 
eine Entlastungsmaßnahme auf dem Milch­
sektor ein. Eine Einsparung der Exportkosten 

sowohl für den Bauern als auch was die Bud­
getmittel anlangt wird die Folge sein. 

Bei der Weiterführung der freiwilligen Lie­
ferrücknahme bei Milch wird auch künftig als 
Basiszeitraum der Durchschnitt der Anliefe­
rung der Wirtschaftsj ahre 1984/85 und 1985/86 
herangezogen. 

Als MühlviertIer Mandatar möchte ich aus 
der Sicht unserer Region allerdings anmer­
ken, daß es überlegenswert und vielleicht 
gerechter gewesen wäre, ein drittes Jahr da 
mit einzubeziehen, wobei das Jahr mit der 
geringsten Lieferung wegzustreichen wäre. 
Ein betriebliches Produktionswachstum bei 
den einzelnen Milchlieferanten kann es nur 
in jenem Ausmaß geben, in dem andere auf 
ihre Erzeugung verzichten. Die Nachfrage 
nach Richtmengen ist bestimmt weit größer, 
als Richtmengen überhaupt freiwerden. Das 
Gesetz sieht einen Handel von Bauer zu 
Bauer vor beziehungsweise dürfen Bauern 
ihre Kontingente nur an Käufer innerhalb 
desselben Bundesgebietes, Bundeslandes 
oder in angrenzende Bezirke verkaufen. Die 
Handelbarkeit beruht auf einer freien Preis­
bildung. Zukaufsberechtigt ist ein Landwirt, 
der weniger Richtmenge hat, als seiner Fut­
tergrundlage entspricht. 

Die Handelbarkeit der Richtmenge wird 
von uns grundsätzlich begrüßt und eröffnet 
neue Chancen für betriebliches Wachstum. Es 
kann und wird jedoch in manchen Fällen 
dazu kommen, daß es wirtschaftlich besser 
situierten Landwirten, vielleicht auch mit 
einem Nebeneinkommen, finanziell leichter 
möglich sein wird, freiwerdende Milchricht­
mengen zu erwerben. Der kleinere Voller­
werbslandwirt, der finanzschwächere, der auf 
eine Milchaufstockung angewiesen wäre, der 
diese dringend brauchen würde , wird dann 
zum Ankauf eines Milchkontingents nicht in 
der Lage sein. Als Ausgleich wäre den Voller­
werbsbauern in den von der Natur benachtei­
ligten Regionen Hilfe unbedingt anzubieten, 
etwa in Form von zinsenlosen Krediten durch 
die Molkereibetriebe. 

Ansonsten besteht nämlich die Gefahr, daß 
freiwerdende Milchrichtmengen von besser 
situierten Landwirten angekauft werden; es 
sind nämlich noch immer zu viele Richtmen­
gen vergeben. 

Für wesentlich halte ich, daß ein Teil der 
Richtmengen, nämlich 15 Prozent, zur 
Systemkorrektur einbehalten wird. Ich 
meine, daß der Teilrichtmengenverkauf, den 
das Gesetz ebenfalls vorsieht, eine Belebung 
des Richtmengenverkaufes bringen wird. 
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Ich komme aus dem Mühlviertel, einem 
Grünland, und somit aus einem Gebiet, in 
dem Milch produziert wird, in dem aber auch 
die Probleme dieses Produktionszweiges sig­
nifikant sind . In meinem Bezirk stellt sich die 
Struktur, was die Produzenten anlangt, fol­
gendermaßen dar: Es gibt im Bezirk Rohr­
bach rund 4 000 rinderhaltende Betriebe, 
davon liefern 3 603 Landwirte Milch in die 
Molkereien ab. Von den Betrieben des Bezir­
kes sind zirka 1 400 Vollerwerbslandwirte, 
und die Hälfte davon - also rund 700 Bauern 
- ,  obwohl Vollerwerbsbauern, haben weniger 
als 30 000 Kilogramm an jährlicher Einzel­
richtmenge. Davon wiederum haben 400 Voll­
erwerbsbauern eine Einzelrichtmenge von 
unter 20 000 Kilogramm. Bei einem Milch­
preis von etwa 5,50 S pro Kilogramm erzielt 
ein Vollerwerbsbauer mit einem Milchkon­
tingent von - sagen wir - 20 000 Kilogramm 
einen Rohertrag von j ährlich rund 1 10 000 S. 
Neben den sonstigen Einnahmen, die durch 
fallweisen Viehverkauf anfallen - das ist 
aber selten -, muß eine bäuerliche Familie 
hievon den gesamten Lebensaufwand bestrei­
ten. Man kann sich vorstellen, daß in vielen 
Fällen das Einkommen eines solchen Bauern 
unter der Armutsgrenze liegt. 

Von der freiwilligen Lieferrücknahme 
haben zum Beispiel aus unserem Bezirk ein 
knappes Drittel - das sind 1 155 Betriebe -
Gebrauch gemacht und haben um etwa 
2 300 000 Kilogramm weniger Milch angelie­
fert. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Österreichs Landwirtschaft hat durch große 
Arbeitsleistung und Anstrengung infolge der 
Notsituation nach dem Zweiten Weltkrieg die 
Nahrungsmittelproduktion gesteigert. Nun 
hat die Produktion den Bedarf . - wie wir wis­
sen - bei weitem überschritten, das Einkom­
men der Bauern j edoch ist ständig gesunken. 
Eine Verbesserung des Einkommens der Bau­
ern, insbesondere der Berg- und Grenzlandbe­
triebe, durch Steigerung der Quantität ihrer 
Erzeugnisse ist nicht mehr zu erreichen. Das 
Gegenteil ist der Fall: Die übervollen Märkte 
belasten durch sogenannte Verwertungsbei­
träge die Landwirtschaft. Die heute zu 
beschließende Marktordnungsgesetz-Novelle 
ist ein richtiger Schritt, die Überproduktion in 
den Griff zu bekommen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In 
der Geschichte Österreichs haben die freien, 
selbständigen Bauern immer zu den treuesten 
und verläßlichsten Partnern unseres Staates 
und seiner Bürger gezählt. Daher muß es 
auch eine vordringliche Zukunftsaufgabe der 

Verantwortlichen in Staat und Regierung 
sein, die bäuerliche Landwirtschaft zu stär­
ken und leistungsfähig zu erhalten. Denn nur 
mit ihr ist es möglich, eine krisenfeste heimi­
sche Nahrungsmittelversorgung zu sichern, 
die Kulturlandschaft zu erhalten, Grund und 
Boden ökonomisch vernünftig und nachhaltig 
zu nützen und die Lebenskraft des ländlichen 
Raumes zu garantieren. 

Unsere Bauern müssen in die Lage versetzt 
werden, diese unverzichtbaren Leistungen 
zum Wohle und im Interesse aller auch wei­
terhin erbringen zu können. Kostenorien­
tierte Preise und ergänzende Ausgleichs- und 
Direktzahlungen können hiezu beitragen. 
Unser in Jahrhunderten durch Arbeit und 
bäuerlichen Fleiß geprägtes Österreich muß 
auch als moderner Industriestaat weiterhin 
eine lebens- und liebenswerte Heimat bleiben. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 13.25 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Ich erteile Herrn Bundesrat 
Gargitter das Wort. 

13.25 

Bundesrat Eduard Gargitter (SPÖ, Ober­
österreich) : Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrter Herr Minister! Meine Damen 
und Herren! Die Marktordnungsgesetze 
beziehungsweise die Wirtschaftsgesetze sind 
nach dem Kriege beschlossen worden. Sie 
sind geschaffen worden, um die Nahrungsmit­
telversorgung der Bevölkerung zu sichern, 
aber auch um die Versorgung der Bevölke­
rung in Krisenzeiten zu gewährleisten. Dies 
gilt in gleicher Weise für das Energielen­
kungsgesetz; es geht dabei auch um Rohstoffe 
- zum Beispiel um Schrott im Schi'ottlen­
kungsgesetz - und vieles andere mehr. Seit 
der Erdölkrise gibt es auch das Erdöl-Bevor­
ratungsgesetz. Nach dem Kriege waren auch 
die Preisregelungsgesetze notwendig, um 
Nahrungsmittel zu erschwinglichen Preisen 
für alle zur Verfügung zu stellen. 

Einige meiner Vorredner haben schon die 
Feststellung gemacht, daß wir bis 1968 
Getreide einführen mußten. Inzwischen sind 
wir zum Exportland von Getreide- und Milch­
produkten, aber natürlich auch von Viehpro­
dukten geworden. Auch bei Beschäftigten in 
der Landwirtschaft ist in den letzten J ahr­
zehnten eine große Umstrukturierung vor 
sich gegangen. 1951 gab es noch 990 000 
Beschäftigte in der Landwirtschaft - das 
waren 31 Prozent der Gesamtbeschäftigten 
Österreichs - ,  heute sind es nur noch 8 Pro­
zent. Von den 280 000 Betrieben sind zirka 
100 000 Vollerwerbsbetriebe, der Rest sind 
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Zuerwerbs- beziehungsweise Nebenerwerbs­
betriebe. 

Gerade in jenem Bereich, in dem ich tätig 
bin - im Linzer Raum -,  sind sehr viele 
Nebenerwerbsbauern in der Industrie 
beschäftigt. In der Industrie, im Dienstlei­
stungsbereich, im Gewerbe sind Arbeitneh­
mer aus der Landwirtschaft untergekommen. 
Ich glaube auch, daß diese Integration in den 
sechziger und siebziger Jahren ganz gut 
gelungen ist, denn das ist im Rahmen der 
Sozialpartnerschaft geschehen. Diese 
Umwandlung von einem hauptsächlichen 
Agrarland zu einem modernen Industriestaat, 
letztlich auch zu einem Wohlfahrtsstaat, ist in 
den letzten Jahrzehnten vor sich gegangen. 

Die direkten Zuschüsse an die Bergbauern, 
die unsere schöne Berglandschaft pflegen, 
sind Mitte der siebziger Jahre eingeführt wor­
den, und es freut mich, daß diese damals von 
der ÖVP belächelte Einführung in diesen 
Gesetzen verankert ist. Es ist heute unbestrit­
ten und anerkannt, daß dieser Schritt richtig 
war, um das Einkommen der Körndlbauern 
im nordöstlichen Bereich Österreichs jenem 
der Bergbauern ein wenig anzugleichen. 

Auch das Einkommen der in der Land- und 
Forstwirtschaft Tätigen ist in etwa parallel zu 
den Einkommen der übrigen Arbeitnehmer 
Österreichs gestiegen. Es müssen jedenfalls 
Einkommensrückgänge, wie sie in manchen 
EG-Ländern in der Landwirtschaft zu ver­
zeichnen waren, bei uns vermieden werden; 
auch dabei gibt es ein großes Problem der 
Anpassung. Aber auch ich bin der Meinung, 
daß kein Weg an der EG vorbeiführt. 

Es darf bei uns auf keinen Fall dazu kom­
men, daß ganze Bergtäler und Dörfer, wie 
man das in Oberitalien beziehungsweise in 
Frankreich sieht, verlassen werden. Die Wah­
rung unserer schönen Natur- und Kulturland­
schaft soll von der Gesellschaft mitgetragen 
werden; Landschafts- und Umweltpflege müs­
sen uns allen etwas wert sein. 

Meine Damen und Herren! Die Novellie­

rung der agrarischen Wirtschaftsgesetze ent­
hält umfassende Reformen des Milch- und 
Getreidemarktes, die in der vierjährigen 
Laufzeit der agrarischen Wirtschaftsgesetze 
in die Tat umgesetzt werden. 

Als wichtigste Änderung ist die konse­
quente Umsetzung der Budgetstabilisierung 
durch entsprechende Abänderungen anzuse­
hen. Im Detail wurden folgende Neuregelun­
gen vereinbart: 

Bei der Milch wird für die Laufzeit des 
Marktordnungsgesetzes bis 1992 der Bundes­
anteil an den Kosten der Milchverwertung ab 
1. 7 .  1988 mit maximal 16 Prozent des Inlands­
absatzes fixiert. Der sich aus der Budgetstabi­
lisierung ergebende Prozentsatz des Bundes­
anteiles wird j ährlich vor Beginn des Wirt­
schaftsj ahres vorn Landwirtschaftsminister 
im Einvernehmen mit dem Finanzminister 
festgelegt. 

Hauptziel der Novellierung im Milchbereich 
sind neben der Heranführung dieses Berei­
ches an die Anforderungen eines größeren 
Wirtschaftsraumes die Stärkung der Wettbe­
werbsfähigkeit, die Ausschöpfung von beste­
henden Rationalisierungsreserven und ein 
flexibles Ausgleichs- und Zuschußsystem, die 
Umstellung des Erzeugerpreissystems auf ein 
Richtpreissystem, die Verlagerung von Pro­
duktions- und Investitionsentscheidungen hin 
zu den Betrieben. 

Ein neues Ausgleichsbeitrags- und 
Zuschußsystem wird mit 1. 1. 1990 wirksam, 
wobei die Höhe der Zuschüsse und der Aus­
gleichsbeiträge nur in unbedingt nötigem 
Maße festgesetzt wird. Dem sollen möglichst 
wirtschaftlich geführte Be- und Verarbei­
tungsbetriebe zugrunde gelegt werden. 

Eine' erfreuliche Veränderung für die Kon­
sumenten: Mit Wirkung vom 1. 7. 1988 wird 
der Verbraucherpreis für Trinkmilch um 20 
Groschen, und zwar von 1 1 ,70 S auf 1 1 ,50 S 
gesenkt. Diese Preissenkung wird durch eine 
Reduktion der Beiträge und durch die Aus­
gleichskasse des Milchwirtschaftsfonds 
ermöglicht. Gleichzeitig werden weitere Ver­
billigungsaktionen zur Preisentzerrung durch 
den Milchwirtschaftsfonds erfolgen. 

Die Inverkehrssetzungsgenehmigungen für 
Produktionsaufträge werden gegenüber den 
bisherigen Regelungen liberaler gehandhabt 
und ab 1 .  1 .  1989 umgestellt. 

Entscheidungen bezüglich Investitionen 
können im Ausmaß bis zu 5 Millionen Schil­
ling allein von den Betrieben ab 1 .  1 .  1989 
getroffen werden, wenn sie im Abrechnungs­
system des Milchwirtschaftsfonds keine 
Abgeltung brauchen. Ab 1 .  1. 1990 erfolgt eine 
Anhebung des Umfanges der Investitionen 
auf 10 Millionen Schilling, wobei Betriebe bis 
zu diesem Ausmaß keine Genehmigung mehr 
brauchen. 

Bis zur Systemumstellung im Abrechnungs­
system ab 1 .  1 .  1990 erfolgt die Disposition im 
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bisherigen Umfang. Ab diesem Zeitpunkt 
wird sie reduziert, jedenfalls aber für Trink­
milch und Notsituationen aufrechterhalten. 

Mit Wirkung ab 1. 7 . 1988 werden Fruchtjog­
hurt und neue Produkte aus den Versorgungs­
gebietsregelungen ausgenommen. 

Die bisherige amtliche Preisregelung für 
die Erzeuger entfällt und wird durch ein 
Erzeugerrichtpreissystem ersetzt, wobei all­
fällige Preisverhandlungen sowohl auf der 
Erzeuger- als auch auf der Verbraucherebene 
in der Paritätischen Komission geführt wer­
den müssen. (Der Vo r s i t z  e n d e über­
nimmt wieder die Verhandlungsleitung.) 

Der Kostenrahmen im gesamten Milchwirt­
schaftssystem soll für die Dauer der Geltung 
des Molkereigesetzes zumindest stabil blei­
ben; durch Rationalisierungserfolge soll ein 
preispolitischer Spielraum geschaffen wer­
den. 

Im Interesse der Konsumenten wird eine 
weitere Verbesserung des hohen Qualitätsni­
veaus angestrebt. Ich möchte besonders beto­
nen: Österreichische Milchprodukte haben 
eine hohe Qualität. Wenn man hört, daß man 
im EG-Raum Milch bekommt, die drei 
Monate haltbar ist, ohne sie in den Kühl­
schrank stellen zu müssen, dann müssen wir 
schon sagen: Die Qualität der öster­
reichischen Milch ist sehr hoch, aber eine 
Angleichung an die Entwicklung in der EG 
wird vorgenommen. Da werden wir sicherlich 
mit großer Konkurrenz zu kämpfen haben. 

Zur Förderung der Strukturverbesserung 
und zur Minderung sozialer Härtefälle hat der 
Milchwirtschaftsfonds im Rahmen einer auf 
zwei Jahre befristeten Aktion für die Stille­
gung von Betriebsstätten 200 Millionen Schil­
ling zur Verfügung zu stellen. Es wird auch 
Rationalisierungen auf dem Arbeitnehmer­
sektor geben, und ich hoffe, daß es zu Härte­
ausgleichen kommen wird. 

Die freiwillige Milchlieferverzichtsaktion 
wird in modifiziertem Umfang fortgeführt. Es 
erfolgt eine Verbesserung der Handelbarkeit 
von Kontingenten für Milchlieferanten. Bei 
gänzlicher Übertragung wird es nur mehr für 
85 Prozent der Gesamtmenge wirksam. 

Meine Damen und Herren! Auch im Getrei­
debereich gibt es große Veränderungen. 
Neben der Budgetstabilisierung bildet die 
50 : 50-Teilung zwischen dem Bund und den 
Bauern weiterhin den Rahmen der Finanzie­
rung im Getreidebereich. Um diesen Rahmen 

sicherzustellen, sind eine wesentliche Verrin­
gerung der Getreideüberschüsse, eine Verrin­
gerung des Einsatzes von ertragsteigernden 
Betriebsmitteln und ein konsequenter Ausbau 
von Produktionsalternativen vorgesehen. 

Sollten ab den Getreideverhandlungen 1989 
unbedeckte Erfordernisse erwartet werden, 
so sind diese in erster Linie durch Maßnah­
men der Kostensenkung in Produktion und 
Vermarktung zu decken. 

Ab dem Bundesvoranschlag 1989 stehen vor 
allem zur Förderung der Produktionsalterna­
tiven als Sockelbetrag 403 Millionen Schilling 
seitens des Bundes zur Verfügung. Sollte der 
Bundesanteil am Gesamterfordernis der 
Finanzierung der Getreideverwertung und 
der Förderung der Produktionsalternativen 
höher sein als die zur Verfügung stehenden 
Bundesmittel, so erhöht sich - das ist im 
Gesetz so festgelegt - der Finanzierungsan­
teil der Landwirtschaft im notwendigen Aus­
maß, höchstens jedoch um einen Betrag von 
bis zu 403 Millionen Schilling. 

Die bisherige amtliche Preisregelung für 
den Erzeugerbereich entfällt und wird durch 
ein Erzeugerrichtpreissystem ersetzt, wobei 
Preisverhandlungen in der Paritätischen 
Kommission zu führen sind. Auch die bishe­
rige Preisregelung in bezug auf Handelsspan­
nen entfällt für den Inlandsbereich. Für 
Exportgetreide wird eine gegenüber der bis­
herigen Höhe geringere Handelsspanne fest­
gesetzt. 

Die Reglementierung der Anbauflächen ist 
ja auch schon von meinen Vorrednern bespro­
chen worden. Ich will aber trotzdem einige 
Beispiele anführen: Bei Roggen sind vorgese­
hen eine Anbaufläche von 60 000 Hektar und 
eine Übernahmemenge von 37 Doppelzent­
nern pro Hektar. 

Bei Qualitätsweizen: 76 500 ha Anbaufläche , 
42 Doppelzentner pro Hektar Übernahms­
menge. Mahlweizen: 90 000 ha Anbaufläche, 
50 Doppelzentner pro Hektar Übernahme. 
Durum: 12 000 ha, 30 Doppelzentner pro Hek­
tar Übernahme. 

Die Berechtigung für einen Weizenkontrakt 
wird an die Verpflichtung gebunden, daß 
Alternativkulturen im Verhältnis 1 : 0 ,3 ange­
baut werden oder entsprechend am Grünbra­
cheprogramm teilgenommen wird. Bei 
Durum-Weizen wird ab 1990 ein Vertragsan­
bau angestrebt, weshalb auf Aktionen des 
Bundes für Anbau und Lagerung verzichtet 
werden konnte. 

503. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)52 von 81

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 503. Sitzung - 16.  Juni 1988 21967 

Eduard Gargitter 

Für den Alternativanbau sind für 1987/88 
insgesamt 125 000 ha vorgesehen. Das Grün­
bracheprogramm wird auf bis zu 50 000 ha 
ausgeweitet. Die Förderung beträgt durch­
schnittlich 7 000 S pro Hektar. Die Finanzie­
rung erfolgt zwischen Bund und Bauern im 
Verhältnis von 7 5 : 25. 

Entfall der amtlichen Verbraucherpreisre­
gelung für Mehl und Brot; diese Regelung 
wird in der Paritätischen Kommission ver­
handelt. Entfall des Brotmehlpreisausgleiches 
zwischen Weizen und Brotmehl, des Kleinpak­
kungszuschlages und Aufhebung bestimmter 
Regelungen, wie zum Beispiel Vorschreibung 
von Ausmahlungssätzen und vieles andere 
mehr. 

Weiters : Weiterführung eines Transportko­
stenausgleiches für Getreide durch Einhe­
bung eines Ausgleichsbeitrages je Kilogramm 
Weizenvermahlung. 

Meine Damen und Herren! Zum Schluß 
kommend möchte ich anmerken, daß die Bau­
ern durch diese Marktordnungsgesetze mehr 
Verantwortung tragen und entscheidungs­
freier werden. Die Bauern und die in der 
Landwirtschaft Tätigen haben einen 
Anspruch auf gerechte Bezahlung für ihre 
Leistungen.  

Qualitätsprodukte, die verkauft werden 
können, haben ihren Preis. Leistungen für die 
Gesellschaft - wie die pflege der Kulturland­
schaft oder die Erhaltung der Lebensqualität 
in gefährdeten Regionen - müssen direkt 
bezahlt werden. Selbstverständlich haben die 
Bauern denselben Anspruch auf soziale 
Sicherheit wie alle anderen Bürger auch. 

Auch im 2 1 .  Jahrhundert wird Österreich 
Bauern brauchen: freie, gleichberechtigte 
Bauern in einem größeren Markt. In diesen 
Gesetzen gibt es Ansätze in dieser Richtung, 
daß der Bauer etwas freier von Fonds und 
anderen Dirigismen wird. Daher stimmen wir 
Sozialisten mit Freude diesen Gesetzen zu . -
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall 
bei SPÖ und ÖVP.) 13.44 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Frau Bundesrat Grete Pirchegger. Ich erteile 
es ihr. 

13.44 

Bundesrat Grete Pirchegger (ÖVP, Steier­
mark): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine Damen und Herren! Herr Bundes­
minister Riegler sagte im Plenum des Natio­
nalrates: "Es war mir ein persönliches Anlie­
gen, die agrarischen Wirtschaftsgesetze nicht 

einfach fortzuschreiben, sondern inhaltlich 
und substantiell zu reformieren." - Dies ist 
auch gelungen! 

Minister Riegler hat die Marktordnung gut 
vorbereitet. Es gab viele Gespräche mit Bau­
ern und mit den Sachverständigen der Inter­
essenvertretung. Bundesminister Riegler 
geht den richtigen Weg: zuerst mit den Betrof­
fenen zu sprechen und dann die Marktord­
nung vorzulegen und zu beschließen. 

Es gibt erstmals keine bloße Verlängerung, 
sondern effektive Änderungen. Mit der 
Marktordnungsgesetz-Novelle 1988 wurden 
tiefgreifende Reformschritte eingeleitet. Es 
ist in vielen Bereichen eine Entbürokratisie­
rung erfolgt. Auch wird es spürbare Kosten­
einsparungen geben, die sowohl den Bauern 
als auch den Konsumenten zugute kommen 
werden. 

Die Reform schafft auch die Möglichkeit, 
Budgetmittel, die im Rahmen der Marktord­
nung eingespart werden, direkt an die Bauern 
weiterzuleiten. Man sollte auch darangehen, 
die Leistungen der Bauern als Landschafts­
schützer direkt zu honorieren. Was die Bau­
ern, vor allem die Bergbauern, für den Frem­
denverkehr leisten, ist ohnehin unbezahlbar. 
Urlaub auf dem Bauernhof wird von den 
Gästen gerne angenommen; es gab im vorigen 
Jahr wieder eine Steigerung. Der Gast fühlt 
sich wohl auf dem Bauernhof. Es kommt 
dabei zu wertvollen Kontakten mit den Kon­
sumenten, und es kommt zu zwischenmensch­
lichen Beziehungen. 

Ich möchte hier auf ein Problem aufmerk­
sam machen, das mich beschäftigt. Selbst 
macht ein Bauer nie Urlaub oder fast nie. 
93 Prozent der Bauern waren noch nie auf 
Urlaub, bei den Bergbauern sind es sogar 
98 Prozent. Auch der Bauer würde gerne ein­
mal die Möglichkeit nützen, auszuspannen, 
echte Freizeit zu haben. Dazu braucht er aber 
Geld, und es bedarf einer verläßlichen 
Betriebshilfe. Da wäre eine Chance für 
Nebenerwerbsbauern gegeben, die ihren 
Arbeitsplatz in der Industrie verloren haben. 
Man könnte sie als Betriebshelfer einsetzen. 
Ich könnte mir auch eine Mitfinanzierung der 
Betriebshilfe durch das Sozialministerium, 
durch Sozialminister Dallinger vorstellen. 

Sehr dankbar sind wir Bauern dafür, daß 
die Direktzahlung für die Bergbauern ausge­
baut wird und nun in der Marktordnung ver­
ankert ist. Die Bauern sollen nicht länger als 
Unterstützungsempfänger angesehen wer­
den, denn sie leisten mit ihrer Arbeit einen 
Beitrag zur gesamten Wirtschaft. 
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Erfreulich ist es auch, daß es jetzt möglich 
ist, mehr marktwirtschaftliches Denken ein­
fließen zu lassen. Ich denke da an die Direkt­
vermarktung. Biologisch geführte Betriebe 
können ihre Produkte auf den Bauernmarkt 
bringen. Es ist dies sicher nur für wenige eine 
Möglichkeit. Aber ich sage immer: Die Wert­
schöpfung bei der Direktvermarktung bleibt 
in Bauernhand. Es kommt auch dabei zu dem 
ganz wichtigen Brückenschlag zwischen Kon­
sumenten und Produzenten. Beim Verkauf 
müssen wir Bauern noch viel lernen, aber es 
ist eine Chance für uns . Es ist ja wirklich so, 
daß wir in der Vergangenheit wohl sehr gut 
erzeugen konnten, aber das Verkaufen haben 
wir verlernt. 

Die Viehzucht ist für Grünland- und Berg­
bauern von essentieller Bedeutung. Aus die­
sem Grund muß der Absicherung des Vieh­
und Fleischmarktes besonderes Augenmerk 
zugemessen werden. Ich bitte den Herrn 
Landwirtschaftsminister, alle Anstrengungen 
zu unternehmen, um weitere Preisverluste 
auf diesem Sektor hintanzuhalten. 

Für die Viehwirtschaft gibt es klare Formu­
lierungen von Bestimmungen in der Viehwirt­
schaftsgesetz-Novelle. Nunmehr ist festgelegt, 
daß für das Halten von Rindern und Schwei­
nen auch das Vorhandensein einer entspre­
chenden Mindestausstattung an selbstbewirt­
schafteter Futterfläche Voraussetzung ist. Wir 
glauben, daß die Werte, die für den Flächen­
bezug festgesetzt wurden, sehr realistisch 
sind: einerseits von der Futterbasis her , ande­
rerseits aber auch in bezug auf die Umwelt. 
Es handelt sich dabei um einen wichtigen 
Schritt für die Zukunft. 

Die Verwendung von Hormonen zur Wachs­
tumsförderung ist laut Lebens- und Futtermit­
telgesetz nicht gestattet. Ich bitte den Herrn 
Bundesminister Riegler, daß das auch in 
Zukunft so bleiben soll. Die Erhöhung der 
Zahl der Kühe auf 50 bei der Mutterkuhhal­
tung sehe ich als sehr positiv an. Dies ist eine 

. echte Alternative für die Bergbauern. 

Ich möchte nicht von ferner Vergangenheit 
sprechen, sondern von der letzten Sitzung des 
Nationalrates, in der Abgeordneter Haider 
von einem Husch-Pfusch-Gesetz gesprochen 
hat und davon, daß sich im Bereich der Agrar­
politik nichts ändern werde. Haider sagte 
auch: Mit dieser Novelle hat Bundesminister 
Riegler die Bauern im Regen stehen lassen. 

Ich sage nur: Bundesminister Riegler hat 
für uns Bauern Sicherheit geschaffen, damit 
wir auch in Zukunft bestehen können. Wir 

stehen hinter unserem Herrn Bundesmini­
ster, und wir geben diesem Gesetz gerne 
unsere Zustimmung. (Beifall bei der ÖVP und 
bei Bundesräten der SPÖ.) 13.51 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Holzinger . Ich erteile es ihm. 

13.51 

Bundesrat Erich Holzinger (ÖVP, Ober­
österreich): Herr Vorsitzender! Herr Bundes­
minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Kollege Schachner hat in seinen 
Ausführungen einen Begriff, im negativen 
Sinn, wie ich es empfunden habe, sehr strapa­
ziert, nämlich den des "Schreibtischbauern" . 
Ich glaube, Sie wollten damit sagen, daß der 
Abbau der Bürokratie auch ein Erfolg dieses 
Gesetzes ist. Ich persönlich halte es auch für 
einen Erfolg im allgemeinen, daß Bauern sich 
an den Schreibtisch setzen, ihre Probleme 
durchstudieren und durchrechnen und damit 
nicht nur mit der Faust, sondern auch mit 
dem Kopf ihre Arbeit verrichten. Ich ver­
wahre mich dagegen, wenn der Begriff 
"Schreibtischbauer" als abwertende Bezeich­
nung verwendet wird. 

Mit der von meinen Vorrednern eingehend 
behandelten Marktordnungsgesetz-Novelle 
1988 wird eine Anpassung der Landwirtschaft 
an die Erfordernisse des Marktes voll in Gang 
kommen. In diesem Zusammenhang muß 
man auch die Mühlengesetz-Novelle 1988 
sehen. Ich möchte mich mit diesem Bereich 
der Wirtschaftsgesetze auseinandersetzen. 

Das Mühlengesetz ist 1960 in Kraft getre­
ten. Aus Beurteilungen seitens anderer Län­
der im europäischen Raum geht hervor, daß 
Österreich damals ein Gesetz mit Vorbild­
funktion geschaffen hat. Die Mühlen haben 
nämlich seit dieser Zeit in einer Aktion zur 
Produktivitätssteigerung ihren Bestand von 
damals 1077 Betrieben auf heute 409 Betriebe 
reduziert, das ist eine Reduktion um 62 Pro­
zent . 

Wenn wir j etzt verschiedene Argumente 
zum neuen Mühlengesetz - ich sage gleich 
vorweg, daß ich es persönlich sehr begrüße -
gehört haben, so ist daraus hervorgegangen, 
daß eine neuerliche Strukturverbesserung der 
Mühlen zur Steigerung der Produktivität 
erforderlich ist. Diese Mühlengesetz-Novelle 
betrifft also eine Berufsgruppe, die bisher von 
einem Schrumpfungsprozeß in einem hohen 
Ausmaß wie kaum ein anderer Berufsstand 
betroffen war. Ziel war und ist es, gesunde 
Betriebe in diesem Bereich zu schaffen. Die 
monatliche Vermahlungsmenge der Mühlen 
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in Österreich ist von damals 71  647 Tonnen 
auf 54 422 Tonnen reduziert worden. Das ist 
ein Rückgang um 25 Prozent. 

Ich glaube, daß dieser Rückgang doch auch 
damit zu begründen ist, daß man in Notzeiten 
eben mehr Brot ißt und in Zeiten des Wohl­
standes den Brotkonsum eher reduziert, noch 
dazu wenn es in der Werbung heißt, daß man 
angeblich von Brot dick wird. Ich habe es von 
dieser Stelle aus schon einmal gesagt: Von 
Brot und Wasser allein kann man leben, ohne 
krank zu werden, und man kann sich damit 
gesund ernähren. Von Brot allein wird man 
nicht dick, dick wird man, wie die Erfahrung 
zeigt, von dem, was man auf das Brot streicht. 
Das ist eine Tatsache, aber das sei nur am 
Rande angemerkt. 

Ein Größenvergleich der österreichischen 
Mühlen zeigt, daß wir eine große Anzahl von 
Klein- und Kleinstmühlen haben, die aber nur 
einen bescheidenen Anteil am Mehlmarkt 
aufweisen. Es sind 180 Mühlen - ich habe 
Ihnen vorhin gesagt, daß wir insgesamt 409 
Mühlen haben - ,  die pro Monat ein Vermah­
lungskontingent bis zu 20 Tonnen haben, und 
89 Mühlen, die zwischen 30 und 50 Tonnen 
monatlich an Vermahlungskontingent haben. 

Solche Betriebe können ohne irgendeinen 
Nebenerwerb kaum wirtschaftlich geführt 
werden. Daher ist es in der Regel so, daß die­
sen Betrieben entweder eine Landwirtschaft, 
ein kleines Sägewerk oder andere Betriebsbe­
reiche angeschlossen sind, aber in der Regel 
immer wieder Betriebsbereiche, die ebenfalls, 
sowie die Landwirtschaft selbst, mit Proble­
men behaftet sind. 

Die Erfahrungen in der Europäischen 
Gemeinschaft zeigen, daß es trotz großer Kon­
kurrenz kaum zu Strukturveränderungen 
kommt, das heißt, daß sich diese kleinen 
Betriebe immer wieder der geänderten Situa­
tion anpassen müssen, um nicht vom Markt 
zu verschwinden. Das ist, glaube ich, darauf 
zurückzuführen, daß das meistens Betriebe 
sind, die "nur" mit Familienmitgliedern 
geführt werden. Da besteht eben eine traditio­
nelle Verbundenheit mit dem, was man von 
seinen Vorfahren ererbt hat. Man könnte 
sagen, so ein Betrieb wird quasi als Hobby 
weitergeführt. 

Die EG hat aber darauf reagiert und hat 
Betriebe dieser Größenordnung in ihre offi­
ziellen Statistiken nicht mehr aufgenommen, 
um so ein klares Bild der eigentlichen Markt­
belieferer zu bekommen. 

Die österreichische Mühlenstruktur ist ver­
gleichbar mit der bayrischen Mühlenstruktur. 
55 Mühlen von diesen 409 Betrieben vermah­
len rund 80 Prozent des Bedarfs, den wir in 
Österreich haben. 

Wie ging aber diese Reduzierung vor sich? 
- Der Mühlenfonds zahlte für stillgelegte 
Mühlen bisher rund 255 Millionen Schilling 
und hat damit das Kontingent abgelöst. 
Zusätzlich sind rund 5,5 Millionen Schilling 
für den sozialen Härteausgleich bereitgestellt 
worden, um Mitarbeitern, die von diesen Still­
legungen betroffen wurden, zu helfen. Es muß 
festgestellt werden, daß diese Mittel aus­
schließlich von den Mühlen aufgebracht wur­
den. Das sind also keine Gelder, die aus 
irgendwelchen Bundeszuschüssen kommen. 
Auch kalkulatorisch gab es keine Einbezie­
hung in die Preisgestaltung, denn, wie Sie 
wissen, gab es bei den Mühlen bisher einen 
geregelten Endverbraucherpreis. Und so sind 
die Mühlenbesitzer die einzige Gruppe, die 
mit eigenen Mitteln für eine geordnete Struk­
turbereinigung gesorgt haben. 

Natürlich hat das bei den j etzt bestehenden 
Mühlen in weiten Bereichen zu Rationalisie­
rungsmaßnahmen in der Form geführt, daß 
die Betriebe automatisiert wurden, um bei 
den vorgegebenen Preisen soweit wie möglich 
wettbewerbsfähig bleiben zu können. 

Es besteht die Absicht, mit diesem neuen 
Gesetz den begonnenen Strukturbereini­
gungsprozeß in den nächsten vier Jahren fort­
zusetzen. Es wurde beschlossen, durch eine 
beachtliche finanzielle Entschädigung einen 
Anreiz zu bieten, in den nächsten sieben 
Monaten aus der Mühlenwirtschaft auszustei­
gen. 

Positiv wäre es, wenn man die Anzahl der 
Betriebe so verringern könnte, daß die ver­
bleibenden durch Aufstockung ihrer Vermah­
lungskontingente, die von den stillegelegten 
Betrieben frei werden, rationeller und damit 
auch wettbewerbsfähiger arbeiten könnten. 

Ein Problem in diesem Bereich stellt die 
Einfuhr von Sonderbackwaren und Getreide-, 
also Zerealprodukten dar, deren Wert j ährlich 
etwa 1 Milliarde Schilling beträgt; das sind 
etwa 7 Prozent der Gesamtvermahlungs­
menge in Österreich. Es bedarf gerade in Vor­
bereitung auf einen Beitritt zur Europäischen 
Gemeinschaft ganz besonderer Anstrengun­
gen der zuständigen Wirtschaftsbereiche wie 
Bäckereien, gewerbliche und industrielle 
Nahrungsmittelfabriken, mehr in diesen 
Markt einzudringen, um einerseits den 
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Getreideverbrauch im Inland zu erhöhen, 
andererseits aber auch für die Mühlen den 
Absatz ihrer Produkte zu sichern beziehungs­
weise ihn auf jenes Maß zurückzuführen, das 
eigentlich dem normalen Verbrauch ent­
spricht. 

Dazu bedarf es Rahmenbedingungen, und 
ich meine, daß die kurz vor Beschlußfassung 
stehende Steuerreform zur Stärkung in die­
sem Wettbewerb ein wertvoller Beitrag sein 
wird, ein Wettbewerb, der natürlich auch den 
Exportbereich umfassen muß. 

Dieses Mühlengesetz setzt also für die ein­
zelnen Betriebe bestimmte Vermahlungsmen­
gen fest. Außerhalb dieser festgelegten Ver­
mahlungsmenge ist es den Mühlen möglich, 
für den Mehlexport, soweit dieser eben erfol­
gen kann, über das Kontingent hinaus Ver­
mahlungen durchzuführen. 

Einige Vergleichszahlen hiezu: Die indi­
rekte Exportvermahlung hat 1986 etwa 12 000 
Tonnen und 1987 etwa 13 000 Tonnen betra­
gen. Die direkte Exportvermahlung hat 1983 
eine Rekordhöhe von 29 000 Tonnen erreicht, 
um dann 1986 auf 70 und 1987 auf 6 Tonnen 
zurückzugehen. Es war also bei den direkten 
Exportvermahlungen eine ungünstige und bei 
den indirekten Exportvermahlungen eine 
günstige Entwicklung festzustellen. Sowohl 
für direkte als auch für indirekte Exportver­
mahlungen wurde im Jahre 1 987 vom Mühlen­
fonds ein Betrag von 19 ,5 Millionen Schilling 
beigestellt. Auch hier gilt wieder: Dieses Geld 
wurde von den Mühlen selbst aufgebracht. 

Ohne das im Mühlengesetz verankerte 
Exportförderungsinstrumentarium wären ein 
Beitrag der Mühlenwirtschaft zur Verwertung 
inländischer Brotgetreideüberschüsse und 
vor allem eine Verbesserung unserer Han­
delsbilanz nicht möglich gewesen. 

Es ist bekannt - ich habe es eingangs 
schon erwähnt -, daß sich auch andere Län­
der bemühen, ein Instrumentarium zur Rege­
lung im Vermahlungsbereich zu schaffen und 
diesem tödlichen Wettbewerb, wie er in man­
chen Ländern festzustellen ist, entgegenzutre­
ten. 

Ein besonderes Beispiel hiefür ist Frank­
reich, das schon seit dem Jahre 1935  Vermah­
lungsregelungen hat und seit längerer Zeit 
eine Regelung besitzt, die unserem Mühlenge­
setz 1981 vergleichbar ist. 

In der Bundesrepublik Deutschland bemüht 
man sich im Augenblick durch Stillegungsak-

tionen darum, eine ähnliche Wirkung, wie wir 
sie in Österreich erzielen konnten, zu errei­
chen. Allerdings wird dort - und das muß 
auch dazugesagt werden, das konnte ich am 
vergangenen Freitag bei der Bundestagung 
der Müller vom Vertreter Bayerns hören -
eher zögernd und mit einem Betrag von etwa 
10 Prozent dessen, was bei uns der Mühlen­
fonds für die Stillegung einsetzt, operiert. 
Also wird es im Augenblick sicher eher 
schwierig sein, hiebei große Erfolge erzielen 
zu können. 

Für uns ist interessant, daß die EG in Brüs­
seI sagt, daß unser Mühlengesetz, das jetzt 
beschlossen wird, als EG-konform zu bezeich­
nen ist. Es bleibt nur zu hoffen, daß es nach 
den vier Jahren, für die dieses Gesetz 
beschlossen wurde, wieder eine Verlängerung 
der Geltungsdauer gibt, um damit der Müh­
lenwirtschaft entsprechende Möglichkeiten 
zu eröffnen. 

Ich möchte noch einmal ganz kurz zusam­
menfassen, welche Ziele mit diesem Mühlen­
gesetz angestrebt werden. 

Erstens: Die Durchsetzung der das Brotge­
treide betreffenden Strukturverbesserungs­
maßnahmen im Bereich der Marktordnung 
durch die Verpflichtung der Mühleninhaber 
zur Vermahlung von Brotgetreide als Kon­
trakt- oder Lageraktionen. Also eine Überein­
stimmung mit der Marktordnung. 

Zweitens: Verstärkte Inanspruchnahme der 
Möglichkeit zur direkten Exportvermahlung 
durch Nichtanrechnung dieser Vermahlung 
auf die Vermahlungsmenge der Mühle. 

Drittens: Beschleunigung der Verbesserung 
der Struktur der österreichischen Mühlen­
wirtschaft durch entsprechende Regelungen 
im Zusammenhang mit der Mühlenstillegung, 
also Festsetzung von Ablösebeträgen und 
Zusatzvermahlungen und Verkauf von Ver­
mahlungsmengen. 

Viertens: Die Verlängerung der Geltungs­
dauer des Gesetzes um vier Jahre. 

Die Vollziehung des vorgeschlagenen 
Gesetzes wird dem Bund mit Ausnahme der 
zur Förderung direkter Exportvermahlungen 
im Rahmen der bereits bestehenden Förde­
rungsmöglichkeiten für den Export von 
Getreideverarbeitungsprodukten vom Bun­
desministerium für Land- und Forstwirtschaft 
aufzuwendenden Mittel keinen vermehrten 
Verwaltungs aufwand und keine erhöhten 
Verwaltungskosten bringen. 
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Ich habe schon gesagt, es gibt also die Mög­
lichkeit von Ausnahmen außerhalb der Kon­
tingentierung. Das ist zum ersten natürlich 
der Export, aber zum anderen auch die Lohn­
vermahlung - das ist aber ein eher beschei­
dener Beitrag - von Getreide, das im Selbst­
versorgungsbereich der heimischen Landwirt­
schaft verbraucht wird, und Getreide aus bio­
logischem Anbau, das im Sinne des öster­
reichischen Lebensmittelbuches entspre­
chend den hiefür ergangenen Erlässen ver­
mahlen wird. 

Die Entscheidung der Mühlen, die Ver­
kaufspreisregelung aufzuheben und sich dem 
freien Wettbewerb zu stellen, ist ein weiterer 
Beitrag zur Vorbereitung auf den späteren 
Beitritt zum europäischen Binnenmarkt und 
zur Senkung der Brotpreise. 

Hier muß man allerdings differenzieren. 
Während beim Roggen, also dem Grundpro­
dukt für Schwarzbrot, die Förderungen in 
Zukunft wegfallen, kann es bei Schwarzbrot 
zu einer Anhebung der Preise kommen, 
soweit das nicht im Wettbewerb wieder ausge­
glichen wird. Sicherlich wird aber Weißbrot 
billiger werden. 

Eine große Bedeutung, wie ich meine, hat 
dieses Gesetz auch für die umfassende Lan­
desverteidigung. Daß diese Annahme berech­
tigt ist, dokumentiert sich dadurch, daß ein 
Vertreter des Bundesministeriums für Lan­
desverteidigung im Mühlenkuratorium ver­
treten ist. Es kann im Sinne der umfassenden 
Landesverteidigung nicht Ziel sein, einige 
wenige Betriebe, möglicherweise noch dazu in 
einem ganz bestimmten Gebiet konzentriert, 
zu erhalten. Hier ist es notwendig, eine Streu­
ung zu erzielen. Das heißt also: Erhaltung 
einer bestimmten Mühlenstruktur - und das 
über ganz Österreich verteilt. 

Auch die dezentrale Getreidelagerung ist 
ein wichtiger Faktor im Rahmen der Landes­
verteidigung. Wichtig ist auch, daß entspre­
chende Lagerreserven gehalten werden, was 
natürlich Geld kostet. Es fördert der Bund die 
Ein- und Auslagerung von Getreide im Rah­
men der Lageraktion, um seinen Beitrag 
einer entsprechenden Vorratshaltung zu lei­
sten. Österreich kann zurzeit etwa einen J ah­
resbedarf an Getreide lagern. 

Ich glaube, daß dieses Gesetz positiv zu 
beurteilen ist, und es ist zu hoffen, daß es so 
wirkt, daß der bevorstehende Schritt in die 
EG auch erfolgreich gesetzt werden kann. 
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der 
SPÖ.) 14.10 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
gemeldet Herr Bundesrat Dkfm. Dr. Karl 
Pisec. Ich erteile es ihm. 

14.11 

Bundesrat Dkfm. Dr. Karl Pisec (ÖVP, 
Wien) : Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Hoher Bundesrat! Ich werde mich in mei­
nen, wie gewohnt, kurzen Ausführungen 
nicht mit den Landwirtschaftsgesetzen, so 
wichtig diese auch sind, sondern mit dem 
Paket der übrigen Wirtschaftsgesetze befas­
sen, weil darin ja auch eine wesentliche 
Bedeutung für die Gestaltung des öster­
reichischen Wirtschaftslebens zu finden ist. 

Zuallererst möchte ich am Beginn als Ver­
treter der gewerblichen Wirtschaft dem Res­
sortchef des Landwirtschaftsministeriums 
gratulieren, daß es dieses Mal möglich war, 
dieses Paket der Wirtschaftsgesetze - im 
Gegensatz zu den vergangenen 18 Jahren -
in einer sachlicheren Atmosphäre , in einer 
ruhigeren Umgebung und daher eigentlich 
auch mit mehr Erfolg - wenn man es genau 
betrachtet - zu verhandeln, als das bisher 
der Fall war. 

Ich betrachte das als ein kräftiges Lebens­
zeichen nicht nur des Fachministers, sondern 
auch aller, die mitverhandelt haben. 

Zu den anderen Gesetzen möchte ich aber 
doch, weil es auch in den Erläuterungen zum 
Preisgesetz insbesondere angeführt ist, mah­
nend darauf hinweisen, daß das Schrottlen­
kungsgesetz und das Preisgesetz - in gewis­
ser Hinsicht wäre es auch das Erdöl-Bevorra­
tungsgesetz, aber da gibt es Bestimmungen, 
die die EG selber anwendet - eigentlich nicht 
EG-konform sind. Sie müssen daher in 
Zukunft, nach Ablauf dieser vier Jahre, über­
dacht werden, wenn wir dem europäischen 
Binnenmarkt ab 1992, wenn er geschaffen 
sein wird, angehören wollen. 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf 
die Erläuterungen in 583 der Beilagen. Auf 
der ersten Seite dieser Erläuterungen steht, 
daß die nationale behördliche Preisregelung 
mit dem Recht der europäischen Wirtschafts­
gemeinschaft grundsätzlich nicht unverein­
bar ist, aber daß die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes dabei manchmal 
einen anderen Weg gegangen ist. Insbeson­
dere die Festsetzungen von Importpreisen 
haben den Charakter von mengenmäßigen 
Beschränkungen und sind daher anders zu 
handhaben, wenn diese EG-konform sein sol­
len. 
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Es gibt aber auch Ausnahmen, die ange­
führt sind, zum Beispiel in Großbritannien 
und Irland die Regelungen auf dem Erdgas­
sektor im Rahmen der British Gas Company, 
auf dem Sektor der Arzneimittel in Griechen­
land und Frankreich oder auf dem Sektor des 
Rindfleisch-Detailhandelspreises in Frank­
reich. Es gibt also Möglichkeiten, besondere 
nationale Notwendigkeiten extra zu verhan­
deln. 

Für uns ist es notwendig, daß wir solcherart 
- und besonders diese Landwirtschaftsge­
setze sind ein erster Schritt nach Europa -
diesen Schritt mit der Schaffung der notwen­
digen wirtschaftlichen Rahmendingungen 
gehen. Diese schaffen die Voraussetzung für 
die gesamte Wirtschaft - die gewerbliche 
und die Agrarwirtschaft - ,  den gemeinsamen 
Markt zu erreichen, zu bestellen und die dorti­
gen Wirtschaftsverhältnisse prosperierend 
mitzuerleben. 

Daß bei diesen umfassenden Gesetzen, die 
wir heute zu verhandeln haben, doch ein sol­
cher Konsens erreicht werden konnte, stimmt 
mich optimistisch dahin gehend, daß die noch 
zu beschließenden großen Gesetzeswerke, die 
bis zum Sommer der parlamentarischen Ver­
handlung unterliegen, insbesondere die Steu­
erreform, auch in einem ansprechenden 
Klima zur Förderung der österreichischen 
Wirtschaft, zur Budgetgesundung, zur Schaf­
fung entsprechender Rahmenbedingungen 
abgehandelt werden können. Ich ersuche alle 
damit Beschäftigten, das auch wirklich zu 
beherzigen! Wenn man die gestrigen Verhand­
lungen betrachtet, sieht man, daß da noch ein 
weiter Weg zurückzulegen sein wird. 

In der Frage des Erdöl-Bevorratungsgeset­
zes gehen wir auch einen interessanten Weg. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf 
den Bericht der Bundesregierung III-66 der 
Beilagen in Durchführung des Entschlie­
ßungsantrages des Nationalrates vom 16.  De­
zember 1987, in dem darauf hingewiesen wird, 
daß nicht nur in der Europäischen Gemein­
schaft Verpflichtungen und Auflagen zur Min­
destvorratshaltung von Erdöl, Kohle und 
anderen Energieträgern bestehen, sondern 
daß auch Österreich in der Befolgung dieses 
Auftrages in Verbindung mit dem Status der 
immerwährenden Neutralität, nämlich stän­
dig ein bestimmtes Ausmaß an wirtschaftli -
cher Unabhängigkeit zur Wahrung seiner 
autonomen Handlungs- und Entscheidungs­
freiheit im Auge zu behalten, diese Regelun­
gen durchzuführen hat. Und das ist j a  in vor­
liegendem Gesetz geschehen. 

Lassen Sie mich noch im Detail zum Preis­
gesetz näher Stellung nehmen. Ich habe die 
Ausnahmsmöglichkeiten schon angeführt, 
möchte aber doch noch ergänzend darauf hin­
weisen, daß auch die in der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS -
Vereinbarung nach Artikel 61 - , vorhande­
nen Regelungen in Zukunft nicht mehr EG­
konform sein werden. Das trifft unsere Stahl­
industrie und den Briefwechsel, den wir dar­
über haben. 

In der Frage des über Einspruch der Bun­
desländer im Preisgesetz nicht mehr enthalte­
nen § 1 a, wohl aber in den ursprünglich noch 
angeführten Erläuterungen verweise ich 
nachhaltig darauf, daß hier Kompetenzen des 
Bundes aufgrund der Interpretation der 
Erläuterungen zum Preisgesetz - siehe Seite 
6 oben - noch beibehalten werden. Das 
bezieht sich hauptsächlich auf die Festset­
zung der Tarifstruktur für den Strompreis. 

Diese Frage wird nach mir Hofrat Dr. Stri­
mitzer eingehend unter dem Gesichtspunkt 
der juristischen Betrachtung und der verfas­
sungsrechtlichen Überlegungen aus dem 
Blickpunkt der Länderkammer behandelt. 

Ich darf dem Exekutivorgan der Bundesre­
gierung, dem Herrn Bundesminister, doch 
nahebringen, daß dieser Teil der gesetzgeben­
den Körperschaft im Parlament, nämlich die 
Länderkammer, durch mich und dann - wie 
Sie hören werden - durch Herrn Hofrat Stri­
mitzer darauf hinweist, daß wir wegen dieser 
Vermischung der Kompetenzen Bedenken 
grundsätzlicher Natur haben, sodaß man in 
Zukunft Bedacht auf diesen Einwand wird 
nehmen müssen. Aus prinzipiellen Gründen 
der Rechtsprechung erfordert eine echte Ver­
tretung der Länderkompetenzen die Deponie­
rung des Einwandes gegen die sich aus diesen 
Erläuterungen ergebende Bundeskompetenz, 
die der Frage der Gestaltung des Stromtari­
fes, aber insbesondere der Tarifstruktur zuwi­
derlaufend ist. 

Zur Frage Preisregelung, Preisgesetz, Prei­
streiberei, Paragraph 14, ortsüblicher Preis. 
Meine Damen und Herren! Die gewerbliche 
Wirtschaft bedauert zutiefst, daß in dieser 
Frage kein Verhandlungsergebnis zustande 
gekommen ist. 

Mit Rücksicht darauf, daß so große Interes­
sen der österreichischen Landwirtschaft und 
andere Wirtschaftsinteressen in anderen 
Gesetzen geregelt werden konnten, haben die 
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Vertreter der gewerblichen Wirtschaft im 
Ausschuß letztlich dann zugestimmt. 

Ich möchte anmerken, daß es besonders für 
die kleinen Handelsbetriebe, für den Lebens­
mitteleinzelhandel unerträglich geworden ist, 
bei der geringfügigsten Überschreitung, 
obwohl sich die Struktur der Wirtschaftskör­
per verändert hat, weiterhin vor den Kadi 
geschleppt zu werden. Das ist existenzbedro­
hend! 

Die Preisbehörden in ganz Österreich, ver­
körpert durch die Bezirkshauptmannschaf­
ten, können pro Bezirkshauptmannschaft -
und das hat man in der Vergangenheit schon 
gesehen - Preisüberschreitungen tolerieren 
oder nicht tolerieren. Sie können bei besonde­
ren Gütern Preisüberschreitungen nicht ein­
mal ahnden, oder sie können sehr streng vor­
gehen. 

Folgendes steht aber fest: Die moderne 
Wirtschaftsform zum Beispiel im Lebensmit­
telhandel hat dazugeführt, daß auf der einen 
Seite der Großmarkt, der Supergroßmarkt, 
errichtet wurde, wo auf der anderen Seite der 
Lebensmitteldetaillist schon längst seine Nah­
versorgungsaufgaben erfüllt hat. Der Super­
markt hat natürlich Preise - der ortsübliche 
Preis könnte dann von dort abgeleitet werden 
- ,  die ja geringer sein müssen als die Detail­
verkaufspreise des kleinen Händlers, des klei­
nen Greißlerladens ums Eck. 

Wenn Sie bedenken, welch große Bedeu­
tung die Nahversorgung hat, wie notwendig 
die Aufrechterhaltung der Existenz der klei­
nen Lebensmittelhändler ist, so müßte unser 
Appell doch bei den Sozialpartnern und allen 
daran Interessierten und Beteiligten gehört 
werden. Ich ersuche sehr, noch einmal diesbe­
zügliche Verhandlungen zu beginnen, denn 
daß dies fehlt, ist doch ein großer Mangel der 
Wirtschaftsgesetze . 

Darüber hinaus ist die Aufrechterhaltung 
des Greißlers ums Eck in den größeren Bal­
lungszentren, in den Großstädten, besonders 
für die älteren und einsamen Menschen, für 
die soziologische Gestaltung des Viertels, des 
Grätzels , in dem sie leben, von besonderer 
Bedeutung, denn dort haben sie ihren Kom­
munikationsmittelpunkt. 

Ich darf darauf verweisen, daß wir versu­
chen, diesbezüglich zu einer Regelung zu 
gelangen. Ich ersuche den damit betrauten 
Herrn Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten - ich appelliere an ihn - ,  
im Erlaßwege schon jetzt die Preisbehörden 

anzuweisen, bei Überschreitungen des ortsüb­
lichen Preises über die bisher durch die 
Spruchpraxis fallweise in einzelnen Bundes­
ländern tolerierten 5 Prozent hinauszugehen, 
nämlich auf 10 Prozent, und dies bundesein­
heitlich . Ein derartiger Erlaß würde im 
Augenblick eine entsprechende Regelungs­
möglichkeit bieten. 

Zu einer anderen Regelung des Preisgeset­
zes , zu § 1 1  c. (2), bezüglich gezielter Werbung 
in Österreich durch ausländische Anbieter 
und der damit zusammenhängende Preisge­
staltung. 

Das ist insbesondere für die westlichen 
Bundesländer Salzburg und Oberösterreich 
von großer Bedeutung und wurde als Abände­
rungsantrag, als Drei-Parteien-Antrag im 
Nationalrat beschlossen. Ich begrüße diese 
Regelung als sehr positiv, weil damit den 
berechtigten Sorgen und Beschwerden des 
Handels in den Grenzgebieten der von mir 
genannten Bundesländer Rechnung getragen 
wird, denn sie stehen einer Konkurrenz 
gegenüber, die unter anderen Startbedingun­
gen arbeitet. 

Das Ausweisen der zu entrichtenden Ein­
gangsabgaben, wie Zölle, Ausgleichsabgaben 
und anderer Vertriebsabgaben, der Hinweis, 
daß zum angegebenen Preis noch diese Abga­
ben in österreichischen Schillingen dazukom­
men, schafft eine gewisse Veränderung der 
Wettbewerbsverhältnisse und führt eher zu 
einer vergleichenden Wettbewerbsneutralität, 
die ja jetzt nicht ganz gegeben ist. 

Eines steht fest: Die Regelungen des euro­
päischen Marktes, meine Damen und Herren, 
werden natürlich irgendwann die von mir 
zitierten beiden Eigenheiten des Preisgeset­
zes überflüssig machen, denn dann wird es 
keine Grenzen geben, dann werden wir einen 
großen Wirtschaftsraum haben, in dem Kon­
kurrenzverhältnisse anders ausgetragen wer­
den. 

Daher appelliere ich an die Sozialpartner, 
appelliere ich an die Bundesregierung, jene 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die es der 
österreichischen Wirtschaft nicht nur ermögli­
chen, dann die geänderten Konkurrenzver­
hältnisse in Österreich zu ertragen, sondern 
es der österreichischen Wirtschaft darüber 
hinaus ermöglichen, sich in diesem großen 
Markt mit 320 Millionen Menschen zu bewäh­
ren, ein Markt in Europa, von dem wir anneh­
men, daß er noch größer werden wird, wenn 
alle Neutralen mittun, von dem wir anneh­
men, daß er mit der Assoziation der Oststaa­
ten noch größer werden wird. 
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Die Brückenfunktion Österreichs hatte j a  
schon bisher eine große Bedeutung. Die 
Bestrebungen der Oststaaten, sich mit der 
Europäischen Gemeinschaft wirtschaftlich zu 
arrangieren, dokumentieren, daß diese Ent­
wicklung es ermöglichen muß, daß wir die 
Vorteile dieses großen Marktes zum Wohle 
unserer Wirtschaft nutzen, damit ein ständig 
steigendes Wachstum erreichen und neue 
Arbeitsplätze für die österreichische Bevölke­
rung zum Wohle Österreichs. Wir glauben, 
daß wir den richtigen Weg gehen. - Danke 
sehr. (Beifall bei der ÖVP.) 14.25 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Dr. Strimitzer. Ich erteile es 
ihm. 

14.25 

Bundesrat Dr. Martin Strimitzer (ÖVP, 
Tirol): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine sehr geschätzten Damen und Her­
ren! Herr Kollege Dr. Pisec hat angekündigt, 
daß ich zum Inhalt der Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage des Preisgesetzes juristi­
sche beziehungsweise verfassungsrechtliche 
Aussagen treffen würde. Ich werde das auch 
tun, indem ich Ihnen ein, wie der Wiener sagt, 
G'schichterl erzähle, ein G'schichterl freilich, 
das im Grunde alles andere als erheiternd ist, 
das im Gegenteil sehr bezeichnend ist, wenn 
ich mich so ausdrücken darf, ein Schlaglicht 
auf die Haltung so mancher Zentralisten in 
dieser Stadt und in diesem Land wirft. 

Fangen wir so an: Über Einladung einer 
Landeselektrizitätsgesellschaft hat ein sehr 
bedeutender österreichischer Verfassungs­
rechtler - es braucht auch sein Namen nicht 
verschwiegen zu werden - ,  nämlich der 
Senatspräsident des Verwaltungsgerichtsho­
fes Kobzina, in einem ausführlichen Gutach­
ten dargetan, daß das vom Bund bis Mitte 
1986 auf verschiedene Weise, sei es durch Ver­
ordnung oder durch Bescheid, für sich in 
Anspruch genommene Recht der Tarifgestal­
tung hinsichtlich der Strompreise verfas­
sungswidrig und also eigentlich, wenn Sie so 
wollen, eine unzulässige Arrogation oder 
Rechtsanmaßung gewesen ist. 

Senatspräsident Kobzina hat sehr schlüssig 
aufgezeigt, daß dem Bund nach der Verfas­
sung im Elektrizitätsbereich sehr wohl die 
Kompetenz für die Preisfestsetzung, nicht 
jedoch jene für die Tarifgestaltung zukomme, 
weil letztere Ausfluß des Elektrizitätsrechtes 
ist und dieses aber in die Kompetenz der Bun­
desländer fällt. 

Kobzina hat sogar noch diffiziler unter-

schieden, indem er nämlich gemeint hat, die 
Tarifgestaltung ist Angelegenheit der Privat­
autonomie der Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen, die Bundesländer haben eben 
auch aufgrund der Zuständigkeit für das Elek­
trizitätswesen das Recht, über diese Tarifau­
tonomie zu wachen, oder, noch auf einen 
anderen Nenner gebracht, hier gibt es die 
Bundeskompetenz für das Preisgesetz, dort 
die Zuständigkeit der Länder für das Elektri­
zitätswesen in Form von Ausführungsgesetz­
gebung und Vollziehung. 

Nun ist die Meinung Kobzinas nicht etwa 
eine Privatmeinung geblieben. Am 3. Juli 1986 
- man muß sich dieses Datum merken - hat 
sich auch der Verfassungsdienst des Bundes­
kanzleramtes dieser Meinung offiziell ange­
schlossen. Aus dem damaligen Bundesmini­
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie 
ist dann auch als Ausfluß dieser Rechtsmei­
nung des Verfassungsdienstes gegenüber 
dem Verband der E-Werke Österreichs erklärt 
worden, daß man sich an diese nunmehr völ­
lig unbestrittene Rechtsauffassung halten 
werde. 

Die Preisbehörde werde also nur mehr die 
Preise bestimmen, wogegen die Festlegung 
der Tarifstruktur den Ländern überlassen 
werde. Also endlich ein endgültiges Aus für 
die von vielen Ländern ausdrücklich und ent­
schieden abgelehnte Möglichkeit des Bundes, 
einheitliche Stromtarifgestaltungen für ganz 
Österreich durchzuführen - hätte man, 
meine Damen und Herren, wenigstens glau­
ben dürfen. 

Aber siehe da, im Entwurf der vorliegenden 
Preisgesetznovelle 1988 hat sich zu § 1 a Abs. 
1 eine - Anführungszeichen - "KlarsteI­
lung" befunden, "daß die Ermächtigung zur 
Bestimmung der Preise und Entgelte auch die 
Ermächtigung zur Regelung der Tarife 
umfaßt" . 

Die Bundesländer - oder sagen wir: fast 
alle Bundesländer - haben im Begutach­
tungsverfahren die Absicht erkannt und 
waren verstimmt. Sie und mit ihnen das Insti­
tut für Föderalismusforschung in Innsbruck 
- Sie werden sich vielleicht an eine solche 
Aussage erinnern - haben sich daher massiv 
gegen die Aufnahme einer solchen Bestim­
mung in das Preisgesetz ausgesprochen, weil 
sie - und nach dem Vorausgesagten dürfen 
wir sagen, mit Recht - darin eine unzuläs­
sige Ausweitung der Bundeskompetenz 
erblickt haben. 

Dieses G'schichterl, so möchte man meinen, 
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hätte wenigstens jetzt sein rühmliches oder 
unrühmliches Ende gefunden. Aber mitnich­
ten: Was ein tüchtiger Zentralist ist, der gibt 
nicht so schnell auf! 

Man hat nunmehr, nachdem man also auf 
frischer Tat ertappt worden ist, wohl die Kom­
petenz des Bundes zur Tarifgestaltung aus 
dem Gesetzeswortlaut wieder herausgenom­
men, ist aber im übrigen kein Jota vom zen­
tralistischen Standpunkt abgewichen. Nun, 
das wäre, wenn es sich um eine bloße Mental­
reservation gehandelt hätte, nicht dramatisch 
und bliebe eben auf Herzen und Hirne 
beschränkt, würde also keinen Einfluß auf 
Bestand und Lage des Rechtes haben. 

Man hat sich aber etwas anderes - für den 
Rechtsbestand nach meiner Auffassung viel 
Gefährlicheres - einfallen lassen, etwas, von 
dem ich gar nicht so ganz sicher bin, ob es 
noch als redlich gelten kann. Man hat - und 
wenn ich "man" sage, so gebe ich gleichzeitig 
zu, daß ich den Täter nicht beim Namen nen­
nen kann - die Erläuterungen, die auch als 
Erläuternde Bemerkungen zur Regierungs­
vorlage bezeichnet werden, dazu benutzt, um 
sein Beharren auf dem alten Rechtsstand­
punkt zu dokumentieren. Und man traut fast 
nicht seinen Augen, wenn man in diesen 
Erläuterungen, von denen jeder Jurist auch 
im ersten Semester weiß oder wissen muß, 
daß sie als sogenannte Gesetzesmaterialien 
ein ganz wichtiger Auslegungsbehelf für die 
Vollziehung, insbesondere aber für die Recht­
sprechung sind, unter anderem lesen muß -
ich zitiere die wichtigsten Passagen wörtlich 

"Um den Eindruck einer Kompetenzver­
schiebung zugunsten des Bundes zu vermei­
den, wird von der ursprünglich beabsichtigten 
ausdrücklichen Klarstellung Abstand genom­
men. Dies ändert jedoch nichts am Stand­
punkt der Preisbehörden, daß sich die 
Ermächtigung zur Preisbestimmung nicht 
etwa auf die ziffernmäßige Festsetzung der 
Preisansätze eines Tarifs, zum Beispiel ei­
nes Energieversorgungsunternehmens, be­
schränkt, sondern sich selbstverständlich" -
man höre und staune - "auch auf die Festle­
gung des Tarifwortlautes und der Tarifstruk­
tur erstreckt, weil die Festsetzung volkswirt­
schaftlich gerechtfertigter Preise nicht mög­
lich ist, wenn die Behörde nicht auch die Glie­
derung und damit die Struktur des Tarifs 
bestimmen kann." - Ende des Zitats. 

Nun bitte , meine Damen und Herren, was, 
meinen Sie, soll das bedeuten? - Der Sinn 
dieser Aussagen in den Erläuterungen kann 

logischerweise nur darin liegen, daß man, 
nachdem der Versuch des Bundes, durch die 
Vordertür, nämlich das Gesetz selbst, zum 
angestrebten Ziel, zur Tarifkompetenz des 
Bundes und damit zur bundeseinheitlichen 
Strompreisfestsetzung zu kommen, geschei­
tert ist, nunmehr über die Hintertür, nämlich 
über den Interpretationsbehelf "Erläuterun­
gen" , zum gleichen Ziel gelangen will. 

Dieser Versuch soll mit meiner Wortmel­
dung - Kollege Pisec hat vorher in das glei­
che Horn geblasen - zum Scheitern gebracht 
werden. Denn gottlob, meine Damen und Her­
ren, werden ja auch die Stenographischen 
Protokolle des Bundesrates zu den Gesetzes­
materialien gezählt, sodaß jedenfalls die Aus­
sagen der Erläuterungen nicht allein im 
Raume stehen bleiben werden, Aussagen 
übrigens, die nicht nur von der Kompetenz­
problematik, sondern auch von der reinen 
Sachproblematik her falsch sind. 

Es spricht jede Lebenserfahrung dagegen, 
daß eine Preisfestsetzung ohne Tarifgestal­
tung nicht möglich sein solle. Für Salzburg 
und für Niederösterreich sind seit 1986, wie 
ich höre, bereits Preisfestsetzungen erfolgt, 
und man hat nichts davon gehört, daß hier 
dem Bund dies mangels Tarifkompetenz 
schwergefallen wäre. Im Gegenteil: Man 
sagte mir, diese Geschichte hätte vorzüglich 
funktioniert und hätte sogar Vorbildcharakter 
gehabt. 

Das G'schichterl ist, so hoffe ich, doch noch 
zu einem guten Ende gekommen. - Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. (Bei­
fall bei der ÖVP.) 14.36 

Vorsitzender: Zum Wort gemeldet ist Herr 
Bundesrat Dr. Bösch. Ich erteile es ihm. 

14.36 

Bundesrat Dr. Walter Bösch (SPÖ, Vorarl­
berg): Herr Vorsitzender! Herr Bundesmini­
ster! Meine geschätzten Damen und Herren! 
Ich möchte hier die Ausführungen meines 
Vorredners unterstreichen und begrüßen. 
Vielleicht haben diese dann noch mehr 
Gewicht in den Stenographischen Protokol­
len. Was in diesem Gesetz das Ministerium 
des Bundesministers Graf war, könnte in eini­
gen Jahren vermutlich eine Preisbehörde in 
Brüssel sein. Ich bitte daher alle Kollegen, 
ganz besonders aufmerksam zu sein. 

Ein paar Sätze zum vorliegenden Bündel an 
Gesetzen: Auffallend sind der Umfang und die 
Zahl der heute zur Debatte stehenden 
Gesetze und auch die Zahl der Redner. 
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Es sind in den heute zur Debatte stehenden 
Gesetzen grundsätzliche Weichenstellungen 
enthalten: im Landwirtschaftsgesetz ökologi-
sche Zielsetzungen mit direkten 
Einkommenszuschüssen, das Viehwirt-
schaftsgesetz ist geändert worden, der Milch­
bereich mit der freiwilligen Lieferrücknahme. 

Wenn wir uns mit dem Ist-Zustand der 
österreichischen Landwirtschaft beschäfti­
gen, so zeigt sich - in Stichworten - ,  daß 
sich diese im Jahre 1987 von ihrem Einbruch 
im Jahre 1985 weitgehend erholt hat. Im 
Jahre 1987 wird ein Rohertrag von rund 
72 Milliarden Schilling von der Landwirt­
schaft erwirtschaftet, das sind 3,4 Prozent des 
gesamten Sozialprodukts. Die Einkommen 
aus der Land- und Forstwirtschaft waren mit 
35,3 Milliarden Schilling um 2,5 Prozent höher 
als im Vorj ahr. Damit konnten die Bauern 
nach 1986 auch im Jahre 1987 im Vergleich zu 
den Arbeitnehmern leicht aufholen mit einem 
Plus von rund 3,8 Prozent. Es waren 243 600 
Personen in der Land- und Forstwirtschaft 
hauptberuflich tätig, das sind zirka 7 ,6 Pro­
zent aller erwerbstätigen Österreicher. 

Neben dieser Statistik aber nun zu einigen 
Problemen. 

Das zentrale ökonomische Problem der 
österreichischen Agrarwirtschaft ist die 
Frage der Überschüsse , vor allem im Acker­
bau und hier insbesondere im Getreidebau. 
Die Hektarerträge steigen, der Inlandsabsatz 
stagniert, und die Weltmarktpreise verfallen 
in drastischem Maße. Diese Dynamik erfor­
dert immer neue Eingriffe. Der forcierte 
Anbau von Ölsaaten und Körnerleguminosen 
brachte nicht die erhoffte Entlastung in der 
Überschußfinanzierung, weil auch die Welt­
marktpreise für diese Früchte verfielen und 
die Förderung - rückblickend betrachtet -
eher großzügig war. Aber wegen der positiven 
ökologischen Effekte und der Stärkung der 
Ernährungssicherheit war es auch unter die­
sen Bedingungen eine agrarpolitisch richtige 
Weichenstellung. 

Positiv sind auch die Erfahrungen mit der 
1986 eingeführten Abgabe auf Handelsdün­
ger. Der Düngereinsatz ist seither stark ver­
ringert worden, nämlich um 16 Prozent und 
im Jahre 1987 um weitere 8 Prozent. Das hat 
neben ökologischen Effekten auch einen 
gewissen Einfluß auf die Flächenerträge, ver­
danken wir doch unsere erheblichen Agrar­
überschüsse dem hohen Einsatz an Fremd­
energie und der Verwendung von Agrarche­
mikalien, die neben den wirtschaftlichen Kon-

sequenzen auch Auswirkungen auf die 
Umwelt haben könnten und haben. 

Wir müssen uns vor Augen halten, daß j ähr­
lich 4 800 Tonnen Pestizide eingesetzt werden, 
130 Tonnen sogenannte Wachstumsregulato­
ren und 57 000 Tonnen Stickstoffdünger. Eine 
Folge dieser Anwendung ist die bekannte 
Steigerung der Nitratbelastung im Grundwas­
ser bis zu 400 Milligramm pro Liter, wobei der 
Grenzwert der WHO bei 50 Milligramm pro 
Liter liegt. 

Ein besonderes Beispiel sei hier angeführt. 
Bei einem Nitratgehalt von 200 Milligramm 
pro Liter Grundwasser im Nordosten Öster­
reichs - angeblich ein anzutreffender Wert 
- und bei einer Bewässerung der Kulturen in 
der Größenordnung von 40 Millimeter könnte 
man sich bereits etwa 150 Kilogramm Stick­
stoffdünger pro Hektar ersparen! Das Grund­
wasser eignet sich dort bereits als Stickstoff­
vollwertdünger! 

Viele Länder haben sich bereits zu einem 
Verbot der chlorierten Kohlenwasserstoffe 
durchgerungen. Auch wir sollten ähnliche 
Maßnahmen setzen. 

Die Landwirtschaft drücken aber noch 
andere große Zukunftsprobleme, von denen 
das größte wohl der geplante Beitritt Öster­
reichs zur EG ist. 

Meine Damen und Herren! Bauernvertreter 
bedienten sich oft einer etwas moderaten 
Sprache, was die auftretende Problematik 
betrifft. Entschuldigen Sie, daß ich hier eine 
etwas deutlichere Sprache spreche, damit die 
Landwirte nicht in Gefahr geraten, tatsäch­
lich zu Bauernopfern des vehementen Trom­
melns einiger Interessengruppen für den bal­
digen Beitritt Österreichs zur EG werden. 

Gerade auf dem Agrarmarkt - ich spreche 
hier nur vom Agrarmarkt - gibt es nichts zu 
beschönigen. Die Situation auf den wichtig­
sten Agrarmärkten der Welt ist katastrophal. 
Die Weltlagerbestände bei Getreide, Butter 
und Zucker betragen bis zum Doppelten des 
j ährlichen Welthandelsvolumens. Die Preise 
sinken immer tiefer, die agrarischen Einkom­
men stehen unter starkem Druck und die 
Landwirte sind verunsichert. Die europäische 
Agrarpolitik steht vor fast unüberwindlichen 
Problemen, die einerseits eine Folge der indu­
strialisierten landwirtschaftlichen Produk­
tion, andererseits aber auch ein Ergebnis der 
EG-Agrarmarktordnung sind. Ich brauche die 
Existenzbedrohung der bäuerlichen Betriebe 
und die ökonomisch und auch ökologisch völ-
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Hg unsinnige Überproduktion und die 
dadurch auch bewirkte Umweltbedrohung 
nicht besonders zu erwähnen. 

Ich muß auch erwähnen, daß es derzeit in 
der EG kein taugliches agrarpolitisches Kon­
zept gibt, das einen Weg aus dieser Krise 
weist. Es wird diesen Weg auch solange nicht 
geben, als wesentliche Ansichten über die 
Agrarwirtschaft und ihre Beziehungen zu den 
anderen Bereichen der Volkswirtschaft nicht 
überdacht beziehungsweise geändert werden. 
Im Sondergutachten 1985 "Umweltprobleme 
der Landwirtschaft" schreibt der bundesdeut­
sche Rat von Sachverständigen für Umwelt­
fragen unter anderem - ich kürze jetzt stark 
ab -: "Die Maßstäbe für die erforderliche 
Einkommenserzielung in der Landwirtschaft 
werden in der modernen Industriegesell­
schaft weitgehend vom nicht landwirtschaftli­
chen Sektor gesetzt." Er führt dann weiter 
aus: "Eine mangelnde Berücksichtigung der 
ökologischen Funktionen im Rahmen des die 
Bodennutzung bestimmenden Preisbildungs­
prozesses kann daher zu einer regelrechten 
Ausbeutung des Bodens beziehungsweise des 
ländlichen Raumes durch die Gesellschaft 
führen." 

Dies ist eines der Grundprobleme der gel­
tenden Agrarmarktordnungen. 

Wenn wir uns ganz kurz besinnen: Die 
Geburtsstunde für die europäische Agrarpoli­
tik war im Jahre 1958 , als Adenauer und der 
französische Staatspräsident de Gaulle nach 
langem Hin und Her, was man eigentlich 
zuerst europäisieren sollte, auf den Gedanken 
verfielen, es mit der Agrarpolitik zu versu­
chen. Die damalige Sechser gemeinschaft war 
noch nicht Selbstversorger auf landwirt­
schaftlichem Gebiet. Zwischen Frankreich 
und der Bundesrepublik Deutschland bestan­
den erhebliche Preisunterschiede, vor allem 
bei Getreide. Frankreich war ein Niedrig­
preisland, die Bundesrepublik ein Hochpreis­
land. Es wurde dann ein Mittelwert festge­
setzt, die darunterliegenden Preise wurden 
subventioniert und eine Abnahmegarantie 
eingeführt. 

Das leitete dann jene Entwicklung ein, die 
durch eine jährliche Zunahme der Produktion 
um drei Prozent bei gleichbleibendem Kon­
sum gekennzeichnet ist. Dies mußte nach den 
Rechenkenntnissen eines Volksschülers 
natürlich dazu führen, daß die Gemeinschaft 
den Selbstversorgungsgrad sehr bald 
erreichte. Es wurden 100 Prozent überschrit­
ten. Heute beträgt er im Durchschnitt aller 
Produkte 1 14 Prozent, bei Wein 140, bei Zuk-

ker 125, bei Milch 1 15 Prozent und auch bei 
Getreide liegt er weit über 100. 

Ich will nun nicht das ganze Gruselkabinett 
aufzählen, darf aber doch darauf hinweisen, 
daß in der EG derzeit 1 ,5 Millionen Tonnen 
Butter lagern, von denen 400 000 Tonnen 
mehr als vier Jahre alt sind, sowie eine Mil­
lion Tonnen Eiweißpulver . Die Subventions­
und Lagerkosten belaufen sich im heurigen 
Jahr auf 58 Milliarden D-Mark, das ist mehr 
als das gesamte landwirtschaftliche Einkom­
men, und sie liegen damit bei rund 800 D­
Mark pro Hektar landwirtschaftlicher Nutz­
fläche. 

Diese überschüssigen Produkte auf dem 
Weltmarkt unterzubringen ist nicht möglich. 
Es herrscht der totale Preisruin. Dies geht so 
weit, daß sich die EG-Agrarpolitiker sogar vor 
den russischen Begriffen Glasnost und Pere­
strojka fürchten, weil durch eine mögliche 
Anhebung der Agrarproduktion in der Sowjet­
union ein Markt von rund 300 000 Tonnen 
Weizen zumindest teilweise verlorengehen 
könnte. 

Die Landwirtschaft ist aber noch von ande­
ren Problemen bedroht, und dazu zählt auch 
der genetisch-technische Fortschritt. Ich darf 
Ihnen auch hier nur ein Beispiel anführen. In 
der Bundesrepublik Deutschland liefern 4,9 
Millionen Milchkühe je 4 700 Liter Milch jähr­
lich. Nach Einsatz aller genetischen Metho­
den, die übrigens heute schon bekannt sind, 
könnte dieselbe Gesamtmilchleistung von 
rund 3,1 Millionen Tieren erbracht werden, 
rund 1,8 Millionen wären daher überzählig 
und rund 200 000 Milchbauern zur Aufgabe 
ihres Berufes gezwungen. Schon heute stirbt 
in den Europäischen Gemeinschaften alle 
zwei Minuten ein Bauernhof. "Wachsen oder 
weichen" heißt die Parole dort, wo viele von 
uns lieber heute als morgen schon sein wol­
len.  

Meine Damen und Herren! Ich kann nur 
den Optimismus jener bewundern, die von 
einer Martknische für die österreichischen 
Bauern in der EG sprechen. Ich wünsche 
Ihnen von Herzen Erfolg, muß aber doch 
sagen, daß sie die geschilderte Situation und 
die Standortnachteile der österreichischen 
Bauern sowie das uns allen bekannte erhebli­
che Preisgefälle bei den Agrarprodukten 
außer acht lassen. Es besteht die Gefahr, daß 
die Verhältnisse umgekehrt sein werden, daß 
wir zur Marktnische für die EG-Bauern wer­
den könnten. 

Wenn der Abgeordnete Hintermayer von 
der FPÖ im Nationalrat im Zusammenhang 
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mit den M arktordnungsgesetzen von einem 
Himmelfahrtskommando gesprochen hat, so 
übersieht er offenbar, daß dies wohl eher eine 
zutreffende Zustandsbeschreibung der öster­
reichischen Agrarwirtschaft im Falle eines 
möglichst raschen Beitritts zur EG wäre. Ich 
habe bereits darauf hingewiesen, daß eine 
gravierende Folge der quasi industriellen 
Landwirtschaft in den Europäischen Gemein­
schaften die Belastung der Böden ist, die von 
der Intensivlandwirtschaft ausgeht, die zu 
einer Verseuchung des Grund- und Trinkwas­
sers führt und auch eine Ursache für den 
erschreckenden Zustand der Nordsee ist. 

Ich möchte Ihnen die Schilderung ersparen, 
welche Zustände in Holland auf agrarischem 
Gebiet herrschen, welche Überproduktion 
dort erzielt wird, mit welchen Mitteln und mit 
welchen Abfallprodukten. Es wird versucht, 
die Gülle rund um die Erde zu transportieren. 
Mit Tankschiffen wird sie bis vor Mrika 
transportiert, um sie endlich loszuwerden, 
und es gibt in der Bundesrepublik Deutsch­
land Städte, die ihr Trinkwasser lieber dem 
Rhein entnehmen als den Grundwasserreser­
ven. 

Man ist versucht, zu fragen: Wie reagiert 
nun die EG auf dieses Chaos im Agrarbereich, 
das die Böden und Gewässer belastet und 
zwei Drittel des gesamten EG-Haushaltes ver­
schlingt? Wie ist eine derartige Landwirt­
schaftspolitik einzuschätzen? Da erheben sich 
weiters die folgenden Fragen: Hält es die 
Gesellschaft für wünschenswert oder gar not­
wendig, eine bestimmte Zahl von Erwerbstäti­
gen in der Landwirtschaft zu beschäftigen, 
und zwar als Beitrag zum Erhalt des sozialen 
Gefüges oder zum Erhalt der Kulturland­
schaft, oder soll weiterhin der eiserne Grund­
satz gelten: Wachsen oder weichen? 

Es gibt zugegebenermaßen den Versuch 
einer Neuorientierung. Sie haben sicher alle 
schon davon gehört: Dieser besteht in einer 
Entlastung der Überschußsituation mit Pro­
duktionsbeschränkungen, Kontingentierun­
gen, Abbau der staatlichen Interventionsrege­
lungen, Forderung nach Flächenstillegungen, 
Extensivierung und Vorruhestandsregelun­
gen für Landwirte. 

Meine Damen und Herren! Wer soll das 
alles bezahlen, und wie würde sich dies alles 
auf die österreichische Landwirtschaft aus­
wirken, da ja nur Grenzertragsböden stillge­
legt werden und hiezu eben steile Flächen viel 
eher gehören als die großen ebenen Flächen 
des europäischen Nordens? 

In der geltenden Agrarordnung der EG ist 
für die Preisausgleichsregelung und Marktre­
gulierung die EG-Kasse zuständig, während 
für sozialpolitische Maßnahmen weitgehend 
nationale Zuständigkeit besteht und über die 
Kosten der Strukturpolitik noch heftig debat­
tiert wird. 

Nach Aussage der "Tiroler Bauernzeitung" 
vom 25. 2. 1988 müßte Österreich - nach vor­
sichtigen Schätzungen - bei einem EG-Bei­
tritt seine Ausgaben für die Landwirtschaft 
insgesamt auf 26 Milliarden Schilling erhö­
hen, 13 Milliarden in die EG-Kasse, das glei­
che nochmals für nationale Förderung. 

Derzeit betragen in Österreich die Bundes­
ausgaben für die Landwirtschaft rund 9,5 Mil­
liarden Schilling. - Die oben erwähnten 
nationalen Maßnahmen sind im wesentlichen 
struktur- und regionalpolitischer Natur und 
fallen daher zum Teil auch in die Zuständig­
keit der Länder mit den damit verbundenen 
Finanzierungspflichten. Es gibt Bundesländer 
beziehungsweise Landeshauptleute, die glau­
ben, die Bundesregierung möglichst rasch in 
Richtung EG drängen zu müssen, aber offen­
bar nur relativ unklare Vorstellungen davon 
haben, wie man sich diesem Unternehmen 
nähern soll, und vor allem, wer für die dabei 
entstehenden Kosten aufkommen soll. Es 
sind j a  nicht nur die neu anfallenden Agrar­
ausgaben in Milliardenhöhe, es sind j a  auch 
Maßnahmen im Steuerrecht - Mehrwert­
steuer, Senkung der Mehrwertsteuer et cetera 
- ,  die hingehen bis zur Abschaffung der 
Gewerbesteuer, nötig. 

Ein Abbau der Stützungsmaßnahmen und 
die Realisierung des sogenannten freien 
Marktes, wie es aus gewissen Kreisen immer 
wieder tönt, würden zwar rasch zu einer Ver­
minderung der Überschüsse und der budgetä­
ren Belastungen führen, die gesellschaftspoli­
tisch und vor allem ökologisch anzustrebende 
Struktur aber völlig zerstören. 

Eine echte Alternative für unser Land und 
wohl auch für die anderen ist nur eine sozial 
und ökologisch abgesicherte Marktwirtschaft 
mit den gleichrangigen Zielen eines ausgegli­
chenen Marktes und eines im Gleichgewicht 
befindlichen Naturhaushaltes. 

Herr Bundesminister! Wenn Sie von öko­
sozialer Marktwirtschaft sprechen, so 
begrüße ich dies ausdrücklich. Es ist das aller­
dings etwas, was in den Europäischen 
Gemeinschaften nicht praktiziert wird. Und 
für allfällige Sonderwünsche Österreichs im 
Sinne dieser richtigen Aufgabe wäre sicher-
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lieh wieder die österreichische Staatskasse 
zuständig. 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
in Zeiten, in denen Außenpolitik offenbar nur 
mehr aus EG-Diskussionen besteht, für den 
landwirtschaftlichen Bereich eine Stellung­
nahme abgeben, die sicher nicht als endgültig 
zu bezeichnen ist, weil ja die ganze Entwick­
lung im Zusammenhang mit der EG ständig 
im Fluß ist. Aber soviel kann jedenfalls gesagt 
werden: daß bei einem Anhalten der derzeiti­
gen Überschußsituation in der europäischen 
Landwirtschaft die Lage innerhalb der EG für 
unsere Landwirtschaft vergleichsweise nega­
tiver zu beurteilen ist als der derzeitige 
Zustand. 

Ich befürchte, daß ein Beitritt Österreichs 
zur EG unter den derzeitigen agrarpolitischen 
Bedingungen in den Gemeinschaften eine 
weitere radikale Dezimierung der bäuerlichen 
Bevölkerung mit allen negativen Auswirkun­
gen auf Umwelt, Arbeitsplätze und Problem­
regionen zur Folge hätte, und auch die Bemü­
hungen um den eigenständigen Weg einer 
öko-sozialen Agrarpolitik wären ohne Voraus­
setzungen. 

Meine Damen und Herren! Noch eine 
abschließende Bemerkung zur aktuellen EG­
Diskussion, und hier darf ich zwei Sätze aus 
der "Tiroler Tageszeitung" zitieren, in der es 
heißt: "Der Völkerrechtler Dr. Waldemar 
Hummer referierte in Innsbruc:k über die 
Neutralität Österreichs und erklärte im Rah­
men dieser Veranstaltung, daß im Rahmen 
der EG-Diskussion in Österreich bisher so 
ziemlich alles schiefgelaufen sei, was schief­
laufen kann." Ich kann jetzt hier nicht die 
ganze Begründung hiefür nachliefern, aber 
wer sich besonders dafür interessiert, kann 
das nachlesen. Ich darf hier nur noch den 
Schlußsatz zitieren: 

"Probleme sieht Hummer auch mit der 
Sowjetunion. Die Russen berufen sich derzeit 
auf den Artikel 4 im Staatsvertrag, wonach 
Österreich keine wie immer geartete Vereini­
gung mit der Bundesrepublik Deutschland 
gestattet ist. Hier könnte Österreich in 
Schwierigkeiten kommen, doch hätte die Wie­
ner Bundesregierung" - und hier darf ich 
doch auf die besondere Kompetenz der ÖVP­
Minister, Außenminister Dr. Mock und Bun­
desminister Graf, hinweisen - "zuerst mit 
den Russen reden sollen, bevor man vielleicht 
aus wahltaktischen Gründen den EG-Bei­
trittswirbel in Österreich geschürt hat." -
Soweit Dr. Hummer. 

So wie es einen sogenannten Agrarbrief­
wechsel gibt, will sich nunmehr auch Minister 
Graf als Briefschreiber versuchen. Jedenfalls 
plauderte er im Kreise seiner EFTA-Kollegen 
im finnischen Tampere recht locker über 
einen österreichischen Brief nach Brüssel, in 
dem stehen soll, daß Österreich das nunmehr 
13.  Mitglied der EG werden will, wobei aller­
dings dahingestellt bleiben muß, wie eigent­
lich die EG zu unseren Annäherungsversu­
chen steht. Ich selbst bin immer noch der 
Ansicht, daß ein solcher Schritt besser vorbe­
reitet sein sollte, als sich dies Minister Graf 
offenbar vorstellt, und zwar auch im Kreise 
der EFTA-Staaten. Ich habe das ungute, aber 
hoffentlich falsche Gefühl, daß sich bei die­
sem EFTA-Ministerratstreffen mehr öster­
reichisches Porzellan in Gefahr befunden hat, 
als wir von hier aus abschätzen können. 
(Stellvertretender Vorsitzender S t r u  t z  e n -
b e  r g e r  übernimmt die Verhandlungslei­
tung.) 

Meine Damen und Herren! Göttin Fortuna 
möge uns in diesen Tagen hold und die 
Geduld der anderen EFTA-Minister mit unse­
ren zwei Herren in Finnland grenzenlos sein, 
damit wir nicht Schadensbegrenzung dort 
und da betreiben müssen, wo wir eigentlich in 
zäher Kleinarbeit Weichenstellungen vorbe­
reiten sollten. Mögen aber jedenfalls, meine 
Damen und Herren, die heute zur Beratung 
stehenden Gesetze der Beginn eines langfri­
stig richtigen Weges sein. - Ich danke Ihnen. 
(Beifall bei der SPÖ.) 14.59 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Zum Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesminister Dipl.-Ing. Riegler. Ich 
erteile es ihm. 
15.00 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Josef Riegler: Herr Vorsit­
zender! Meine Damen und Herren! Hoher 
Bundesrat! Es wurde zu dem umfassenden 
Gesetzespaket sehr eingehend und auch sehr 
sachbezügen diskutiert. Ich setze Ihr Ver­
ständnis voraus, wenn ich nun nicht auf die 
einzelnen Detailbeiträge eingehe, sondern 
nur in einigen wenigen Sätzen zur Zielset­
zung dieser Reform und zur weiteren Umset­
zung Stellung nehmen. 

Ich möchte folgendes vorausschicken: Bei 
der Vorbereitung vor allem des agrarischen 
Teiles der Wirtschaftsgesetze ging es darum, 
durchaus unterschiedliche Ziele und Interes­
senkonflikte zu bewältigen. Um nur einige 
anzudeuten: Es ging auf der einen Seite 
darum, die Preis- und Absatzsicherung für 
unsere Bauern durch das Marktordnungsge­
setz und andere Materien auch für die 
Zukunft abzusichern. Und es ging auf der 
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anderen Seite um die Aufgabe - das ist auch 
erwähnt worden - ,  die Budgetstabilisierung 
für die Laufzeit der Marktordnungsgesetze 
realisieren zu können - eine durchaus harte 
Anforderung. 

Es waren daher als Voraussetzung eine tief­
greifende Reform des Verarbeitungssektors 
im Molkerei- und Mühlenbereich notwendig, 
aber auch weitere Maßnahmen, um eine sinn­
volle Produktionsumstellung in der Landwirt­
schaft voranzubringen. Denn nur unter dieser 
Voraussetzung ist die Budgetstabilisierung a) 
politisch möglich und b) sozial der betrof­
fenen Bevölkerung auch zumutbar. Letztlich 
war es auch eine Aufgabe dieser Reform, die 
Verantwortung für die Umweltbelange und 
neben den großen Vermarktungskanälen 
auch die Chancen für die direkte Vermark­
tung der Produkte bäuerlicher Betriebe zu 
stärken. 

Die Verhandlungen sind in vielen Phasen 
durchaus nicht harmonisch verlaufen, son­
dern sie waren sehr hart. Das war auch ver­
ständlich und unumgänglich, wenn jeder ein­
zelne Partner seine Vorstellungen und auch 
j ene Interessen, die er wahrzunehmen hat, 
ehrlich einbringt. Das - wie ich auch glaube 
- politisch Bemerkenswerte aber war, daß 
um den Interessenausgleich in den Verhand­
lungen gerungen wurde, daß diese Verhand­
lungen nicht über die Medien geführt wurden 
und daß letztlich j eder in einem gewissen 
Sinn den Sprung über den eigenen Schatten 
zustande gebracht hat, um damit ein gemein­
sames Reformkonzept möglich zu machen. 
Ich möchte wirklich unterstreichen, was ver­
schiedentlich gesagt wurde: Mit diesem Vor­
haben haben sowohl die beiden Regierungs­
parteien als auch die vier Sozialpartner ein 
hohes Maß an Lösungskapazität dokumen­
tiert. 

Entscheidend wird nun sein, wie wir den 
veränderten gesetzlichen Rahmen umsetzen. 
Das gilt für die Bauern als Produzenten, das 
gilt für die Verantwortlichen in den Molke­
reien und Mühlen einschließlich ihrer Mitar­
beiter. Wir haben uns vorgenommen, in bei­
den Bereichen die notwendige Rationalisie­
rung auszulösen, aber gleichzeitig auch durch 
soziale Maßnahmen den betroffenen Arbeit­
nehmern, aber auch den betroffenen Unter­
nehmern zumutbare Rahmenbedingungen zu 
geben. Es wird sehr viel von den Sozialpart­
nern - vor allem im Milchwirtschaftsfonds -
abhängen, die ja die Aufgabe haben, die Vor­
gaben des Gesetzgebers bis zum 1. Jänner 
1 990 in einer ganzen Reihe von Detailent­
scheidungen umzusetzen. 

Ich hoffe jedenfalls, daß wir mit diesen 
Gesetzen die Voraussetzungen dafür schaffen 
konnten, in vier Jahren nicht nur deren 
Umsetzung vorzunehmen, sondern auch poli­
tische und agrarpolitische Kapazitäten freizu­
setzen. Denn schließlich haben wir j a  in den 
vergangenen Jahren beinahe j ährlich umfas­
sende Marktordnungsverhandlungen zu füh­
ren gehabt. Wir werden diese Kapazität drin­
gend brauchen, denn es geht darum, eine 
Reihe weiterer agrarpolitischer Aufgaben mit 
voller Kraft umzusetzen. 

Nur stichwortartig seien einige erwähnt: 
Wir brauchen den Einstieg in die zweite Stufe 
der Produktions alternativen, das heißt, in den 
Bereich der Energieproduktion und in die 
Verarbeitung im Bereich der chemischen 
Industrie. 

Wir brauchen zweitens die Schaffung eines 
schlagkräftigen modernen Marketings für die 
landwirtschaftliche Produktion und Verarbei­
tung. Es geht darum, Qualitätsmarken aufzu­
bauen, mit dem Vorteil einer umweltfreundli­
chen, auf Qualität und Gesundheit ausgerich­
teten landwirtschaftlichen Produktion und 
Vermarktung Chancen wahrnehmen zu kön­
nen. 

Wir werden drittens den Weg der Direkt­
zahlungen weiter ausgestalten müssen. Dabei 
geht es nicht nur um die Verbesserung in 
bezug auf Bergbauern-Zuschüsse, sondern 
auch um die Einführung von Direktzahlungen 
etwa für extreme Grenzlandregionen und 
andere besonders strukturbenachteiligte 
Gebiete. 

Ich möchte viertens das Bemühen erwäh­
nen, daß wir die Einkommenskombination in 
unserer Landwirtschaft als einen notwendi­
gen und auch gewollten Weg weiter ausgestal­
ten. 

Ich möchte damit schon zum Schluß kom­
men und - gerade auf den letzten Beitrag 
Bezug nehmend - zum Thema Europäische 
Gemeinschaft nun noch einige Bemerkungen 
machen. Ich identifiziere mich mit jenen auch 
in der heutigen Debatte geäußerten Aussa­
gen, daß gerade die Erwerbskombination -
sei es in Form des Nebenerwerbs als Arbeit­
nehmereinkommen, aber auch in Form der 
Kombination mit selbständigen Tätigkeiten 
- die wichtigste Grundlage ist, daß wir uns 
auch mit einer kleineren Agrarstruktur inner­
halb eines größeren europäischen Raumes 
behaupten können. 

Nun also zur Frage Europäische Gemein-
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schaften. Ich stimme einer ganzen Reihe von 
Argumenten zu, die Sie vorher hier vorge­
bracht haben. Das sind auch die Gründe, 
warum wir uns aus der Sicht der Landwirt­
schaft mit der Thematik Europäische 
Gemeinschaften nicht nur sehr intensiv, son­
dern durchaus auch mit einem gewissen inne­
ren Widerspruch befassen und auseinander­
setzen. 

Eines darf jedenfalls nicht sein: Es darf 
kein - wie Sie gemeint haben - Bauernop­
fer zugunsten anderer Bereiche unserer Wirt­
schaft geben, aber ebensowenig eine Einbe­
ziehung der übrigen Teile der öster­
reichischen Wirtschaft in einen EG-Binnen­
markt unter Ausklammerung der Land- und 
Forstwirtschaft. Wir haben nämlich aus dem 
Freihandelsabkommen 1972 genau jenen 
Nachteil sehr hautnah erleben müssen, näm­
lich die zunehmende Diskriminierung einer 
Landwirtschaft, die sich in einem Drittland 
befindet. Wir sind leider nicht in jener außen­
handelspolitischen Sonderposition wie etwa 
die Schweiz, die im Agrarbereich innerhalb 
des GATT einen handelspolitischen Freibrief 
hat, sondern wir sind in einem hohen Maß 
liberalisiert. Und das hat zur Folge, daß die 
Europäische Gemeinschaft mit ihren Agrarer­
zeugnissen in zunehmendem Maß den öster­
reichischen Markt erobern konnte, wir aber 
umgekehrt fast chancenlos werden, mit unse­
ren Erzeugnissen die Grenze in Richtung EG 
überschreiten zu können. 

Wir erleben derzeit die Probleme auf dem 
Rindersektor, und in allen übrigen Bereichen 
- mit Ausnahme eines Teiles von Milchpro­
dukten - sind wir ja praktisch vom westeuro­
päischen Markt ausgeklammert. 

Und das sind nun die zwei Punkte , die man 
sehen muß: Das agrarpolitische Problem, das 
Sie durchaus treffend aufgezeigt haben, wo 
wir uns wesentlich unterscheiden, was wir in 
Österreich anstreben und was derzeit, zumin­
dest teilweise, EG-Ararpolitik ist. Auf der 
anderen Seite müssen wir uns im klaren dar­
über sein, daß wir bei einer Ausklammerung 
aus der EG in unserer Erzeugung immer 
mehr abgeschnürt werden. Ich glaube, es geht 
darum, diese beiden Aspekte sehr genau zu 
überdenken und daraus die entsprechenden 
Schlußfolgerungen für die weitere Vorgangs­
weise und für allfällige Verhandlungen abzu­
leiten. 

Die Bundesregierung hat einvernehmlich 
vorgesehen, im Laufe des Jahres 1989 die 
Frage der weiteren Entwicklung unserer 
Annäherungsbemühungen einer Entschei-

dung zuzuführen, wobei die Option eines Bei­
trittes ausdrücklich verankert ist, weil man 
feststellen muß, daß eine Teilnahme am EG­
Binnenmarkt, wie man sich das ursprünglich 
einmal gedacht hat, nur in loser Form wohl 
nicht möglich sein wird. Das heißt, es handelt 
sich natürlich um eine schwerwiegende Ent­
scheidung, die unsere gesamte öster­
reichische Wirtschaft, einschließlich der 
Arbeitnehmer, betrifft und natürlich auch 
eine enorme innen- und außenpolitische Pro­
blematik in sich birgt, mit der wir uns weiter 
auseinanderzusetzen haben. 

Der Weg kann nur sein - er ist ja auch in 
diesem Sinne eingeleitet worden -, zunächst 
eine gen aue Analyse vorzunehmen. Es laufen 
seit mehr als einem Jahr intensive Vorberei­
tungsarbeiten in einer ganzen Reihe intermi­
nisterieller Arbeitsgruppen. 

Es wird zweitens darum gehen, die Infor­
mationsarbeit wesentlich intensiver weiterzu­
führen. Das ist sicher in einem hohen Maß 
auch eine Aufgabe unserer Diplomatie , das 
heißt unserer Botschafter bei den einzelnen 
Regierungen und bei den Verantwortungsträ­
gern in Brüssel, aber natürlich auch der in 
erster Linie zuständigen Regierungsmitglie­
der. Es wird dann darum gehen, die Frage der 
weiteren Verhandlungsentwicklung abzuklä­
ren und zu entscheiden. 

Ich möchte jetzt nicht auf alle Details einge­
hen, da könnte man auch verschiedenste Auf­
rechnungen hin und her machen, das bringt 
nichts. Aber ich möchte folgendes von meiner 
Beurteilung her durchaus unterstreichen: Es 
wird sicher hin und wieder der Fehler 
gemacht, daß diese ganze Problematik zum 
Teil sehr widersprüchlich in der Öffentlich­
keit diskutiert wird. Vielleicht sollten wir den 
Akzent in diese Richtung verstärkt verschie­
ben, daß vorbereitet und verhandelt wird und 
daß man dann die Öffentlichkeit informiert, 
wenn entsprechende Klarheit geschaffen ist. 
(Beifall bei der ÖVP und bei Bundesräten der 
SPÖ.) 

Ich gehe jedenfalls davon aus, daß wir für 
Österreich insgesamt und in diesem Zusam­
menhang natürlich auch für die Bauernschaft 
und für die Land- und Forstwirtschaft diesen 
Weg verantwortungsvoll gehen, und daher 
muß man beide Aspekte sehen: den von Ihnen 
genannten und den anderen, den wirtschaftli­
chen, beschäftigungspolitischen Aspekt. 

Wobei eines natürlich bestätigt werden 
muß: So wie die Dinge derzeit aussehen, 
würde der Republik Österreich die Agrarpoli-
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tik teurer zu stehen kommen, wenn wir die 
EG-Agrarmarktordnung zu übernehmen 
haben. Und weiters: Es wird entscheidend 
davon abhängen - ich habe diesbezüglich 
aber doch einen gewissen Optimismus, weil j a  
die Umweltprobleme nicht a n  unseren Gren­
zen haltmachen - ,  daß auch in der westeuro­
päischen Agrarpolitik die Technokratie und 
die eindimensionale Betrachtung etwas 
zurücktreten und die umfassendere Beurtei­
lung an Bedeutung gewinnen wird. Das wäre 
sicher eine wichtige Voraussetzung dafür, daß 
wir, auch agrarpolitisch gesehen, diesen Weg 
eher mitgehen können.  

Ich glaube, in diesem Zusammenhang ist 
die heute hier im Bundesrat zu bestätigende 
Beschlußfassung über die Reform der agrari­
schen Wirtschaftsgesetze ein maßvoller 
Schritt, nämlich die Erhaltung und Verstär­
kung einer eigenständigen agrarpolitischen 
Linie und gleichzeitg die Schaffung von Vor­
aussetzungen, um die Wettbewerbsfähigkeit 
in Richtung westeuropäischer Markt zu stär­
ken. Und diese Stärkung brauchen wir in 
jedem Fall, ob wir uns künftig außer halb oder 
innerhalb der EG bewegen werden. - Danke. 
(Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 15.16 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Als nächstem Redner erteile 
ich Herrn Bundesrat Ing. Penz das Wort. 

15.16 
Bundesrat Ing. Johann Penz (ÖVP, Nieder­

österreich) : Herr Vorsitzender! Herr Bundes­
minister! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die heutige Diskussion hier im Bun­
desrat zeigt die Komplexität der agrarischen 
Wirtschaftsgesetze, aber auch die vielfältigen 
Verflechtungen bäuerlicher Interessen mit 
j enen der Wirtschaft, mit jenen des Handels, 
des Gewerbes und der Industrie und insbe­
sondere mit jenen der Konsumenten. Diese 
Gemeinsamkeit ist heute in der Debatte, die 
sehr sachlich geführt wurde, mehrmals zum 
Ausdruck gekommen. 

Diese Gemeinsamkeit ist leider in den ver­
gangenen Jahren verschüttet gewesen, und 
ich bin sehr froh darüber, daß sie von fast 
allen Debattenrednern als Notwendigkeit her­
vorgehoben wurde. Ich glaube, Sie haben Ver­
ständnis dafür, wenn ich insbesondere Frau 
Bundesrat Markowitsch für ihren Beitrag 
zum Bauerntum in Österreich ein aufrichtiges 
Danke sage. 

Erfreulich bei der heutigen Debatte ist aber 
auch, daß eine Absage an die industrielle 
Landwirtschaft erfolgte und der Wert des bäu-

erlichen Familienbetriebes klar erkannt und 
außer Streit gestellt wurde. Mit dieser Akzep­
tanz sind faire Wettbewerbsbedingungen ver­
bunden und gleichzeitig auch das Erkennen, 
daß bäuerliche Betriebe nicht allein als Nah­
rungsmittelproduzenten gesehen werden, son­
dern ihr Stellenwert für zahlreiche überwirt­
schaftliche Funktionen . und Aufgaben enorm 
groß ist. 

Hier danke ich auch dem Herrn Bundesrat 
Gargitter und dem Herrn Bundesrat Schach­
ner, der, wenn er nicht extemporiert hat, ins­
besondere bäuerliche Interessen auch heute 
in großartiger Weise hervorgehoben hat. 

Die agrarpolitische Diskussion, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, ist von der 
Sorge um die Verwertung der landwirtschaft­
lichen Überschüsse bestimmt. Für manche 
Beobachter scheinen die Probleme derart 
groß zu sein, daß sie von einer ausweglosen 
Situation, ja von einer regelrechten Agrar­
krise, verbunden mit einem Verdrängungs­
wettbewerb und dem Zusperren bäuerlicher 
Betriebe und dem Abwandern Tausender 
Bauern sprechen. Der Subventionswettlauf 
zwischen den Vereinigten Staaten und den 
Europäischen Gemeinschaften, die jeweils 
j ährlich mehr als 300 Milliarden Schilling in 
die Überschußverwertung agrarischer Pro­
dukte investieren, tut das übrige. 

Im Gegensatz zu dieser pessimistischen 
Einstellung stehen optimistische Visionen der 
österreichischen Landwirtschaft, durch die, 
unterstützt durch eine kluge und voraus­
schauende Ordnungspolitik, bäuerliche Exi­
stenzen gesichert werden sollen. 

Es ist daher bei dieser Marktordnungsre­
form darum gegangen, die Probleme klar auf­
zuzeigen, die möglichen Chancen zu erkennen 
und diese nüchtern und konsequent in die Tat 
umzusetzen. Und das ist auch gelungen. Es ist 
dies vor allem ein Verdienst des Landwirt­
schaftsministers Dipl.-Ing. Riegler, und Sie 
haben sicherlich Verständnis dafür, meine 
Damen und Herren, wenn ich heute hier den 
Abgeordneten Pfeifer, den Agrarsprecher der 
Sozialistischen Partei, zitiere, der im Natio­
nalrat sagte: 

"Die vorliegenden Gesetzesänderungen 
sind nicht erst ein Schritt hin zu einer Reform 
der Agrarordnung, sie sind die größte Reform 
seit dem Bestehen dieser Gesetze." 

Das ist ein großartiges Bekenntnis eines 
sozialistischen Agrarpolitikers, aber auch ein 
Bekenntnis, daß wertvolle Zeit verlorengegan-
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gen ist und daß insbesondere der Einstieg in 
die alternativen Produktions möglichkeiten 
viel zu spät vorgenommen wurde. Gestatten 
Sie mir, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, nur ein einziges Beispiel zu bringen, 
das dokumentieren soll, wie problemhaft die 
Agrarpolitik der letzten Jahre war. 

Wir haben 1983 830 000 Tonnen zuviel an 
Getreide in Österreich produziert und mußten 
dieses Getreide mit einem Zu schuß von 1 , 1  
Milliarden Schilling exportieren. I n  der Zwi­
schenzeit hat die Produktion an Getreide 
zugenommen, aber auch das Exporterforder­
nis ist enorm angestiegen, und wir werden 3,7 
Milliarden Schilling brauchen, um die Ernte 
1 987 außer Landes zu bringen. Das bedeutet 
auch ganz konkret, daß wir bei Brotgetreide 
3,80 S pro Kilogramm dazulegen, obwohl der 
Bauer für das Produkt, den Mahlweizen, nur 
3,25 S bekommt. 

Und, Herr Bundesrat Dr. Bösch, wenn Sie 
gemeint haben, daß die Bauern im Jahre 1986 
sehr wohl einen Einkommenszuwachs von 
2 Prozent gehabt haben, so bitte ich, auch 
nicht zu übersehen, daß dieser Einkommens­
zuwachs nur aufgrund von zwei Faktoren 
möglich war, nämlich erstens einmal durch 
geringere Investitionen, weil viele Bauern 
sich das nicht mehr leisten konnten, und 
zweitens , weil die gesamte Wertschöpfung auf 
immer weniger Bauern aufgeteilt wurde. Und 
es ist, bitte, auch eine Tatsache - eine Tatsa­
che, die vom Wirtschaftsforschungsinstitut 
und nicht von mir erhoben wurde - ,  daß der 
Einkommensunterschied zwischen einem 
Bauern und einem Industriebeschäftigten 
enorm groß ist. Ein Bauer hat nur die Hälfte 
dessen, was heute ein Industriebeschäftigter 
in Österreich erwirtschaften kann. (Bundes­
rat Ras) M o  s e r: Trifft nicht auf alle zu! -
Ruf bei der SPÖ: Die Differenz kassiert Raif­
feisen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich darf mich wiederholen: Das sind Fakten, 
die nicht von mir, nicht vom Bauernbund, son­
dern vom Wirtschaftsforschungsinstitut erho­
ben wurden. Das sind Fakten, mit denen auch 
- verzeihen Sie, Herr Bundesrat Schachner, 
wenn ich ihn noch einmal zitiere - Ihr Land­
wirtschaftsminister Dipl.-Ing. Haiden argu­
mentiert hat. Die Produktionsumschichtun­
gen im Bereich des Öl- und Eiweißpflanzenan­
baus zur Entlastung des Getreidemarktes -
der Getreidemarkt stellt eine Schlüsselpro­
duktion der österreichischen Agrarwirtschaft 
schlechthin dar - sind nicht nur langjährige 
Förderungen der bäuerlichen Interessenver­
tretung, sondern auch das derzeit einzige 

Ventil, das unsere Bauern haben und - Gott 
sei Dank - auch annehmen. Und deshalb 
sind wir auch dankbar dafür, Herr Bundesmi­
nister, daß im kommenden Wirtschaftsj ahr 
die Anbaufläche auf 160 000 Hektar ausgewei­
tet werden kann. Dies ist nicht nur von volks­
wirtschaftlichem Vorteil, sondern auch ökolo­
gisch sinnvoll. 

Zweifellos sind die Schwerpunkte der 
ackerbaulichen Nutzung die Getreideproduk­
tion und die Produktion von pflanzlichen Fet­
ten und Eiweiß, es kann jedoch eine langfri­
stige Betrachtung des pflanzlichen Marktes 
nicht über die künftige Aufgabe der Landwirt­
schaft als Energie- und Rohstofflieferant hin­
wegsehen. Sicher gibt es bei der Beurteilung 
der Wirtschaftlichkeit Probleme, vor allem 
deshalb, weil bei der bisherigen Energiever­
sorgung externe Kosten nicht berücksichtigt 
wurden. Die hohe Abhängigkeit Österreichs 
von importierter Energie - rund 70 Prozent 
- ist versorgungspolitisch problematisch. 

Leider läßt die Ölpreisentwicklung der letz­
ten Zeit langfristige Strategien zugunsten 
kurzfristiger Rentabilitätsrechnungen in den 
Hintergrund treten. Importabhängigkeit, 
Unsicherheit des Weltmarktes und steigendes 
Verantwortungsbewußtsein gegenüber einer 
nachhaltigen Umweltsicherung müßten ein 
Land, das seine Neutralität glaubhaft vertritt, 
Initiativen setzen lassen. 

Dem Industriepflanzenanbau bieten sich 
eine Vielzahl von Verwertungsmöglichkeiten. 
Die wichtigsten Produktionsziele dabei sind 
die Produktion von Stärke, Ölen, Fetten, 
Eiweiß, Pharmaka, Wachsen und auch Ätha­
nol. Die Forschungsergebnisse der letzten 
Zeit lassen wirtschaftlich realisierbare 
Ansätze erkennen. Der Einsatz von Rapsöl als 
Ersatz von Dieselkraftstoff beziehungsweise 
Heizöl erscheint bei technischer Optimierung 
durchaus realistisch. Sicher gangbar sind 
auch kombinierte Erzeugungsmodelle, bei­
spielsweise für Alkohol und Eiweißkonzen­
trate. 

Die künftige Entwicklung der Landwirt­
schaft, meine sehr geehrten Damen und Her­
ren, wird aber auch vom Anpassungsprozeß 
im Vermarktungs- und Verarbeitungsbereich 
abhängen. Neben mehr Wettbewerb, neben 
größerem unternehmerischen Entscheidungs­
spielraum, der beispielsweise im Mühlenbe­
reich und auch im Molkereibereich bei dieser 
Marktordnung geschaffen wurde, sind höhere 
Exporte bei Verarbeitungsprodukten mit 
hoher inländischer Wertschöpfung durchaus 
notwendig und vorrangig zu behandeln. 
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Das Bemühen der Landwirtschaft muß aber 
auch dahin gehen, den steigenden Qualitäts­
ansprüchen der Konsumenten mit einer Mar­
ketingorganisation zu entsprechen. Um in 
Zukunft (Zwischenruf bei der SPÖ) - weil es 
Herr Landwirtschaftsminister Haiden auch 
erfolgreich verhindert hat - erfolgreich sein 
zu können, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, bedarf es einer sehr engen Zusam­
menarbeit zwischen der Landwirtschaft, der 
industriell-gewerblichen Wirtschaft, dem 
Handel und vor allem auch den Konsumen­
ten. Diese Ansätze haben wir heute im Bun­
desrat deutlich gespürt, und wir sind sehr 
zuversichtlich, daß mit der Beschlußfassung 
dieser Marktordungsgesetz-Novelle für die 
österreichischen Bauern ein erfolgverspre­
chender Weg gegangen werden kann. 
Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 15.28 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Staatssekretär Dr. 
Stummvoll. (Allgemeiner Beifal1.) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von den Herren Berichterstattern ein 
Schlußwort gewünscht? - Dies ist ebenfalls 
nicht der Fall. 

Die A b  s t i m  m u n g über die vorliegen­
den Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
erfolgt getrennt. 

Alle zehn Gesetzesbeschlüsse, über die die 
Debatte unter einem abgeführt wurde, enthal­
ten Verfassungsbestimmungen, die nach Arti­
kel 44 Abs . 2 Bundes-Verfassungsgesetz der 
Zustimmung des Bundesrates mit qualifizier­
ten Beschlußerfordernissen bedürfen; näm­
lich der Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder des Bundesrates und 
einer Mehrheit von 'mindestens zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen. 

Ich stelle zunächst die für die Abstimmung 
erforderliche Anwesenheit von mindestens 
der Hälfte der Mitglieder des Bundesrates 
fest. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgestz, mit dem das Marktord­
nungsgesetz 1985 geändert wird (Marktord­
nungsgesetz-Novelle 1988) . 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Das ist mit einer Gegenstimme 
angenommen. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschluss�s enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Land­
wirtschaftsgesetz 1976 geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
angenommen. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Viehwirt­
schaftsgesetz 1983 (Viehwirtschaftsgesetz­
Novelle 1988) und das Zolltarifgesetz 1988 
geändert werden. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
angenommen. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe-
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stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Lebens­
mittelbewirtschaftungsgesetz 1952 geändert 
wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
a n g e n o m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n . 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Versor­
gungssicherungsgesetz geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l i g ­
k e i t. A n  g e n  0 m m e n .  

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Mühlen­
gesetz 1981 geändert wird (Mühlengesetz­
Novelle 1988). 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 

zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g ­
k e i t. A n  g e n  0 m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vor liegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Energie­
lenkungsgesetz 1982 geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist S t i m  m e n e i n  h e l l  i g -
k e i t. A n g e n  0 m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Preisge­
setz geändert wird (Preisgesetz-Novelle 1988). 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
a n g e  n o  m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 
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Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Schrott­
lenkungsgesetz 1985 geändert wird. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
a n  g e n  0 m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n . 

Wir kommen zur Abstimmung über den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates betref­
fend ein Bundesgesetz, mit dem das Erdöl­
Bevorratungs- und Meldegesetz sowie das 
Erdölbevorratungs-Förderungsgesetz geän­
dert werden. 

Ich bitte jene Bundesräte, die dem Antrag 
zustimmen, gegen den vorliegenden Gesetzes­
beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben und den Bestimmungen des Arti­
kels I des Gesetzesbeschlusses im Sinne des 
Artikels 44 Abs. 2 B-VG die verfassungsmä­
ßige Zustimmung zu erteilen, um ein Hand­
zeichen. - Dies ist mit einer Gegenstimme 
a n  g e n  0 m m e n. 

Der Antrag, keinen Einspruch zu erheben 
und der im Artikel I des vorliegenden Geset­
zesbeschlusses enthaltenen Verfassungsbe­
stimmung zuzustimmen, ist somit unter 
Berücksichtigung der hiefür notwendigen 
qualifizierten Beschlußerfordernisse a n g e -
n o m m e n. 

15. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Abänderung des Bundesgeset­
zes, mit dem eine Autobahnen- und Schnell­
straßen -Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
errichtet wird, mit dem die Planung und 
Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken 
übertragen wird und mit dem das Bundesmi­
nisteriengesetz 1973 geändert wird (ASFI­
NAG-Novelle 1988) ( 169/A und 609/NR sowie 

3490 und 3506/BR der Beilagen) 

Stellvertretender Vorsitzender Walter 
Strutzenberger: Wir gelangen nun zum 
15 .  Punkt der Tagesordnung: ASFINAG­
Novelle 1988. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tmej. 
Ich bitte ihn um den Bericht. 

Berichterstatter Norbert Tmej: Sehr geehr­
ter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr 
Staatssekretär! Sehr geehrte Damen und Her­
ren! Der vorliegende Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates hat zum Ziel, die Fortführung 
des Ausbaues der wesentlichsten Abschnitte 
des hochrangigen Straßennetzes zu ermögli­
chen. 

Die für die Fortführung des Ausbaues des 
hochrangigen Straßennetzes erforderlichen 
Mittel sollen im Kreditwege mit Bundeshaf­
tung aufgenommen werden. Der bisherige 
Haftungsrahmen von 60 Milliarden Schilling 
soll auf nunmehr 65,4 Milliarden Schilling 
erhöht werden. Weiters sollen auch jene Mit­
tel in der Höhe von 1 ,6 Milliarden Schilling, 
die durch die Zurückstellung des Baues der 
zweiten Tunnelröhren des Tauern- und 
Katschbergtunnels verbleiben, für die Pla­
nung folgender Strecken verwendet werden: 

des Abschnittes der A 2 Süd Autobahn im 
Abschnitt Umfahrung Klagenfurt, 

der Teilstrecke der B 3 1 1  Pinzgauer Straße 
im Abschnitt Umfahrung Zell/See, 

die B 311  Pinzgauer Straße/B 312 Loferer 
Straße im Abschnitt Umfahrung Lofer, 

der Teilstrecke der A 4 Ost Autobahn von 
Fischamend/West bis Parndorf (A 50), 

der Teilstrecke der A 9 Pyhrn Autobahn 
von Gaishorn bis Traboch und 

der Teilstrecke der A 23 Autobahn Südost­
tangente Wien von Kaisermühlen (A 22) bis 
Hirschstetten (B 302). 

Der Bau und die Planung sollen durch die 
bestehenden Straßensondergesellschaften 
Autobahnen- und Schnellstraßen Aktienge­
sellschaft (ASAG) ,  Pyhrn Autobahn Aktienge­
sellschaft, Tauernautobahn Aktiengesell­
schaft und Wiener Bundesstraßen Aktienge­
sellschaft vorgenommen werden. Für die 
Durchführung der Finanzierung soll die Auto­
bahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs­
Aktiengesellschaft (ASFINAG) sorgen. 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

503. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)72 von 81

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 503. Sitzung - 16. Juni 1988 21987 

Norbert Tmej 

hat darauf hingewiesen, daß von dem gegen­
ständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes die Bestimmungen des Artikels I Z. 4 (Haf­
tungsrahmen) sowie des Artikels 11 (Vollzie­
hung), soweit sich dieser auf die vorgenann­
ten Bestimmungen bezieht, im Sinne des Arti­
kels 42 Abs. 5 B-VG nicht dem Einspruchs­
recht des Bundesrates unterliegen. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juni 
1988 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Finanzausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 über ein Bundesgesetz 
betreffend die Abänderung des Bundesgeset­
zes, mit dem eine Autobahnen- und Schnell­
straßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 
errichtet wird, mit dem die Planung und 
Errichtung von Bundesstraßenteilstrecken 
übertragen wird und mit dem das Bundesmi­
nisteriengesetz 1973 geändert wird (ASFI­
NAG-Novelle 1988), wird - soweit er dem Ein­
spruchsrecht des Bundesrates unterliegt -
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender (die Verhandlungsleitung 
übernehmend): Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Dipl.-Vw. Siegele. Ich erteile es ihm. 

15.40 

Bundesrat Dipl.-Vw. Edgar Siegele (ÖVP, 
Tirol): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr 
Staatssekretär! Hoher Bundesrat! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Der Nationalrat 
hat in seiner Sitzung vom 8. Juni die ASFI­
NAG-Novelle 1988 mit den Stimmen von SPÖ, 
ÖVP und FPÖ verabschiedet. 

Wenn wir nun in der 503. Sitzung des Bun­
desrates diese Novelle in Verhandlung neh­
men, so möchte ich auch namens der Tiroler 
ÖVP-Bundesratsfraktion kundtun, daß wir 
diese Novelle begrüßen. 

Mit der Erhöhung des Haftungsrahmens 
von bisher 16 Milliarden auf nunmehr 65,4 
Milliarden Schillling und zusätzlich mit den 
durch die Zurückstellung des Baues der zwei­
ten Tunnelröhren des Katschberg- und Tau­
erntunnels verbleibenden 1,6 Milliarden 
Schilling soll nun mit insgesamt 7 Milliarden 
Schilling die Fortführung des Ausbaues des 

hochrangigen Straßennetzes ermöglicht wer­
den. Dies geschieht nicht nur aus verkehrs­
technischen Gründen, sondern auch aus 
Umweltgründen zur Entlastung von derzeit 
vom Durchzugsverkehr stark betroffenem 
Ortsgebieten. Die Ausweitung des Haftungs­
rahmens des Bundes ,  der das Bundesstraßen­
budget jährlich anstatt mit 3 Milliarden nun­
mehr mit 3 ,5 Milliarden belasten wird, scheint 
aus den angeführten Gründen gerechtfertigt 
zu sein. 

Gleichermaßen nicht zu rechtfertigen und 
nicht minder dringlich sind die Tiroler Ver­
kehrsprobleme, deren Beseitigung im vorlie­
genden Sonder-Finanzierungsprogramm 
nicht aufgenommen wurden. Dies ver anlaßt 
mich, hier im Plenum Protest einzulegen und 
auf die prekäre Tiroler Straßenverkehrssitua­
tion recht deutlich hinzuweisen. 

In Absprache mit dem Herrn Bundesmini­
ster Graf waren seinerzeit im 25-Milliarden­
Schilling-Paket folgende wichtige Tiroler 
Straßenbauvorhaben angeführt: Und zwar im 
Zuge der B 314, der Fernpaß-Straße, die 
Umfahrung Nassereith mit 300 Millionen 
Schilling, der Tschirgant-Tunnel mit 900 Mil­
lionen, im Zuge der B 169, Zillertal-Bundes­
straße, der Brettfall-Tunnel mit 250 Millionen 
und der rechtsufrige Ausbau der Straße 
Fügen-Stumm mit 150 Millionen und schluß­
endlich im Zuge der B 315,  der Reschen­
Straße, die Umfahrung Landeck und Zams 
mit 900 Millionen Schilling. Das sind zusam­
men 2 500 Millionen, also 2,5 Milliarden Schil­
ling. Dies entspricht rund 10 Prozent der 
Gesamtsumme und ist gleichzeitig ungefähr 
der Straßenbudgetschlüssel für Tirol. 

Wenn ich kurz zur Dringlichkeit der 
genannten Straßenbauvorhaben überleite, so 
betone ich, daß diese stets öffentlich aner­
kannt war. Lediglich Verkehrsminister 
Rudolf Streicher scheint dies hintanzustellen, 
was auch, so scheint es, die Nichtberücksichti­
gung im vorliegenden Sonder-Finanzierungs­
programm verursacht, obwohl er selbst erst 
kürzlich anläßlich einer "Argumente"-Sen­
dung in Tirol sagte, nachdem er diesen Tran­
sit-Terror an der Brenner Autobahn bei 
Schönberg gesehen hatte: Hier möchte ich 
keinesfalls wohnen! - Er kennt also die 
Situation sehr wohl. 

Zweck aller genannten Straßenbauvorha­
ben ist die Entlastung stark frequentierter 
Orts durchfahrten , zum Beispiel Nassereith, 
das sowohl im Winter beim wöchentlichen 
Gästewechsel als auch im Sommer oft von 
mehr als 20 000 Fahrzeugen durchfahren 
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wird. Ähnliche Belastungen sind auch im Zil­
lertal zu beobachten. 

Diese durchschnittliche Tagesfrequenz muß 
objektiverweise in Tirol als Land im Gebirge 
noch mit einem Koeffizienten, mit einem Mul­
tiplikator versehen werden, da die Lärm- und 
Schadstoffemissionen von den Straßen in den 
meist engen Tallagen keine so günstige Ver­
flüchtigung haben wie im Flachland. Ein 
Effekt, der durch häufige Inversionslagen 
noch bedeutend verstärkt wird. 

Auch ein Lärmpegelanstieg durch Echowir­
kung der nahen Bergwände - ein Phänomen 
der Berge - ist festzustellen. 

Die fünf von Tirol geforderten Straßenbau­
vorhaben, deren Realisierung schon seiner­
zeit von den Ministern Sekanina, Übleis und 
jetzt von Minister Graf versprochen wurde, 
werden von Fachzwängen diktiert und sind 
daher in der Prioritätenreihung vorrangig zu 
berücksichtigen. 

Alle Neubauten dienen primär nicht dem 
Transitverkehr, also dem Schwerlastverkehr, 
wie Herr Minister Streicher zu begründen 
versucht. Auch die Grünen sprachen bei der 
letzten Nationalratsdebatte paradoxerweise 
diese Behauptung aus. 

Aus aktuellem Anlaß seien die von uns 
geforderten Straßenbauten kurz in Erinne­
rung gerufen: Das derzeit dringendste Stra­
ßenbauvorhaben in Tirol ist die Umfahrung 
Nassereith. Dort ist der Unmut der Bevölke­
rung vor allem wegen der Nichteinhaltung 
von gemachten Zusagen sehr groß. Straßen­
blockaden fanden bereits statt, und weitere 
sind im Laufe dieses Sommers zu erwarten. 
Durch den Bau des Tschirgant-Tunnels wür­
den vor allem das Gurgltal und hier wiederum 
die Ortsdurchfahrt Tarrenz und der Imster 
Talkessel wie auch das gesamte Mieminger 
Plateau - eines der schönsten Fremdenver­
kehrs- und Erholungsgebiete Tirols - sowie 
die Ortsdurchfahrt Telfs vom Durchzugsver­
kehr befreit. 

Gerade die Ortsdurchfahrt Tarrenz weist 
Zustände auf wie in Nassereith. Das Miemin­
ger Plateau wird ganzjährig vom gesamten 
Wirtschaftsverkehr des Bezirkes Reutte 
durchfahren. Im Sommer kommt noch zusätz­
lich der Nord-Süd-Reiseverkehr hinzu. In der 
Orts durchfahrt Telfs herrschen bereits chaoti­
sche Zustände. 

Durch den Tschirgant-Tunnel würde eine 

enorme Verkehrsentlastung für insgesamt 
fünf Anrainergemeinden erreicht. 

Die Dringlichkeit für beide Projekte wird 
noch verstärkt durch die bis 1991 in Aussicht 
gestellte Fertigstellung der deutschen Auto­
bahn bis Füssen. Ein wesentlich stärker zu 
erwartendes Verkehrsaufkommen kann man 
hier schon prognostizieren. 

Die großen Staus zu allen Urlaubszeiten -
im Sommer und im Winter - aus Richtung 
Zillertal in die B 171 ,  die Tiroler Straße, mit 
Rückstau im unmittelbaren Ortsbereich von 
Straß , würden mit dem Bau des Brettfall-Tun­
nels beseitigt werden. Zumindest sind die Mit­
tel für die Detailprojektierung möglichst bald 
bereitzustellen. 

Mit dem rechtsufrigen Ausbau der Straße 
Fügen-Stumm bekäme auch die Zillertaler 
Bundesstraße B 169, die durch eines der frem­
denverkehrsintensivsten Touristikgebiete 
Österreichs führt, eine zeitgemäße Lösung. 

Die Ortsdurchfahrten von Zams und der 
Bezirkshauptstadt Landeck, die vom internen 
Wirtschaftsverkehr und dem Durchzugsver­
kehr der Reschen-Bundesstraße schwerstens 
belastet sind - dauernde Rückstaus sind die 
Folge -, sollen mit der Südumfahrung Land­
eck und Zams verkehrsentschärft werden. 

Alle angeführten Maßnahmen dienen nur 
in zweiter Linie dem Durchzugsverkehr. In 
erster Linie dienen alle Bauvorhaben der Ver­
besserung der Lebensqualität der betroffenen 
Anrainer, eine Aufgabe für uns Politiker, die 
wir im Dienste unserer Mitmenschen stehen. 

Über die ASFINAG wurde das 15 km lange 
Autobahnteilstück der A 12 Telfs - Roppen 
mit einer Summe von 1 ,24 Milliarden Schil­
ling gebaut. Das letzte Teilstück, der Tunnel 
Roppen - Imst mit 5,5 Kilometern, Kosten 
950 Millionen Schilling, wird bis 1989/90 fer­
tiggestellt; es ist derzeit im Bau. Somit ist die 
Autobahn-Finanzierung für Tirol abgeschlos­
sen. 

Da die fünf geforderten Bundesstraßenbau­
Vorhaben, wie erwähnt, in der vorliegenden 
ASFINAG-Novelle 1988 keine Aufnahme fan­
den, hat unser Herr Landeshauptmann Dr. 
Alois Partl in ernster Sorge beim Herrn Bau­
tenminister Robert Graf interveniert. Die 
Zusage lautet auf 400 Millionen Schilling, die 
1989 bauwirksam aus Autobahnmitteln und 
aus dem Bundesstraßenbudget für Tirol zum 
Einsatz kommen sollen. Damit könnte die 
Umfahrung Nassereith und eventuell die 
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Umfahrung St. J ohann - auch sehr dringend 
notwendig - im Zuge der Loferer Bundes­
straße gebaut werden. 

Weitere 100 Millionen Schilling sind aus 
Überschüssen der Brenner-Autobahn AG für 
die Aufbringung eines Flüsterasphalts in der 
schwerstens betroffenen Unterinntaler 
Gegend vorgesehen. Geplant sind 4 J ahres­
tranchen mit je 150 Millionen Schilling, wobei 
100 Millionen Schilling vom Bund in Aussicht 
gestellt sind und das Land Tirol weitere 
50 Millionen Schilling pro Jahr zuschießen 
will. 

Die Tiroler Forderung ist, daß wir von den 
freiwerdenden Autobahn-Mitteln j ährlich 
rund 200 Millionen Schilling zum normal vor­
gesehenen Budget dazuerhalten sollen, um 
die vorrangigen, hier aufgezählten Projekte 
finanzieren zu können. 

Da wir aber wissen, daß die Budgetsitua­
tion der Bundesstraßenverwaltung derzeit 
insgesamt schlecht ist - es standen für Neu­
baumaßnahmen in den letzten Jahren immer 
geringere Mittel zur Verfügung - ,  sind 
berechtigte Zweifel unsererseits angebracht, 
ob die Finanzierung obiger Projekte auch 
möglich sein wird. Eine weitere Erhöhung des 
Bundeshaftungsrahmens für eine Sonderfi­
nanzierung durch eine nächste ASFINAG­
Novelle erscheint unter Umständen erforder­
lich; es sei denn, daß der Bund seine für Tirol 
kaum einsichtige Meinung betreffend die 
Brenner-Autobahn-Gewinne ändert, da laut 
ASFINAG-Gesetz die Gewinne aus der Bren­
ner Autobahn dem Bund zugeführt werden. 
Es wäre wichtig, wenn wir diese Gewinne wie­
derum Tirol zuführen könnten, da sie dort 
auch entstehen, erwirtschaftet werden. Die 
Brenner Autobahn ist die einzige, die 
Gewinne erwirtschaftet. 

Diese Mittel werden deswegen erwirtschaf­
tet, weil wohl die Achse Kufstein - Inns­
bruck - Brenner in jeder Hinsicht eine Ein­
maligkeit aufweist, und zwar wegen der riesi­
gen Transitlast einerseits, aber auch wegen 
der großen Belastung, die für die Bevölkerung 
des Unterinntals aus dem Lärm und den 
Abgasen dieses Verkehrs entsteht und die die 
Bevölkerung verkraften muß. Die vielen 
Abgase und die daraus resultierenden Wald­
schäden sind eine riesige Belastung für den 
Lebensraum Tirol. 

Meine Damen und Herren! Das Bundesland 
Tirol hat auch 1986, 1987 bewiesen, daß es das 
Fremdenverkehrsland Nummer eins ist, und 
zwar mit gezählten 40 Millionen Übernach-

tungen - das sind genau 40 Prozent der Tou­
ristikeinnahmen Österreichs. Und deswegen, 
glaube ich, kann man auch mit Recht fordern, 
daß diese Transitprobleme bei uns, speziell 
was die Umfahrungen anlangt, gelöst werden. 

Der von den Österreichern mehrheitlich 
gewünschte Vollbeitritt zur EG würde eine 
prognostizierte Steigerung des Tourismus in 
Tirol von 10 Prozent bedeuten; wir werden 
dann etwa 4,5 Millionen weiterer Übernach­
tungen haben. Diese Steigerung würde allein 
mehr als die Gesamtzahlen des Burgenlan­
des, was die Übernachtungen anlangt, ausma­
chen. 

Ein gesteigertes Verkehrsaufkommen in 
Tirol wäre allerdings die Folge. Umso unver­
ständlicher, j a  verantwortungsloser wäre es 
daher, wenn die überreifen Tiroler Straßen­
projekte nicht einer baldigen Realisierung 
zugeführt würden. Das wurde ja seitens der 
Bauten- bzw. Verkehrsminister den schwer­
stens betroffenen, ja lebensbedrohten Tiroler 
Gemeinden vorenthalten. 

Wie viele Demos und Interventionen angst­
geplagter Gemeindemandatare bis hin zu 
ranghöchsten Landes- und Bundespolitikern 
müssen noch erfolgen, um Gehör seitens des 
Verkehrsministers zu finden? 

Meine Damen und Herren! Die Tiroler Pro­
jekte sind keinesfalls transitanziehend bezie­
hungsweise transitsteigernd, wie Minister 
Streicher in seiner Ausweichstrategie verlau­
ten ließ, sondern es handelt sich dabei durch­
wegs um Umfahrungen, um verkehrstechni­
sehe Verbesserungen des jetzt schon jahre­
lang bestehenden Touristik- und inneröste­
reichischen Quell- beziehungsweise Regio�al­
verkehrs. 

Alle Vorhaben sind von den Straßenbau­
fachleuten der Landesbaudirektion Tirol, und 
zwar von den Hofräten Steiner, Hartlieb und 
Ott, eingehend geprüft worden und durch wie­
derholte Frequenzzählungen erhärtete Pro­
jekte, beziehungsweise deren Realisierung 
soll der umweltgestreßten Bevölkerung der 
betroffenen Gemeinden wieder erträgliche 
Wohn- und Lebensqualität ermöglichen. 

Wir Tiroler Abgeordneten fordern daher 
ebenso strikt wie eindringlich, daß die Tiroler 
Straßenneubauten aus dem Bundesstraßen­
budget innerhalb eines 10-Jahres-Planes nicht 
zögernd, sondern schnellstens realisiert wer­
den, und falls dies notwendig sein sollte, muß 
es hiefür eine weitere ASFINAG-Novelle 
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geben. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
(Allgemeiner Beifall.) 15.53 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich gemeldet 
Frau Bundesrat Johanna Schicker. Ich erteile 
es ihr. 

15.54 

Bundesrat Johanna Schicker (SPÖ, Steier­
mark): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Herr 
Bundesminister! Herr Staatssekretär! Werte 
Damen und Herren! Da die Zeit schon so vor­
geschritten ist, werde ich mich betont kurz 
fassen. Ich darf darum auch meine beiden 
Nachredner bitten. Aber ich glaube, sie haben 
sich ohnehin schon dazu bereit erklärt. 

Werte Damen und Herren! Mit der uns 
heute zur Beschlußfassung vorliegenden 
ASFINAG-Novelle 1988 ist nach langwierigen 
Verhandlungen doch ein Weg beziehungs­
weise ein Kompromiß gefunden worden, um 
wenigstens einige wensentliche Abschnitte 
des österreichischen Straßennetzes weiter 
auszubauen, und zwar mit Mitteln, die über 
eine Sonderfinanzierungsgesellschaft 
beschafft werden sollen. 

Diese Ausbauvorhaben werden nicht nur 
bewirken, daß die außerordentliche Umwelt­
belastung für die dort lebenden Menschen 
wegfällt, sondern es ist auch zu hoffen, daß 
besonders unfallträchtige Straßenstücke in 
Zukunft sicherer zu befahren sein werden. 
Ich denke dabei in erster Linie an unsere -
entschuldigen Sie diesen Ausdruck - "blu­
tige" Gastarbeiterroute über die Schoberpaß­
straße, deren Ausbau wir aufgrund der vielen 
Unfälle seit Jahren vehement fordern. 

Ich bin daher sehr froh darüber, daß Bun­
desminister Graf den Ausbau der Schoberpaß­
bundesstraße an die Spitze seines Prioritäten­
kataloges gestellt hat. Dieser Ausbau wird für 
unsere obersteirische Region aber auch von 
immenser wirtschaftlicher Bedeutung sein, 
ist doch die Pyhrn Autobahn die einzige 
direkte Verbindung zum oberösterreichischen 
Industrieraum beziehungsweise darüber hin­
aus zu den deutschen Industriezentren. 

Es ist zu hoffen, daß sich durch die heutige 
Beschlußfassung, den Ausbau der Schober­
paßbundesstraße zügigst voranzutreiben, 
Unternehmungen eher bereit erklären wer­
den, bei uns Betriebsansiedelungen vorzuneh­
men. 

Geradezu grotesk im Hinblick auf die 
Straßensituation in der Obersteiermark -
sind Aussagen des Verkehrsexperten Prof. 
Knoflacher, der da meinte, Österreichs Land-

schaft werde nur mehr verbetoniert, bezie­
hungsweise sagte: Wo früher wunderschöne 
Landschaften vorherrschten, fährt man heute 
vorbei an pissoirähnlichen Lärmschutzwän­
den. Ebenso meinte er: In Österreich wurden 
in den letzten Jahren mehr Straßen gebaut 
als in der Schweiz und in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Diesen Aussagen kann man schon einiges 
entgegensetzen: Natürlich wäre es wunder­
bar, könnten wir neugebaute, aus Platzgrün­
den meistens an Hänge gedrückte Straßen als 
Panoramastraßen führen, aber ich würde 
Herrn Prof. Knoflacher gerne einladen, sich 
ein Bild davon zu machen, wenn man unmit­
telbar an einer solchen Panoramastraße 
wohnt und tagtäglich den Lärm und die 
Abgase Tausender, ja Zehntausender P�s 
und LKWs über sich ergehen lassen muß. Es 
muß doch die Wohnqualität der einheimi­
schen Bevölkerung Vorrang haben! 

Daß in Österreich in den letzten Jahren 
mehr Straßen gebaut wurden als in der 
Schweiz und in Deutschland, liegt darin 
begründet, daß wir einen enormen Nachhol­
bedarf an Straßen hatten beziehungsweise 
noch immer haben. Wenn man nämlich 
bedenkt, daß sich in den letzten zwanzig J ah­
ren der Kraftfahrzeugbestand in Österreich 
mehr als verdoppelt hat, nämlich von 1 ,903 
Millionen Fahrzeugen im Jahre 1966 auf 3,874 
Millionen im Jahr 1986, so ist auch dadurch 
erklärbar, daß wir mit dem bisherigen Stra­
ßennetz nicht mehr das Auslangen finden. 

Wir hoffen, daß die Planer und Straßen­
bauer mit Vernunft, Augenmaß und Verant­
wortung, was die Wohnqualität der dort ange­
siedelten Menschen anlangt, agieren werden. 
Unter solchen Voraussetzungen stimmen wir 
dieser Novelle gerne zu. - Danke schön. (All­
gemeiner Beifall.) 15.57 

Vorsitzender: Ich begrüße den im Hause 
erschienenen Herrn Bundesminister für 
Justiz Dr. Foregger. (Allgemeiner Beifall.) 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
rat Knaller. Ich erteile es ihm. 

15.58 

Bundesrat Alfred Knaller (ÖVP, Kärnten): 
Herr Vorsitzender! Herr Bundesminister! 
Herr Staatssekretär! Meine Damen und Her­
ren! Man soll einer Frau nie widersprechen, 
man darf das auch nicht. Ich möchte daher 
sagen, daß ich das zur Kenntnis nehme, was 
die Frau Kollegin Schicker aus der Steier­
mark gesagt hat. 
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Wir beschließen heute das ASFINAG­
Gesetz, mit dem eine Autobahnen- und 
Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesell­
schaft errichtet wird, die sicherlich viel Geld 
benötigen wird. 

Aufgrund der vorliegenden Wünsche der 
Länder auf dem Straßenbausektor bezie­
hungsweise deren Realisierung ist es erfor­
derlich, daß diese Sonderfinanzierung von 
60 Milliarden Schilling auf 65,4 Milliarden 
Schilling aufgestockt wird. 

Mit dieser Aufstockung können aber nur 
eInIge Baumaßnahmen fortgeführt bezie­
hungsweise begonnen werden. Bekanntlich 
haben ja die Bundesländer ein großes 
Wunschpaket geschnürt und diese dringli­
chen Wünsche dem zuständigen Bundesmini­
ster überreicht. Es wird daher notwenig sein, 
daß sich der Bund und somit die hiefür 
zuständigen Bundesminister über weitere 
Finanzierungsmaßnahmen Gedanken mach­
en. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir, von dieser Stelle aus wieder einmal eine 
Lanze für den Ausbau der B 100, Drautal Bun­
desstraße, zu brechen. In diesem Zusammen­
hang ist festzustellen, daß es sich bei diesem 
Straßenstück im Oberen Drautal um den 
schlechtesten Straßenzug handelt, den es in 
Österreich, was die Bundesstraßen betrifft, 
überhaupt gibt. 

Man muß sich dabei vor Augen halten, daß 
das Verkehrsaufkommen für die angrenzen­
den Gemeinden und Hausbesitzer schon 
längst unzumutbare Grenzen erreicht hat. Als 
Kärntner Mitglied des Bundesrates bitte und 
ersuche ich daher, dringend mit den Vorberei­
tungsarbeiten für den Baubeginn anzufangen. 
Der Autobahnzubringer Gailtal ist ebenso 
notwendig wie die Umfahrung der Grenzstadt 
Völkermarkt. 

In dieser ASFINAG-Sonderfinanzierung ist 
die A 2, die Süd Autobahn, und zwar die 
Umfahrung Klagenfurt enthalten, was ich 
dankend zur Kenntnis nehme. 

Meine Frage an den Herrn Bundesminister 
beziehungsweise an den Herrn Staatssekre­
tär: 

Erstens: Wann kann mit dem Baubeginn 
der Umfahrung Klagenfurt gerechnet wer­
den? 

Zweitens: Ist die Finanzierung des Bauab-

schnittes für die gesamte Umfahrung Klagen­
furt endgültig gesichert? 

Zufriedenstellend kann zur Kenntnis 
genommen werden, daß in dieser Sonderfi­
nanzierung auch die Gastarbeiterroute, auf 
der es immer sehr viele Unfälle gibt, nämlich 
die A 9, die Pyhrn Autobahn, enthalten ist. 

Eingangs meiner Rede habe ich auf die 
Länderwünsche verwiesen und stelle fest, daß 
es, wie mir bekannt ist, sehr viele Anliegen, 
was Straßenbauprojekte anlangt, gibt, die 
einer dringenden Realisierung bedürfen. Es 
wird daher notwendig sein, den Bundesmini­
ster in seinen Bemühungen zu unterstützen, 
damit er diese dringenden Wünsche auch tat­
sächlich erfüllen kann. 

Ich glaube - und ich habe meine Meinung 
auch dahin gehend geändert -, daß man für 
Baumaßnahmen, die auf Jahrzehnte und noch 
länger hinaus geplant sind, Sonderfinanzie­
rungen anstreben muß, wenn eine Finanzie­
rung aus dem ordentlichen Budget nicht gesi­
chert ist. 

Ich möchte darauf nicht weiter eingehen, 
sondern nur erwähnen, daß es eben bei Pri­
vatbauten, bei Hausbauten etwa, bei Einrich­
tungen von Betriebsstätten et cetera, Vorfi­
nanzierungen geben muß, die man eben auf 
20 oder 30 Jahre eingehen muß; ich sehe die 
Situation im Straßenbau genauso. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich weiß natürlich, daß ein gewisser finanziel­
ler Rahmen nicht überschritten werden kann, 
nicht überschritten werden darf. Weiters muß 
berücksichtigt werden, daß nicht alles auf ein­
mal in Angriff genommen werden kann. Ich 
habe also Verständnis für diese Sonderfinan­
zierung, und deshalb geben wir von der ÖVP 
diesem Gesetz auch unsere Zustimmung. 
Danke. (Beifall bei ÖVP und SPÖ.) 16.02 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Bundesrat Sattlberger. Ich erteile es 
ihm. 

16.03 

Bundesrat Siegfried Sattlberger (ÖVP, 
Oberösterreich) : Herr Vorsitzender! Herr 
Bundesminister! Herr Staatssekretär! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Hoher 
Bundesrat! Selbstverständlich werde ich -
fast - den Anordnungen meiner Frau Vorred­
nerin, der Frau Kollegin Schicker nachkom­
men (Zwischenruf des Bundesrates 
S t r u  t z e n  b e r g e r.) Fast, habe ich gesagt, 
Herr Kollege Strutzenberger. Sie wissen ja  
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als Personalvertreter , daß man immer etwas 
zu sagen hat. 

Es freut mich, daß die Frau Kollegin Schik­
ker von der Gastarbeiterroute gesprochen 
hat, von der die Steiermark betroffen ist. Sie 
hat verlangt, diese schnell auszubauen, um 
schnell in den Raum der oberösterreichischen 
Industriegebiete zu kommen. Es freut mich 
besonders, daß sie das gesagt hat, aber gestat­
ten Sie mir folgende Bemerkung dazu: Wir 
aus dem oberösterreichischen Raum wollen 
bitte genauso schnell in die Steiermark fah­
ren und wollen daher gleichfalls diese Stra­
ßen haben. (Zwischenruf der Bundesrätin 
S c  h i c k e r.) Das ist das große Problem, 
daher habe ich mich jetzt zu Wort gemeldet. 

In dieser ASFINAG-Novelle werden unsere 
Wünsche berücksichtigt. Als Anhänger des 
li'öderalismus bin ich froh darüber, daß in vie­
len Bundesländern, in Gemeinden und Städ­
ten der Ausbau von Bundesstraßen vorgese­
hen ist. 

Als Vertreter des Bundeslandes Oberöster­
reich, als Vertreter dieser Region gestatten 
Sie mir zu sagen, daß keine finanziellen Mit­
tel vorgesehen sind für den Ausbau der Pyhrn 
Autobahn. Ich glaube, es ist notwendig, daß 
der Bereich des Straßenabschnittes Ried, 
Wels, Sattledt, Voitsdorf bis zur steiermärki­
sehen Grenze, da ja die Autobahn bereits bis 
in den Bezirk Kirchdorf, bis nach Windisch­
garsten geht, ausgebaut wird, ansonsten 
würde es eine Lücke von rund 40 bis 45 Kilo­
metern geben. Wenn Sie sich Zeitungen von 
voriger Woche anschauen, dann werden Sie 
sehen, daß in diesem Bereich schwere Ver­
kehrsunfälle mit tödlichem Ausgang passiert 
sind. 

Ich bitte darum - es wurde uns das ja  
zugesagt von Herrn Bundesminister Graf, 
auch im Finanzausschuß wurde das behandelt 
und diese Zusage gegeben dem Land Ober­
österreich, gerade was den Bereich um Kirch­
dorf anlangt -, die Mittel aus dem ordentli­
chen Budget hiefür sicherzustellen, denn 
wenn wir die Autobahn bauen, dann müssen 
wir sie jetzt bauen. Wir brauchen diese bitte 
nicht zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem 
das dann vielleicht nicht mehr möglich sein 
sollte. 

Ich danke für den Hinweis meines Kollegen 
Siegele aus Tirol, der gesagt hat, man müßte 
eine neue ASFINAG-Novelle erarbeiten; viel­
leicht gäbe es in dieser eine Dringlichkeits­
stufe für Oberösterreich. Ich bitte auch, die 
Finanzierung des Ausbaues der Pyhrn Auto-

bahn sicherzustellen. Wir von der ÖVP stim­
men dieser Novelle zu. - Danke. (Beifall bei 
ÖVP und SPÖ.) 16.06 

Vorsitzender: Zu Wort gemeldet hat sich 
Herr Staatssekretär Dr. Stummvoll. Ich 
erteile es ihm. 

16.06 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Finanzen Dr. Günter Stummvoll: Herr Vorsit­
zender! Herr Bundesminister! Hoher Bundes­
rat! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich möchte mich der Zeitdisziplin der Vorred­
ner gerne anschließen, aber doch ein paar 
Worte zu dieser Novelle sagen, insbesondere 
deshalb, weil einige Redner hier konkrete 
Projekte angesprochen haben. 

Ich habe den Herrn Bundesminister Robert 
Graf nie beneidet um die Führung jener Ver­
handlungen, die es über diese ASFINAG­
Novelle in den letzten Monaten gegeben hat. 
Es waren das Verhandlungen mit den neun 
Bundesländern, und jedes Bundesland hat -
natürlich aus seiner Sicht berechtigte -
Anliegen vorgebracht, die Realisierung von 
Projekten verlangt. 

Es liegt in der Verantwortung jedes politi­
schen Mandatars , für seinen Bereich das 
Beste herauszuholen, aber ich muß halt 
sagen, Politik ist auch hier - so wie immer -
die Kunst des Möglichen. Ich glaube, was 
Herr Bundesminister Robert Graf als Paket 
geschnürt hat, ist einfach eine Reihung von 
Prioritäten aus der Sicht des Bundes gewe­
sen, aber letztlich in Abstimmung mit allen 
neun Bundesländern. 

Mir ist völlig bewußt, daß damit das Stra­
ßenausbauprogramm in Österreich nicht 
abgeschlossen sein kann. Die Projekte, die 
hier sowohl aus dem Bundesland Tirol als 
auch aus Oberösterreich dargelegt wurden, 
haben zweifellos Bedeutung, sind zweifellos 
wichtig, und es kann nicht sein, daß diese Pro­
jekte jetzt, auch wenn sie in dieser Novelle 
nicht enthalten sind, sozusagen auf die lange 
Bank geschoben oder schubladisiert werden. 
(Zwischenruf bei der SPÖ.) 

Ich werde daher im Sinne dieser Diskus­
sionsbeiträge sowohl dem Herrn Bautenmini­
ster als auch dem Herrn Finanzminister 
berichten, und ich werde mich persönlich 
dafür einsetzen, daß in möglichst kurzer Zeit 
auch diese Projekte konkret in Angriff 
genommen werden können. Ich darf eine Ver­
wendungszusage hiefür geben. Mehr kann ein 
Staatssekretär nicht tun, als seinem Minister 
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zu berichten und sich für diese Anliegen zu 
verwenden. 

Zur konkreten Frage des Herrn Bundesra­
tes Knaller möchte ich sagen: Der Baubeginn 
der Umfahrung Klagenfurt wird zum ehest­
möglichen Zeitpunkt erfolgen. So wie es der­
zeit aussieht, wird das - nach dem Verlauf 
der Planungsarbeiten - voraussichtlich im 
nächsten Jahr sein. Das zur ersten Frage. 
Zweitens: Die Finanzierung ist sichergestellt, 
und zwar zum Großteil durch diese ASFI­
NAG-Novelle. Sollten diese Mittel - wider 
Erwarten - nicht ausreichen, dann sind Mit­
tel aus dem ordentlichen Budget hiefür vorge­
sehen. Danke. (Beifall bei ÖVP und 
SPÖ.) 16.09 

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung noch ein 
Schlußwort gewünscht? - Das ist auch nicht 
der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat mit Stimmen ein helligkeit, gegen 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates -
soweit er dem Einspruchsrecht des Bundesra­
tes unterliegt - k e i n e n  E i n s p r u c h zu 
erheben. 

16. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
9. Juni 1988 betreffend ein Übereinkommen 
über die zivilrechtlichen Aspekte internatio­
naler Kindesentführung samt Formblatt (485 

und 61l/NR sowie 3507/BR der Beilagen) 

17. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalra­
tes vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundesge­
setz zur Durchführung des Übereinkommens 
vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtli­
chen Aspekte internationaler Kindesentfüh­
rung (471 und 612/NR sowie 3508/BR der Bei-

lagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zu den 
Punkten 16 und 17 der Tagesordnung, über 
die die Debatte gleichfalls unter einem abge­
führt wird. Es sind dies: 

ein Übereinkommen über die zivilrechtli­
chen Aspekte internationaler Kindesentfüh­
rung samt Formblatt und 

ein Bundesgesetz zur Durchführung des 
Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung. 

Berichterstatter über die Punkte 16 und 17 
ist Frau Bundesrat Maria Derflinger. Ich bitte 
sie um die Berichte. 

Berichterstatterin Maria Derflinger: Hohes 
Haus! Ich erstatte den Bericht des Rechtsaus­
schusses über den Beschluß des Nationalrates 
vom 9. Juni 1988 betreffend ein Übereinkom­
men über die zivilrechtlichen Aspekte inter­
nationaler Kindesentführung samt Formblatt. 

Erklärtes Ziel des Übereinkommens ist, die 
internationale Zusammenarbeit bei Kindes­
entführungen und bei der Ausübung des 
Besuchsrechtes zu verstärken, um das 
gestörte Sorgeverhältnis so rasch wie möglich 
wiederherzustellen beziehungsweise um die 
ungestörte Ausübung des Besuchsrechtes zu 
fördern. 

Die Problematik von Kindesentführungen 
durch einen Elternteil ins Ausland läßt sich 
mit den Mitteln der eigenen Rechtsordnung 
nicht zufriedenstellend lösen. Sorgerechts­
und Besuchsrechtsentscheidungen sowie Kin­
desherausgabeentscheidungen können in 
anderen Staaten ohne die Mitwirkung der 
ausländischen Gerichte beziehungsweise son­
stigen Behörden nicht durchgesetzt werden; 
dies wird nun im Wege einer verstärkten 
Zusammenarbeit der Vertragsstaaten 
erreicht. Um eine möglichst effektive Ver­
wirklichung dieser Ziele zu gewährleisten, 
werden von den Vertragsstaaten zentrale 
Behörden eingerichtet. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi­
gung des Abschlusses des vorliegenden 
Abkommens die Erlassung von besonderen 
Bundesgesetzen im Sinne des Artikels 50 Abs. 
2 B-VG zur Überführung des Vertragsinhaltes 
in die innerstaatliche Rechtsordnung nicht 
erforderlich. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juni 
1988 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
9. Juni 1988 betreffend ein Übereinkommen 
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über die zivilrechtlichen Aspekte internatio­
naler Kindesentführung samt Formblatt wird 
kein Einspruch erhoben. 

Und nun mein Bericht zum Tagesordnungs­
punkt 17: 

Schwerpunkte des Gesetzesbeschlusses des 
Nationalrates sind: 

1. Wird ein Kind aus Österreich entführt, so 
muß sich der Antragsteller nicht unbedingt an 
die österreichische zentrale Behörde zwecks 
Weiterleitung seines Antrages an die zentrale 
Behörde des Staates, in dem sich das Kind 
nach der Entführung aufhält, wenden. Dem 
Antragsteller steht es vielmehr frei, die zen­
trale Behörde dieses Staates oder die dort 
zuständigen Gerichte oder sonstigen Behör­
den unmittelbar zu befassen. 

2. Aus dem nichtdeutschsprachigen Aus­
land einlangende Anträge und deren Beilagen 
werden in der Regel mit Übersetzungen in die 
deutsche Sprache versehen sein. Nur wenn 
diese im ersuchenden Staat schwer erhältlich 
sind, genügen auch Übersetzungen in die eng­
lische oder in die französische Sprache. In 
einem solchen Fall werden die Übersetzungen 
in die deutsche Sprache durch die Überset­
zungsstelle des Bundesministeriums für 
Justiz hergestellt. 

3. Anträge nach dem Übereinkommen, die 
aus dem Ausland beim Bundesministerium 
für Justiz als österreichischer zentraler 
Behörde einlangen, werden von diesem an 
das örtlich zuständige pflegschaftsgericht 
weitergeleitet, das über den Antrag im außer­
streitigen Verfahren zu entscheiden hat. Da 
dieses Verfahren ein amtswegiges Verfahren 
ist, erübrigt sich die Bestellung eines Rechts­
anwaltes als Vertreter des im Ausland aufhäl­
tigen Antragstellers; es kann mit der Bestel­
lung eines Rechtspraktikanten, Richteramts­
anwärters oder Gerichtsbediensteten das 
Auslangen gefunden werden. 

Der Rechtsausschuß hat die gegenständli­
che Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Juni 
1988 in Verhandlung genommen und einstim­
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp­
fehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Rechtsausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National­
rates vom 9. Juni 1988 betreffend ein Bundes­
gesetz zur Durchführung des Übereinkom-

mens vom 25. Oktober 1980 über die zivil­
rechtlichen Aspekte internationaler Kindes­
entführung wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Wir gehen in die Debatte ein, 
die über die zusammengezogenen Punkte 
unter einem abgeführt wird. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes­
minister Dr. Foregger. Ich erteile es ihm. 

16.13 

Bundesminister für Justiz Dr. Egmont 
Foregger: Herr Vorsitzender! Hoher Bundes­
rat! Meine Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir einige wenige Bemerkungen zu diesen 
beiden Vorlagen, von denen ich weiß, daß sie 
im Rechtsausschuß auf mannigfaches Inter­
esse Ihrerseits gestoßen sind. 

Es ist eine betrübliche Erscheinung unserer 
Zeit, daß - insbesondere bei gescheiterten 
Ehen von Staatsangehörigen verschiedener 
Staaten - nun der eine Teil, dem das Sorge­
recht für das gemeinsame Kind oder die 
gemeinsamen Kinder nicht zuerkannt worden 
ist, diese Entscheidung nicht zur Kenntnis 
nimmt, sondern versucht, diesen Zustand 
eigenmächtig zu ändern und das Kind in 
einen anderen Staat zu bringen. Natürlich 
geschieht das auch gelegentlich, indem ein 
österreichischer Staatsbürger versucht oder 
mit Erfolg daran geht, sein Kind beziehungs­
weise seine Kinder aus dem Ausland hierher­
zubringen. 

Dieser Eigenmacht will das internationale 
Übereinkommen entgegenwirken und auch 
das österreichische Durchführungsgesetz, das 
das Verfahren in Österreich in diesen Angele­
genheiten regelt. Es soll der Elternteil, der 
nun nicht den mühseligen Weg gehen will, bei 
den Behörden eines anderen Staates die 
Zuteilung der elterlichen Rechte zu erwirken, 
oder der diesen Weg vielleicht vergeblich 
gegangen ist und dem das Sorgerecht nicht 
zukommt, nicht dadurch belohnt werden, daß 
seine Eigenmacht Erfolg hat. Denn in dem 
anderen Staat würde es ohne das Überein­
kommen meist nicht möglich sein, die Rück­
gabe des Kindes wirkungsvoll zu verlangen. 
Immerhin handelt es sich um einen Elternteil, 
und daß sich das Kind bei ihm - in seiner 
Obhut - befindet, ist ja an sich verständlich 
und meist nicht gegen Rechtsordnung dieses 
anderen Staates. 

Wir wollen also mit dem Übereinkommen 
den "ruhigen" - rechtmäßigen - Stand, der 
vor der Eigenmacht bestanden hat, wieder­
herstellen. Dann steht es dem Elternteil , der 
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in der Regel meint, das Kind solle bei ihm 
sein, das Kind hätte es dort besser, es läge im 
Kindeswohl, durchaus frei, bei den Behörden 
des Staates, in dem das Kind ist oder sein 
sollte, eine Änderung der Sorgeverhältnisse 
anzustreben. 

Dieses Übereinkommen ist - und ich habe 
mich hauptsächlich deswegen zu Wort gemel­
det, um Ihnen das zu sagen - insgesamt 
bereits von zehn Staaten ratifiziert worden, 
und zwar von Staaten, bei denen es durchaus 
in Betracht kommt, daß Kinder von dorther 
zu uns gebracht werden oder auch umge­
kehrt. Es handelt sich dabei um Frankreich, 
die Schweiz, Portugal, Spanien, Luxemburg, 
Großbritannien, Kanada, Australien - und 
mit Wirksamkeit vom 1 .  Juli auch die USA. 

Wir werden in Österreich unseren Beitrag 
leisten, wenn Sorgerechte eigenmächtig 
gestört werden, an der Herstellung des frühe­
ren Zustands mitzuwirken. Dazu dienen diese 
beiden Vorlagen. - Ich danke für Ihre Auf­
merksamkeit. (Allgemeiner Beifall.) 16. 1 7  

Vorsitzender: Weitere Wortmeldungen lie­
gen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Es ist 
dies nicht der Fall. 

Die Debatte ist geschlossen. 

Wird von der Berichterstattung ein Schluß­
wort gewünscht? - Dies ist ebenfalls nicht 
gegeben. 

Die Abstimmung über die vorliegenden 
Beschlüsse des Nationalrates erfolgt getrennt. 

Wir gelangen zur Abstimmung. 

Bei der getrennt durchgeführten 
A b s t i m  m u n g beschließt der Bundesrat 
mit Stimmen einh elligkeit, gegen den 
Beschluß beziehungsweise den Gesetzesbe­
schluß des Nationalrates k e i n  e n E i n ­
s p r  u c h zu erheben. 

Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Ich gebe noch bekannt, daß in der heutigen 
Sitzung insgesamt vier Anfragen eingebracht 
wurden. 

Die Einberufung der n ä c h s t e  n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag, 
der 30. Juni 1988, 9 Uhr in Aussicht genom­
men. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom­
men jene Vorlagen in Betracht, die der Natio­
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird, 
soweit sie dem Einspruchsrecht des Bundes­
rates unterliegen. 

Die Ausschußvorberatungen sind für Diens­
tag, den 28. Juni 1988, ab 15 .30 Uhr vorgese­
hen. 

Die Sitzung ist g e  s c h I  0 s s e n. 

Schluß der Sitzung: 16  Uhr 19 Minuten 

Österreichische Staatsdruckerei. 0720 8 
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